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Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Uberblick {iber eine Wohngebiudeversicherung. Es ist beispielhaft und daher
nicht vollstdndig. Die vollstdndigen Informationen und den fiir lhren Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang finden Sie in
den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend infor-
miert sind, lesen Sie sich bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Wohngebaudeversicherung. Diese schiitzt Sie vor den finanziellen Folgen durch Zerstorung oder Beschadi-

gung lhres Gebaudes bzw. der versicherten Sachen infolge eines Versicherungsfalls.
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Was ist versichert?

Versicherte Sachen

Versichert sind |hr Gebaude, das Gebaudezube-
hor, die Gebdudebestandteile und unmittelbar an
das Gebaude anschlieRende Terrassen, die be-
schadigt oder zerstort werden oder abhanden-
kommen

Versicherbare Gefahren

v Brand, Blitzschlag, Uberspannung durch Blitz, Ex-
plosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines
Luftfahrzeugs, seiner Teile oder Ladung;

v Leitungswasser;

v Naturgefahren wie Sturm, Hagel;

V' Weitere Naturgefahren. Das sind die Elementarge-
fahren Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und
Vulkanausbruch;

Versicherte Schaden

V" Sachschaden infolge von Zerstérung, Beschadi-
gung oder Abhandenkommen der versicherten Sa-
chen infolge eines Versicherungsfalls

V" Mietausfall infolge eines Versicherungsfalls.

Versicherte Kosten

V" Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls
notwendigen und tatsachlich angefallenen Kosten,
unter anderem:

v Schadenabwendungs- und Schadenminderungs-
kosten;

4 Aufrdumungs- und Abbruchkosten und

v

Bewegungs- und Schutzkosten.

Versicherungssumme und Versicherungswert
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Folgende Versicherungswerte kdnnen vereinbart
werden:

Gleitender Neuwert;
Neuwert;
Gemeiner Wert.

Der Versicherungsschutz ist ausreichend, wenn die
ermittelte Versicherungssumme dem vereinbarten
Versicherungswert entspricht.

Was ist nicht versichert?

Dazu zdhlen zum Beispiel:

X

In das Gebaude nachtraglich eingefiigte — nicht
aber ausgetauschte- Sachen, die ein Mieter oder
ein Wohnungseigentimer auf seine Kosten be-
schafft oder Gbernommen hat und fir die er die
Gefahr tragt.

Photovoltaikanlagen nebst zugehdorigen Installa-
tionen

m Gibt es Deckungsbeschrankungen?

Es gibt eine Reihe von Fallen, in denen der Ver-
sicherungsschutz eingeschrankt sein kann. In
jedem Fall vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen sind zum Beispiel:

Krieg;

Innere Unruhen;
Kernenergie;
Schwamm;
Sturmflut;

Schaden, die Sie vorsatzlich herbeigefiihrt ha-
ben.



Wo habe ich Versicherungsschutz?

v" Sie haben fiir den in dem Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsort Versicherungsschutz.

Welche Pflichten haben Sie?

. Sie missen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemaf und vollstandig beantworten, auch die Fragen zu friiheren
Wohngebaudevertragen und friiheren Versicherungsfallen.

o Die Versicherungsbeitrage miissen Sie rechtzeitig und vollstandig bezahlen.

. Im Versicherungsfall miissen Sie uns vollstandige und wahrheitsgemafe Informationen geben.

. Sie mussen die Kosten des Schadens gering halten.

3 Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstande wahrend der Vertragslaufzeit wesentlich andern, missen Sie uns anspre-
chen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann

Wann und wie muss ich bezahlen?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den ers-
ten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollstandig gezahlt haben. Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr, so
verlangert sich dieser automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlangerungsjahr), auer Sie oder wir kiindigen den Vertrag.

Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den ers-
ten Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollstandig gezahlt haben.

Hat der Vertrag eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr, so verlangert sich dieser automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Ver-
langerungsjahr), auRer Sie oder wir kiindigen den Vertrag.

Wie kann ich den Vertrag beenden?

Sie kdnnen den Vertrag ebenso wie wir zum Ablauf der zunachst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlange-
rungsjahres kiindigen (das muss spatestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).

Ebenfalls kdnnen Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag kiindigen.
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Allgemeine Kundeninformationen zum Versicherer (KI_2025_04_SVV_VU_Information)

Gesellschaftsangabe

Ladungsfahige Anschrift

Hauptgeschiftstatigkeit

Aufsichtsbehorde

Informationen zur Versi-
cherungsleistung und
zum Gesamtbetrag

Ansprechpartner auBer-
gerichtlichen Schlichtung

Schleswiger Be-
schwerdemanage-
ment

Versicherungsom-
budsmann

Giiltigkeitsdauer von
Vorschlagen und
sonstigen vorvertrag-
lichen Angaben

Bindefrist

Zustandekommen des
Vertrages

Beginn des Versiche-
rungsschutzes

Schleswiger Versicherungsverein a. G.

Rechtsform Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Registergericht und Registernummer Amtsgericht Flensburg HRB 589 NI

Vorsitzender des Aufsichtsrates Ludolph Ernst Melfsen-Jessen

Vorstand Thomas Chrismann (Vorsitzender)
Peter A. Petersen

DorfstraRe 38
25924 Emmelsbiill-Horsbdill

Der Schleswiger Versicherungsverein a. G. betreibt durch Erlaubnis der zustéandigen Aufsichtsbehorde
entsprechend § 2 der Satzung die Sachversicherung.

Bundesanstalt flr Finanzdienstleistungsaufsicht
Bereich Versicherung

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Aufsichtsbehdrde um keine Schiedsstelle handelt und einzelne
Streitfalle nicht verbindlich entschieden werden kénnen.

Aus unseren Produktinformationsblattern konnen Sie ndhere Informationen tiber die Art und den Um-
fang der jeweiligen Versicherung entnehmen.

Sie erhalten die vereinbarte Leistung nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung der Leis-
tungspflicht. Wir zahlen im Versicherungsfall bis zur Hohe der jeweils vereinbarten Versicherungs-
summe bzw. Entschadigungsgrenze. Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Falligkeit sowie Erfiillung
unserer Leistungen sind in den zugehdrigen Versicherungsbedingungen und Klauseln geregelt.

Den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) fiir Ihre Versicherung entnehmen Sie bitte
dem Antrag oder dem Produktinformationsblatt.

Es gelten bei Beantragung die zu den einzelnen Versicherungen aufgefiihrten Versicherungsbedingun-
gen und Klauseln.

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um lhre Versicherungsangelegenheiten kiimmern.
Kommt es doch einmal zu Meinungsverschiedenheiten, wenden Sie sich bitte an:

Schleswiger Versicherungsverein a. G.
DorfstraBe 38

25924 Emmelsbull-Horsbiill

Internet: www.schleswiger.de

Mail: beschwerde@schleswiger.de

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632

10006 Berlin

Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Mail: info@versicherungsombudsmann.de

Die Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages zur Verfiigung gestellten Informationen haben
eine befristete Gultigkeitsdauer. Diese gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemalnahmen als auch bei
Vorschlagen und sonstigen Preisangaben. Sofern nicht abweichend geregelt, gelten diese Informatio-
nen fir eine Dauer von vier Wochen nach ihrer Veroffentlichung als glltig.

Sie sind an lhren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages fiir einen Monat gebunden. lhr Wi-
derrufsrecht bleibt hiervon unberthrt.

Der Versicherungsvertrag kommt durch den Antrag und unsere Annahmeerklarung durch Ubersen-
dung des Versicherungsscheines zustande, sofern Sie nicht von lhrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind
diese in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgefiihrt.

Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, sofern der Erst-
beitrag nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins gezahlt worden ist.


http://www.schleswiger.de/
http://www.versicherungsombudsmann.de/
mailto:info@versicherungsombudsmann.de
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Beitrag und Einzelhei-
ten zur Zahlung des
Beitrags

Vorlaufige Deckung

Laufzeit, Mindestlauf-
zeit

Beendigung des Vertra-
ges, Kiindigungsbedin-
gungen

Anwendbares
Recht/Gerichtsstand

Vertragssprache

Es handelt sich grundsatzlich um Jahresbeitrage. Die Beitrage enthalten jeweils die gesetzliche Versi-
cherungssteuer. Eine unterjdhrige Zahlweise konnen Sie bei uns beantragen. Den Beitrag, den Sie flr
den Versicherungsschutz zu entrichten haben, finden Sie im Antrag bzw. im Angebot.

Der erste Beitrag ist unverzlglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fallig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als Erstbeitrag die erste
Rate des ersten Jahresbeitrages. Der Folgebeitrag ist jeweils zum vereinbarten Zeitpunkt fallig. Bei
einer halbjahrlich vereinbarten Ratenzahlung des Beitrages betragt der Ratenzahlungszuschlag 3%,
bei vierteljahrlicher Zahlweise 5%. Eine monatliche Zahlweise ist generell nicht vorgesehen.

Wenn Sie mit uns das Lastschriftverfahren vereinbaren, werden wir den Beitrag zum Zeitpunkt der
Falligkeit vom angegebenen Konto abbuchen. Bitte tragen Sie dafiir Sorge, dass zu diesem Zeitpunkt
eine ausreichende Deckung auf dem Konto gegeben ist.

Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorldufigen Deckungszusage ab dem darin
genannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenstandiger Versicherungsvertrag. Die vorldufige
Deckung endet insbesondere nach endgiltigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder bei Vor-
lage des Versicherungsscheins tiber den endgiltigen Versicherungsschutz.

Die Laufzeit oder Mindestlaufzeit konnen Sie dem Antrag entnehmen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und den Versi-
cherungsbedingungen.

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anwendbar. Der allgemeine Gerichtsstand fur Klagen gegen uns ist Flensburg. Als natirliche Person
koénnen Sie aber auch an dem Gericht klagen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren
festen Wohnsitz haben oder, in Ermangelung eines solchen, lhr gewdhnlicher Wohnsitz liegt.

Die Vertragsbedingungen und Informationen teilen wir in deutscher Sprache mit; wahrend der Lauf-
zeit dieses Vertrags kommunizieren wir mit lhnen in deutscher Sprache.

Ende Allgemeine Kundeninformationen zum Versicherer (KI_2025_04_SVV_VU_Information)
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Leistungsiibersicht Schleswiger Verbundene Wohngebdudeversicherung (10/2025)

Leistungsubersicht Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (10/2025)

v = versichert bis zur Versicherungssumme (VSU)

. = nicht versichert

Schleswiger Produktlinien

Schleswiger
Basis

SB = Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

Schleswiger
Top

Schleswiger
Top Plus

Versicherte Gefahren und Schaden

Feuer

Anprall/Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder Ladung

Anprall/Absturz unbemannte Flugkorper

Anprall/Absturz von Silvesterraketen und -feuerwerk

bis 2.500 EUR

Anprall durch StraBen-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen

v

Brand

Blitz

Explosion

Explosion durch Blindganger oder Kampfmittel

Implosion

Nutzwarmeschaden

Rauch- und RuBschaden

bis 1.000 EUR

v

Schaden durch Strom-/oder Spannungsschwankungen

bis 5.000 EUR

v
v
v
v
v
v
v
v

Seng- und Schmorschaden

v

Q

Seng- und Schmorschaden aus anderen Ursachen

*

bis 10.000 EUR

Uberschallknall und Uberschalldruckwellen

v

Uberspannungs-, Uberstrom- und Kurzschlussschaden durch Blitz

v

Uberspannungsschiden durch Blitz auBerhalb des Versicherungsgrund-
sticks

bis 5.000 EUR

Verpuffungsschaden

v

Leitungswasser

v

Ableitungsrohre auBerhalb des versicherten Gebaudes (mit oder ohne Ge-
baude- oder Anlagenversorgung)

frostbedingte Bruchschaden

v
SB 2.500 EUR

v
SB 2.500 EUR

4
SB 1.500 EUR

Sonstige Bruchschaden

4
SB 2.500 EUR

v
SB 2.500 EUR

v
SB 1.500 EUR

Leitungswasserschaden

4
SB 2.500 EUR

4
SB 2.500 EUR

v
SB 1.500 EUR

Ableitungsrohre auBerhalb des versicherten Gebaudes (mit oder ohne Ge-
baude- oder Anlagenversorgung) mit Dichtheitsprifung

= frostbedingte Bruchschaden

- Sonstige Bruchschaden

- Leitungswasserschaden

Aquarien

= frostbedingte Bruchschaden

- sonstige Bruchschaden

- Leitungswasserschaden
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Leistungsiibersicht Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (10/2025)

v = versichert bis zur Versicherungssumme (VSU)

. = nicht versichert

Schleswiger Produktlinien

Schleswiger
Basis

SB = Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

Schleswiger
Top

Schleswiger
Top Plus

Versicherte Gefahren und Schaden

Armaturen innerhalb von Gebauden

- frostbedingte Bruchschaden

v

v

- sonstige Bruchschaden

bis 1.000 EUR

bis 5.000 EUR

- Leitungswasserschaden

v

v

Dekorationselemente

- frostbedingte Bruchschaden

*

- sonstige Bruchschaden

*

- Leitungswasserschaden

bis 5.000 EUR

Fugen oder Fliesen (undichte)

- frostbedingte Bruchschaden

*

- sonstige Bruchschaden

*

- Leitungswasserschaden

bis 10.000 EUR

bis 25.000 EUR

Gasrohre

= innerhalb von Gebauden mit Gebaude- oder Anlageversorgung

frostbedingte Bruchschaden

sonstige Bruchschaden

Leitungswasserschaden

auBerhalb von Gebauden mit Gebaude- oder Anlageversorgung

frostbedingte Bruchschaden

bis 1.000 EUR

bis 5.000 EUR

sonstige Bruchschaden

bis 1.000 EUR

bis 5.000 EUR

Leitungswasserschaden

v

v

Luftungsrohre

= innerhalb von Gebauden mit Gebaude- oder Anlageversorgung

frostbedingte Bruchschaden

bis 5.000 EUR

v

sonstige Bruchschaden

*

bis 5.000 EUR

Leitungswasserschaden

*

*

auBerhalb von Gebauden mit oder ohne Gebaude- oder Anlagever-
sorgung

frostbedingte Bruchschaden

*

sonstige Bruchschaden

bis 5.000 EUR

Leitungswasserschaden

*

Regenrohre (innenliegend)

- frostbedingte Bruchschaden

bis 5.000 EUR

- sonstige Bruchschaden

bis 5.000 EUR

- Leitungswasserschaden

v
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Leistungsiibersicht Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (10/2025)

v = versichert bis zur Versicherungssumme (VSU)

. = nicht versichert

Schleswiger Produktlinien

Schleswiger
Basis

Schleswige@
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SB = Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

Schleswiger
Top

Schleswiger
Top Plus

Versicherte Gefahren und Schaden

Regenwasseraufbereitungsanlagen

= innerhalb von Gebauden mit Gebaude- oder Anlageversorgung

frostbedingte Bruchschaden

sonstige Bruchschaden

Leitungswasserschaden

auBerhalb von Gebauden mit oder ohne Gebaude- oder Anlagever-
sorgung

frostbedingte Bruchschaden

bis 5.000 EUR

bis 5.000 EUR

sonstige Bruchschaden

bis 5.000 EUR

bis 5.000 EUR

Leitungswasserschaden

bis 5.000 EUR

bis 5.000 EUR

Rohre von Schwimmbecken und Schwimmhallen

- frostbedingte Bruchschaden

v

v

- sonstige Bruchschaden

bis 5.000 EUR

bis 5.000 EUR

- Leitungswasserschaden

v

v

Sonstige Rohre

= innerhalb von Gebauden mit Gebaude- oder Anlageversorgung

frostbedingte Bruchschaden

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

sonstige Bruchschaden

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Leitungswasserschaden

v

v

auBerhalb von Gebauden mit Gebaude- oder Anlageversorgung

frostbedingte Bruchschaden

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

sonstige Bruchschaden

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Leitungswasserschaden

v

Sonstige Rohre ohne Gebaude- oder Anlageversorgung

= frostbedingte Bruchschaden

- sonstige Bruchschaden

- Leitungswasserschaden

bis 5.000 EUR

Terrarien

= frostbedingte Bruchschaden

*

- sonstige Bruchschaden

*

Leitungswasserschaden

bis 5.000 EUR
SB 250 EUR

Wasserlosch- und Berieselungsanlagen (bestimmungsgemaBer Wasser-
austritt)

- frostbedingte Bruchschaden

*

- sonstige Bruchschaden

*

- Leitungswasserschaden

bis 2.500 EUR
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Leistungsiibersicht Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (10/2025)

v = versichert bis zur Versicherungssumme (VSU)

. = nicht versichert

Schleswiger Produktlinien

Schleswiger
Basis

SB = Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

Schleswiger
Top

Schleswiger
Top Plus

Versicherte Gefahren und Schaden

Waschmaschinen- und Spulmaschinenschlauche

- frostbedingte Bruchschaden

*

*

- sonstige Bruchschaden

1.500 EUR

bis 2.500 EUR

- Leitungswasserschaden

v

Wasserbetten

- frostbedingte Bruchschaden

- sonstige Bruchschaden

- Leitungswasserschaden

Weitere Zuleitungsrohre auBerhalb des Grundstlcks

bis 1.500 EUR

Zu- und Ableitungsrohre der Wasserversorgung sowie Heizungs- oder
Klimaanlagenrohre

= innerhalb des versicherten Gebaudes mit Gebaude- oder Anlage-
versorgung

frostbedingte Bruchschaden

sonstige Bruchschaden

Leitungswasserschaden

innerhalb des versicherten Gebaudes ohne Gebaude- oder Anlage-
versorgung

- frostbedingte Bruchschaden

*

*

- sonstige Bruchschaden

*

bis 5.000 EUR

= Leitungswasserschaden

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Zu- und Ableitungsrohre der Wasserversorgung sowie Heizungs- oder
Klimaanlagenrohre

= unterhalb der Bodenplatte mit Gebaude oder Anlagenversorgung

frostbedingte Bruchschaden

v

Ausschluss: Ab-
leitungsrohre

v

Ableitungsrohre
bis 5.000 EUR

v
Ableitungsrohre
bis 10.000 EUR

sonstige Bruchschaden

v
Ausschluss: Ab-
leitungsrohre

v

Ableitungsrohre
bis 5.000 EUR

v

Ableitungsrohre
bis 10.000 EUR

Leitungswasserschaden

v
Ausschluss: Ab-
leitungsrohre

v

Ableitungsrohre
bis 5.000 EUR

v

Ableitungsrohre
bis 10.000 EUR

Zuleitungs- Heizungs- oder Klimaanlagenrohre auBerhalb des versicher-
ten Gebaudes oder unterhalb der Bodenplatte, ohne Gebaude- oder An-
lagenversorgung

= frostbedingte Bruchschaden

1.500 EUR

1.500 EUR

bis 5.000 EUR

- sonstige Bruchschaden

1.500 EUR

1.500 EUR

bis 5.000 EUR

= Leitungswasserschaden

*

1.500 EUR

bis 5.000 EUR




Schleswige@

nordisch. nah.

Sofern vereinbart
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Leistungsubersicht Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (10/2025)

v = versichert bis zur Versicherungssumme (VSU)

. = nicht versichert

Schleswiger Produktlinien

Schleswiger
Basis

SB = Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

Schleswiger
Top

Schleswiger
Top Plus

Sturm und Hagel

4

v

v

Beseitigung umgesturzter Baume (Sturm/Blitzschlag)

1.000 EUR

2.500 EUR

5.000 EUR

Eindringen von Witterungsniederschlagen in das Gebaude

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Versicherte Gefahren und Schiaden

Sturmschaden ohne Mindestwindstarke innerhalb des Gebaudes

bis 5.000 EUR
SB 250 EUR

bis 10.000 EUR
SB 250 EUR

Versicherte Kosten

Aufraumungs- Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten

v

v

v

Bewachungskosten (Gebaude)

max. 3 Tage, max.
150 EUR pro Tag

max. 5 Tage, max.
150 EUR pro Tag

max. 10 Tage,
max. 150 EUR pro
Tag

Datenrettungskosten

*

bis 5.000 EUR

bis 5.000 EUR

Dekontamination von Erdreich

v

v

v

Graffitischaden

bis 1.500 EUR
SB 250 EUR

bis 5.000 EUR
SB 250 EUR

Hotelkosten

max. 100 EUR pro
Tag,
max. 100 Tage

max. 150 EUR pro
Tag,
max. 12 Monate

max. 150 EUR pro
Tag,
max. 24 Monate

Kosten flir Schaden durch Wohnungslose

*

*

bis 2.500 EUR

Kosten fur Diebstahl von mitversicherten Sachen

bis 5.000 EUR
SB 500 EUR

bis 10.000 EUR
SB 500 EUR

Kosten fur Mehrverbrauch an Wasser und Gas

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Kosten fur Wasser-, Gas- und Heizolverlust sowie Stromverlust aus
Stromspeichern

bis 1.000 EUR

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Kreditkosten

*

bis 10.000 EUR

Mehrkosten infolge behordlicher Auflagen

Mehrkosten infolge behordlicher Wiederaufbaubeschrankungen

Mehrkosten infolge behordlicher Wiederaufbaubeschrankungen fiir Rest-
werte

Mehrkosten durch Preissteigerungen

Mehrkosten durch Technologiefortschritt

v

Mehrkosten fur alters- oder behindertengerechten Wiederaufbau

bis 10.000 EUR

bis 30.000 EUR

Mehrkosten flir den Wiederaufbau nach einem Totalschaden an einem
anderen Ort

bis 10.000 EUR

v

Mut- und boswillige Beschadigung

bis 5.00 EUR

bis 8.000 EUR

Regiekosten (ab 10.000 EUR Schaden)

*

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Reparaturkosten fir Gebaudebeschadigungen nach Einbruch

*

bis 10.000 EUR

v

Ruckreisekosten aus dem Urlaub

bis 1.000 EUR

bis 5.000 EUR

bis 5.000 EUR

Sachverstandigenkosten (ab 10.000 EUR Schaden)

*

bis 25.000 EUR

bis 50.000 EUR
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Leistungsiibersicht Schleswiger Verbundene Wohngebdudeversicherung (10/2025)

v = versichert bis zur Versicherungssumme (VSU)

. = nicht versichert

Schleswiger Produktlinien

Schleswiger
Basis

SB = Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

Schleswiger
Top

Schleswiger
Top Plus

Schadenabwendungs-, Minderungskosten

v

v

v

Schadenfeststellungskosten

*

bis 10.000 EUR

v

Transport- und Lagerkosten

bis 5.000 EUR
max. 12 Monate

bis 10.000 EUR
max. 24 Monate

Umzugskosten nach einem versicherten Ereignis

bis 2.500 EUR

bis 5.000 EUR

Versicherte Sachen

Anbaumobel und -klichen (seriengefertigt)

bis 15.000 EUR

AuBenwandverkleidungen

v

Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien

Balkonkraftwerke

v

Batteriespeichersystem

bis 10.000 EUR

Geothermie Anlagen

bis 25.000 EUR

Fundamente

bis 5.000 EUR

Kleinwindkraftanlagen

bis 10.000 EUR

Photovoltaikanlagen

bis 25.000 EUR

Solarthermieanlagen

bis 10.000 EUR

Solarzaune

bis 10.000 EUR

Antennen- oder Satellitenanlagen

v

E-Ladestationen (Wallbox)

bis 5.000 EUR

Einbauktichen

v

Garten- und Gewachshauser(pauschal)

v

Grundstuckseinfriedungen

bis 5.000 EUR

AN AN AN AN AN AN AN AN RN RN ENL AN

Hof- und Gehwegbefestigungen

v

\

Hundehutten, Hundezwinger

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Markisen und Uberdachungen

v

v

Masten, elektrische Freileitungen, freistehende Antennen

Nebengebaude

Pergolen

Schutz- und Trennwéande

Saunen, Schwimmhallen, Schwimmbecken, Schwimmbeckenabdeckun-
gen

Sonstige Gebaude- und Grundsttickbestandteile und Gebaudezubehor

Terrassen- und Terrassenbefestigungen

Terrassenuberdachungen (freistehende)

Zubehor zur Instandhaltung des versicherten Gebaudes auBerhalb des
versicherten Gebaudes/innerhalb des Versicherungsgrundstticks

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR
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v = versichert bis zur Versicherungssumme (VSU)

. = nicht versichert
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Schleswiger
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SB = Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

Schleswiger
Top

Schleswiger
Top Plus

Weitere Highlights

Bedingungsupdates/Innovationsklausel

*

Besitzstandsgarantie

*

Erweiterte Leistungsgarantie

*

Grob fahrlassig herbeigefiihrte Schaden — Verzicht auf Einwand

bis 2,5 % der VSU

Grob fahrlassige Verletzung von Obliegenheiten vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles — Verzicht auf Einwand

*

bis 25.000 EUR

Innere Unruhen, Streik, Aussperrung

Leistungsgarantie gegenliber GDV-Musterbedingungen

Mindeststandards Arbeitskreis Beratungsprozesse

Schaden durch radioaktive Isotope

Pramienbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit bis 12 Monate

Terrorakte

Unklare Zustandigkeit bei Versichererwechsel

v

Unterversicherungsverzicht flr Kleinschaden

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Versehens-Klausel

*

v

Verzicht auf die Kiindigungsfrist zum Ablauf

*

v

Verzicht auf Anzeige Gefahrerhohung bei voriibergehendem Unbewohnt-
sein

bis 90 Tage

bis 120 Tage

Vorsorgeschutz fiir wertsteigernde bauliche MaBnahmen (bis zur nachs-
ten Hauptfalligkeit)

v

v

Gefahrenbausteine Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversiche-
rung

Elektronikversicherung Schleswiger ABE Top*

vereinbar

vereinbar

vereinbar

Elektronikversicherung Schleswiger ABE Top Plus*

vereinbar

vereinbar

vereinbar

Elementarschadenversicherung

abwahlbar

abwahlbar

abwahlbar

Glasversicherung Schleswiger Top*

vereinbar

vereinbar

vereinbar

Glasversicherung Schleswiger Top Plus*

vereinbar

vereinbar

vereinbar

Mietausfallversicherung Schleswiger MAV Top Plus

nicht vereinbar

nicht vereinbar

vereinbar

Starkregen

nicht vereinbar

vereinbar

vereinbar

Sofort-Schutz

nicht vereinbar

vereinbar

vereinbar

Unbenannte Gefahrendeckung

nicht vereinbar

nicht vereinbar

vereinbar

* einzeln abschlieBbar

Besonderheit Ferienhaus

Versicherungsschutz fur eine Uberwiegend selbstgenutzte Ferienwohnung oder einen selbstgenutzten Wochenendwohnsitz ist tber

Abschluss eines eigenstandigen Vertrages (Produktlinie Basis) moglich
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v = versichert bis zur Versicherungssumme (VSU)

. = nicht versichert

Schleswiger Produktlinien

Schleswiger
Basis

Leistungsiibersicht Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (10/2025)

SB = Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

Schleswiger
Top

Schleswiger
Top Plus

A. Kostenpaket ,,Tier und Garten“

nicht vereinbar

vereinbar

vereinbar

Aufraumungs- und Wiederaufforstungskosten fiir umgesturzte Baume

bis 5.000 EUR

SB mind. 250
EUR, max. 750
EUR

bis 7.500 EUR

SB mind. 250
EUR, max. 750
EUR

Beseitigung von Specht Abschlagen

bis 2.500 EUR
SB 150 EUR

bis 5.000 EUR
SB 150 EUR

Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern

bis 2.500 EUR

bis 5.000 EUR

Entfernungs- und Neupflanzungskosten fur gartnerische Anlagen

bis 10.000 EUR

bis 15.000 EUR

Entfernungs- und Neupflanzungskosten fur gartnerische Anlagen, Wie-
derherstellung nach Wildschaden

bis 2.500 EUR
SB 150 EUR

bis 5.000 EUR
SB 150 EUR

Gartenanlagen

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Gartenanlagen, Wiederherstellung nach Wildschaden

bis 2.500 EUR
SB 150 EUR

bis 5.000 EUR
SB 150 EUR

Gartenanlagen zur hauswirtschaftlichen Selbstversorgung

bis 5.000 EUR
SB 150 EUR

bis 10.000 EUR
SB 150 EUR

Schaden durch Badume nach Wurzelbefall

bis 5.000 EUR
SB 500 EUR

bis 10.000 EUR
SB 500 EUR

Schaden an elektrischen Anlagen, Dammungen und Unterspannbahnen
durch wildlebende Tiere

bis 2.500 EUR

bis 5.000 EUR

Schadlingsbekampfung

*

bis 1.000 EUR

Wourzelschaden am versicherten Gebaude

bis 2.500 EUR
SB 250 EUR

bis 5.000 EUR
SB 250 EUR

B. Kostenpaket ,,Nachhaltigkeit

nicht vereinbar

vereinbar

vereinbar

Ausfall regenerativer Energieversorgung — Mehrkosten durch Priméarener-
giebezug

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Beratung fur den Einsatz nachhaltiger Technologien

bis 500 EUR

bis 1.000 EUR

Diebstahlvon Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien oder de-
ren Teilen

bis 20.000 EUR

bis 30.000 EUR

Kosten fur eine Energieberatung

bis 325 EUR

bis 650 EUR

Kosten flir behordlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung

bis 10.000 EUR

bis 15.000 EUR

Mehrkosten fur den nachhaltigen Wiederaufbau von Gartenanlagen

bis 10.000 EUR

bis 15.000 EUR

Mehrkosten fur nachhaltige BaumaBnahmen am Dach nach einem Versi-
cherungsfall

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Mehrkosten fur die Wiederherstellung mit umweltfreundlichen oder
nachhaltigen Baustoffen

bis 5.000 EUR

bis 10.000 EUR

Mehrkosten flir ressourcenschonende Reparaturen

bis 10.000 EUR

bis 25.000 EUR
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Leistungsiibersicht Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (10/2025)

v = versichert bis zur Versicherungssumme (VSU) SB = Selbstbeteiligung je Versicherungsfall

. = nicht versichert

Schleswiger Produktlinien Schlestger Schleswiger Schleswiger
Basis Top Top Plus

C. _Kostenpaket ,Notfall"
Aufwendungen fur die Beseitigung von Rohrverstopfungen — bis 500 EUR bis 1.000 EUR

o | | [
250 EUR 500 EUR
Kostenpauschaleab2.500EURSchadenfall |+ | 1soevr | 250EUR |
kosentor 00 B
|+ AbsperungenvonStragenumdWegen | - |« B ]
|+ BeteuungvonAngehorigenimNottall |+ | bis1.500EUR | bis2.500EUR |
|+ Eleltro-instaliateur-Servioe (Sromausfaly |+ | bis500EUR | bis1.500EUR |
|+ Fehlalarmvon Rauch,- Gas-oderNotrufmelder |+ | bis5.000EUR | bis10.000EUR |
|+ Feuerloschung/Losohmitielkosten |+ | bissooorur | v |
|+ Hemngo-nstallateurServiee |+ | bis50EUR | bis1.500EUR |
|+ leckortumgen | . |« | bist500EUR |
|+ MiewErsawgerse |+ | bis2500EUR | bis5.000EUR |
|+ Neueinstellungvon Antennen- oder Satelltenaniagen |+ | bisS500EUR | bis750EUR |
|+ Notneimungundleihgeste | o+ |+ | bist.500EUR |
bis 5,000 EUR
+ | bisso0EuR
bis 2.500 EUR
bis 1.500 EUR

Schlisseldient im Notfall — bis 500 EUR

= Unterbringung und der tierarztlichen Behandlung eines Haustieres bis 1.500 EUR bis 2.500 EUR

= VerkehrssicherungsmaBnahmen _ v

ENDE der Leistungsiibersicht Schleswiger Verbundene Wohngebiudeversicherung (10/2025)
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Allgemeine Wohngebaude- Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A",
Version 09 /2024 (AVB-A_09_2024_SVV_Wohngebaude)

AVB-A - Der Leistungsumfang

§1 Versicherte Gefahren und Schaden (Versicherungsfall), generelle Ausschliisse

1. Versicherungsfall

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,
b) Leitungswasser,

c) Sturm, Hagel,

zerstort oder beschadigt werden oder infolgedessen abhandenkommen.

2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

a) Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schaden durch Krieg, kriegsahnliche Ereignisse,
Biirgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

b) Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schaden durch innere Unruhen.
c) Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schaden durch Kernenergie, nukleare Strahlung
oder radioaktive Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge
1. Versicherte Gefahren und Schaden

Der Versicherer leistet Entschadigung flr versicherte Sachen, die durch

a) Brand,

O

Blitzschlag,

O

)

) Explosion, Implosion,
d)

2. Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemalen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft
auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag

Blitzschlag ist der unmittelbare Ubergang eines Blitzes auf Sachen.

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung.

Uberspannungs-, Uberstrom- oder Kurzschlussschdden an elektrischen Einrichtungen und Geréten sind nur versichert, wenn an Sa-
chen auf dem Grundstiick, auf dem der Versicherungsart liegt, durch Blitzschlag Schaden anderer Art entstanden sind.

Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen Einrichtungen und Geraten oder an Antennen stehen Scha-
den anderer Art gleich.

4.1 Explosion
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dampfen beruhende, plétzlich verlaufende KraftauBerung.

Eine Explosion eines Behilters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird,
dass ein plotzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und auRerhalb des Behalters stattfindet. Wird im Innern eines Behal-
ters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein ZerreiRen seiner Wandung nicht erforderlich.

4.2 Implosion

Implosion ist ein pldtzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkérpers durch duReren Uberdruck infolge eines inneren Un-
terdruckes.

5. Nicht versicherte Schaden
Nicht versichert sind
a) ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch Erdbeben,

b) Sengschaden;

13
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c) Schaden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schaden, die an
Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen,

d) Brandschdden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Warme zur Bearbeitung oder
zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch fur Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Warme erzeugt,
vermittelt oder weitergeleitet wird.

Die Ausschlisse gemal Nr. 5 b) bis 5 d) gelten nicht, soweit diese Schaden Folge eines versicherten Sachschadens gemaR Nr. 1 sind.

§ 3 Leitungswasser

1. Bruchschadden innerhalb von Gebduden

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir innerhalb von Gebauden eintretende

a) frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Rohren
aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schlauchen,
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,
cc) von Wasserlosch- oder Berieselungsanlagen,

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschdden an nachfolgend genannten Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spiilklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhahne, Ventile, Geruchsverschlisse,
Wassermesser) sowie deren Anschlussschlauche,

bb) Heizkorper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen-
oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebaudes gilt der gesamte Baukorper, einschlieBlich der Bodenplatte.
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebdudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht
versichert.

2. Bruchschdaden auBerhalb von Gebauden

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir auerhalb von Gebduden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschaden an den Zu-
leitungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen soweit

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebdude oder Anlagen dienen und
b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstiick befinden und

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr tragt.

3. Leitungswasserschiden

Der Versicherer leistet Entschadigung fir versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstort oder
beschadigt werden oder abhandenkommen.

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schlauchen, den mit
diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserfiihrenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser-
oder Dampfheizung, aus Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, aus Wasserlésch- und Berieselungsanlagen sowie aus
Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein.

Sole, Ole, Kiihl- und Kiltemittel aus Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser
gleich.

4. Nicht versicherte Schiaden

a) Nicht versichert sind ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch
aa) Regenwasser aus Fallrohren,
bb) Plansch- oder Reinigungswasser,
cc) Schwamm,

dd) Grundwasser, stehendes oder flieRendes Gewisser, Uberschwemmung oder Witterungsniederschlige oder einen durch diese
Ursachen hervorgerufenen Riickstau,

ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
ff)  Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat,
gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,

hh) Offnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdiisen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten
oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebaude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage,

ii) Sturm, Hagel,
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i) Leitungswasser aus Eimern, GieBkannen oder sonstigen mobilen Behaltnissen,
kk)  schadhafte bzw. nicht fachgerechte Versiegelung an sanitaren Einrichtungen.

b) Der Versicherer leistet keine Entschadigung fiir Schaden an Gebduden oder an Gebaudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an
den in diesen Gebduden oder Gebdudeteilen befindlichen Sachen.

§ 4 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schaden
Der Versicherer leistet Entschadigung flr versicherte Sachen, die zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebdude, in denen sich versicherte
Sachen befinden;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebdudeteile, Baume oder andere Gegenstdnde auf versicherte Sachen oder auf Gebaude, in
denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebaude, die mit dem versicherten Gebadude oder Gebduden, in
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebdudeteile, Biume oder andere Gegenstdande auf Gebaude wirft, die mit dem versicherten
Gebaude oder Gebauden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstarke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63
km/h).

a) Ist die Windstéarke flir den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstérke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass

b) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstiicks Schaden an Geb&duden in einwandfreiem Zustand oder an
ebenso widerstandsfahigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

c) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebaudes oder des Gebaudes, in dem sich die versicherten
Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebaude baulich verbundenen Gebauden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskdrnern.

4. Nicht versicherte Sachen

a) Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch

aa) Sturmflut. Eine Sturmflut ist ein ungewdhnlich hohes Ansteigen des Wassers an Meereskiisten und Tidenfliissen, das durch
das Zusammenwirken von Flut und einem landeinwarts gerichteten Sturm verursacht wird.

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemaf geschlossene Fenster, AuRentiren oder an-
dere Offnungen, es sei denn, dass diese Offnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebiudeschaden
darstellen;

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeugen, ihrer Teile oder Ladung;

dd) weitere Elementargefahren (Uberschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).
b) Nicht versichert sind Schaden an

aa) Gebduden oder an Gebaudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebauden befindlichen Sachen;

bb) Laden- und Schaufensterscheiben.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebdude mit ihren Gebaudebestandteilen und Gebdudezubehor ein-
schlieflich unmittelbar an das Gebdude anschlieBender Terrassen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrund-
stiick.

Weitere Grundstiickbestandteile sind nur versichert, soweit diese ausdriicklich in den Versicherungsumfang einbezogen sind.

2. Definitionen

a) Gebdude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die der iberwiegenden Nutzung zu Wohn-
zwecken bestimmt sind und gegen duBere Einflisse schiitzen kénnen.

b) Gebdudebestandteile sind in ein Gebdude eingefligte Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebdude ihre Selbstan-
digkeit verloren haben. Dazu gehéren auch Einbaumaobel bzw. Einbaukiichen, die individuell fir das Gebaude raumspezifisch ge-
plant und gefertigt sind.
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c) Gebadudezubehdr sind bewegliche Sachen, die sich im Gebaude befinden oder auRen am Gebdude angebracht sind und der In-
standhaltung bzw. Gberwiegenden Zweckbestimmung des versicherten Gebaudes dienen. Als Gebaudezubehor gelten ferner
Miillboxen sowie Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstick.

d) Als Grundstiickbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versicherungsgrundstiicks fest verbundenen Sachen.

e) Versicherungsgrundstick ist das Flurstiick/sind die Flurstiicke, auf dem das versicherte Gebaude steht (Versicherungsort). Teilen
sich mehrere Gebaude ein Flurstiick, so gilt als Versicherungsart derjenige Teil des Flurstiicks, der durch Einfriedung oder ander-
weitige Abgrenzung dem/ den im Versicherungsschein bezeichneten Geb&ude(n) ausschlieBlich zugehérig ist.

3. Ausschliisse

a) Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie deren zugehdrige Installationen (z. 8. Solarmodule, Montagerahmen, Befesti-
gungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung).

b) Nicht versichert sind in das Gebaude nachtraglich eingefligte - nicht aber ausgetauschte - Sachen, die ein Mieter oder Wohnungs-
eigentlimer auf seine Kosten beschafft oder tbernommen hat und daher hierfiir die Gefahr tragt. Eine anderweitige Vereinbarung
Uiber die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

¢) Nicht versichert sind elektronisch gespeicherte Daten und Programme.
§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
(1) Ist beiVertragen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentiimern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungs-

eigentlimer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenlber den Gibrigen Wohnungseigentiimern wegen deren
Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile nicht berufen.

Der Wohnungseigentiimer, indessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendun-
gen zu ersetzen.

(2) Die lbrigen Wohnungseigentiimer kdnnen verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschadigt, als er gegeniiber ein-
zelnen Miteigentiimern leistungsfrei ist, sofern diese zusatzliche Entschadigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen
Eigentums verwendet wird.

Der Wohnungseigentimer, indessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendun-
gen zu erstatten.

(3) Fur die Gebaudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.

§ 7 Versicherte Kosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen
1. Aufraumungs- und Abbruchkosten

fir das Aufraumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie fiir das Wegraumen und den Abtransport von Schutt und sonstigen
Resten dieser Sachen zum nachsten Ablagerungsplatz und fiir das Ablagern und Vernichten.

2. Bewegungs- und Schutzkosten

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt,
verdndert oder geschiitzt werden missen.

Die Entschadigung fur diese versicherten Kosten ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.
§ 8 Mehrkosten

1. Beschreibung der versicherten Leistung

a) Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen Mehrkosten infolge von Verdanderungen der 6ffentlich- rechtlichen Vorschrif-
ten (Gesetze und Verordnungen), die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger BaumaRnahme am betroffe-
nen Gebaudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind.

b) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen aufgrund behérdlicher Wiederaufbaubeschran-
kungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch
bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden waren.

c) Der Ersatz von Mehrkosten beschrankt sich auf die tatsachlich vom Schaden betroffenen Gebaudeteile.

d) Ist das Gebdude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im Verhaltnis des versicherten Zeitwerts zum aktuellen Neu-
bauwert erstattet.

2. Definitionen

Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Differenz des Aufwandes fir die Wiederherstellung in gleicher Art und
Gute und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, der unter Berticksichtigung der Nr. 1 a) und b) entstehen wird.

3. Ausschliisse
a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von
aa) Betriebsbeschrdankungen,

bb)  Kapitalmangel,
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cc)  behdordlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden,

dd) behordlichen Wiederherstellungsbeschrankungen, die es untersagen, verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden be-
troffenen Sachen zu verwerten.

b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehender Gesetze und Verordnungen durch eine hierin ausgewie-
sene Frist der Bestandsschutz auler Kraft gesetzt bzw. die Nutzung des Geb&dudes ganz oder teilweise untersagt, so sind die hier-
durch entstehenden Mehrkosten nicht vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zustandige Behérde noch keinen ent-
sprechenden Verwaltungsakt erlassen hat.

4. Preissteigerungen

Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der Wiederherstellung entstehen und deren Ursache in der Zeit zwischen
Eintritt des Versicherungsfalles und der unverziglichen Wiederherstellung liegt und fur die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversi-
cherung besteht. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverziglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem
Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverziiglicher Wiederherstellung entstanden waren.

5. Gesondert vereinbart

Abweichend von Nr. 3 a) dd) sind bei der Anrechnung des Wertes wieder verwertbarer Reste versicherter und vom Schaden betroffe-
ner Sachen behordliche Wiederherstellungsbeschrankungen zu beriicksichtigen. Die Entschadigung ist jedoch begrenzt mit dem Be-
trag, der sich vertragsgemaR ergeben wiirde, wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache zerstért worden ware, gekiirzt
um den Altmaterialwert abzlglich Aufraumungs- und Abbruchkosten.

§ 9 Mietausfall, Mietwert

1. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt

a) den Mietausfall einschlieBlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnrdumen infolge eines Versicherungsfalles
zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben,

b) den ortsiiblichen Mietwert von Wohnrdaumen einschlieflich fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versi-
cherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungs-
nehmer die Beschrankung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann.

c) Der Versicherer ersetzt auch einen durch die Einhaltung 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften (z. B. Wiederaufbaubeschrankungen)
verursachten zusatzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.

2. Haftzeit

a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Rdume wieder benutzbar sind, hochstens jedoch fiir
12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mogliche Wiederbenutzung nicht
schuldhaft verzogert.

3. Gewerblich genutzte Rdume
Fiir gewerblich genutzte Raume kann die Versicherung des Mietausfalles oder des ortsliblichen Mietwertes vereinbart werden.
Fiir gewerblich genutzte Raume kann die Versicherung des Mietausfalles oder des ortsliblichen Mietwertes vereinbart werden.

4. Gesondert versicherbar

a) Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens: Endet das Mietverhaltnis infolge des Schadens und sind die Rdume trotz
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der Mietverlust
bis zur Neuvermietung tiber diesen Zeitpunkt hinaus fiir die Dauer von 12 Monaten ersetzt, hochstens jedoch bis zum Ablauf der
Haftzeit.

b) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge des Schadens: War das Gebdude zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls nicht vermietet und weist der Versicherungsnehmer die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach,
wird der ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahit.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Vereinbarte Versicherungswerte

Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert vereinbart werden. Im
Versicherungsfall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versicherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der
Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschadigungsberechnung.

a) Gleitender Neuwert
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Der Gleitende Neuwert ist der ortsiibliche Neubauwert des Gebaudes ausgedriickt in Preisen des Jahres 1914. Der Neubauwert
bemisst sich nach GréRe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebaudes. Hierzu gehéren auch Architektengebiihren sowie sonstige
Konstruktions- und Planungskosten.

Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an (siehe Abschnitt "A" §12 Nr. 2). Deshalb besteht
Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortstiblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Wenn sich durch wertsteigernde bauliche MaRnahmen innerhalb der Versicherungsperiode der Wert der Gebaude erhoht, be-
steht bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch insoweit Versicherungsschutz.

b) Neuwert

Der Neuwert ist der ortsiibliche Neubauwert des Geb&dudes. Der Neubauwert bemisst sich nach GroRRe, Ausstattung sowie Ausbau
des Gebaudes. Hierzu gehoren auch Architektengebiihren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

c) Zeitwert

Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebadudes (siehe b) abziglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.
d) Gemeiner Wert

Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis fiir das Gebaude oder fiir das Altmaterial.

Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebdaude zum Abbruch bestimmt oder
sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert lediglich der Gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine dauernde Entwertung
liegt insbesondere vor, wenn das Gebaude fiir seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

2. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Ver-
sicherungswert entsprechen soll.

b) Wenn bauliche Anderungen vorgenommen werden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme an den veréinderten
Versicherungswert anpassen.

c) Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme fiir die
versicherte Sache fiir die Dauer des Versicherungsverhaltnisses dem jeweils gliltigen Versicherungswert anpassen.

d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung iber
die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe Abschnitt "A" §13 Nr. 9).

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung, Unterversicherung

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung

Die Versicherungssumme ist nach dem ortstiblichen Neubauwert (siehe Abschnitt "A" § 10 Nr. 1 a) zu ermitteln, der in den Preisen
des Jahres 1914 ausgedrickt wird (Versicherungssumme ,Wert 1914").

Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn

a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schatzung eines Bausachverstdandigen festgesetzt wird,

b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Versicherer die-
sen Betrag umrechnet,

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach GroRe, Ausbau und Ausstattung des Gebdudes zutreffend beantwortet und der
Versicherer hiernach die Versicherungssumme "Wert 1914" berechnet.

2. Unterversicherungsverzicht

a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme "Wert 1914" vereinbart, nimmt der Versicherer bei der Entschadigung (ein-
schlieBlich Kosten und Mietausfall) keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht).

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebadudes und seiner Ausstattung gemafR Nr. 1 c) von den tatsachlichen
Verhaltnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme ,Wert 1914" zu niedrig bemessen, so
kann der Versicherer nach den Regelungen der Anzeigepflichtverletzungen (siehe AVB-B, Abschnitt B 3.1.2) vom Vertrag zuriick-
treten, kiindigen oder eine Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er beziiglich der Differenz zwischen vereinbarter Versi-
cherungssumme und tatsdchlichem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung leistungsfrei sein.

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand
nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche MaRnahmen verdndert wurde und die Veranderung dem Versicherer nicht
unverziiglich angezeigt wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsiibliche Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls laufenden Versicherungsperiode durch wertsteigernde bauliche MaRnahmen erhéht wurde.

§ 12 Pramie in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren Anpassung

1. Berechnung der Pramie

Grundlagen der Berechnung der Pramie sind die Versicherungssumme ,Wert 1914", der vereinbarte Pramiensatz sowie der Anpas-
sungsfaktor (siehe Nr. 2 a).

Die jeweils zu zahlende Jahrespramie wird berechnet durch Multiplikation der vereinbarten Grundpramie 1914 Versicherungssumme
,2Wert 1914" multipliziert mit dem Pramiensatz mit dem jeweils giltigen Anpassungsfaktor.

\
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2. Anpassung der Pramie

a) Die Pramie verandert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes (siehe Abschnitt "A" § 10 Nr. 1 a) gemaR der
Erhéhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.

b) Der Anpassungsfaktor erhéht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres fir die in diesem Jahr beginnende
Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils fir den Monat Mai des Vorjahres veroffentlichte
Baupreisindex fir Wohngeb&dude und der fir den Monat April des Vorjahres veroffentlichte Tariflohnindex fur das Baugewerbe
verandert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Anderung des Baupreis-
indexes zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berlicksichtigt, und zwar der jeweilige Index auf zwei Stellen
nach dem Komma gerundet.

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet.
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Finf oder eine héhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhéhung der Pramie innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung tber die Erho-
hung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklarung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genuigt die recht-
zeitige Absendung. Damit wird die Erhéhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung (siehe Ab-
schnitt "A" § 10 Nr. 1 b) in Kraft, und zwar zur bisherigen Pramie und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versiche-
rungssumme ,Wert 1914" multipliziert mit 1/100 des Baupreisindexes fiir Wohngebaude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr.

Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher Uberversicherung bleibt
unberiihrt.

§ 13 Entschadigungsberechnung
1. In der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung sind im Versicherungsfall Grundlage der Entscha-
digungsberechnung

a) bei zerstorten Geb&duden die ortsiiblichen Wiederherstellungskosten des Gebaudes (einschlieRlich der Architektengebiihren so-
wie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles,

b) beibeschadigten Gebauden oder sonstigen beschadigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungs-
falles zuzlglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, hochstens jedoch der Versicherungswert bei
Eintritt des Versicherungsfalles,

c) beizerstorten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Gilte im
neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalles.

d) Restwerte werden angerechnet.
2. In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der Entschadigungsberechnung

a) bei zerstorten Gebdauden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls abziiglich deren Wertminderung durch Alter und
Abnutzung,

b) beibeschadigten Gebduden oder sonstigen beschadigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungs-
falles zuziglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, hochstens jedoch der Zeitwert bei Eintritt des
Versicherungsfalles,

c) beizerstorten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Giite im
neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt der Vereinbarung abziglich deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

d) Restwerte werden angerechnet.
3. Entschadigungsberechnung bei Gemeinem Wert

Soweit ein Gebadude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung
des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstiicksanteile (Gemeiner Wert) entschadigt.

4. Kosten

Berechnungsgrundlage fur die Entschadigung versicherter Kosten (siehe Abschnitt "A" § 7) ist der Nachweis tatsadchlich angefallener
Kosten unter Berlicksichtigung der jeweils vereinbarten Entschadigungsgrenzen.

5. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit.
6. Mehrwertsteuer

a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der
Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsachlich nicht gezahlt hat.

b) Fur die Berechnung der Entschadigung versicherter Kosten (siehe Abschnitt "A" § 7) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts
(siehe Abschnitt "A" § 9) gilt a) entsprechend.
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7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung

In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung
des Teils der Entschadigung, der den Zeitwertschaden lbersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren
nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die Entschadigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art
und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich
nicht moéglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genligt es, wenn die Gebdude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland wiederhergestellt werden.

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschadigung nach Nr. 1 a), b) und c) abzlglich der Wertminderung durch Alter und
Abnutzung. Nr. 6 gilt entsprechend.

Der Versicherungsnehmer ist zur Riickzahlung des entschadigten Neuwertanteiles an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf
den Neuwertanteil geleistete Entschadigung schuldhaft nicht zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen
verwendet.

8. Gesamtentschadigung, Kosten auf Weisung des Versicherers

In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschadigung fiir versicherte Sachen (siehe Abschnitt "A" § 5), versicherte Kosten
(siehe Abschnitt "A" § 7) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt "A" § 9) je Versicherungsfall auf die Versiche-
rungssumme begrenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, wer-
den unbegrenzt ersetzt.

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Gleitenden Neuwertversicherung (siehe Abschnitt "A" § 10
Nr. 1 a) ohne Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung sowie in der Versicherung zum
Gemeinen Wert (siehe Abschnitt "A" § 10 Nr. 1 b-c) niedriger als der Versicherungswert der versicherten Sachen (Unterversicherung),
wird die Entschadigung gemaR Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhaltnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender
Berechnungsformel gekiirzt:

Entschadigung= Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

Entsprechendes gilt fiir die Berechnung versicherter Kosten (siehe Abschnitt "A" § 7) und versicherten Mietausfalles bzw. Mietwerts
(siehe Abschnitt "A" § 9).

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschadigung

1. Falligkeit der Entschadigung

a) Die Entschddigung wird fallig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Hohe des Anspruchs abgeschlossen
sind.

b) Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

Der tber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschadigung wird fallig, nachdem der Versicherungsnehmer gegeniiber dem
Versicherer den Nachweis geflihrt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2. Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rickzahlung der vom Versicherer nach 1 b) geleisteten Entschadigung verpflichtet, wenn die Sache
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist.

3. Verzinsung
Fir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschadigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird- seit Anzeige des Scha-
dens zu verzinsen.

b) Der Uber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegeniiber dem Versicherer
nachgewiesen hat.

c) Der Gber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschadigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegeniiber dem Versicherer
nachgewiesen hat.

d) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Birgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens
jedoch bei 4 Prozent und hochstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

Die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung fallig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemaR Nr. 1, 3 a) und b) ist der Zeitraum nicht zu berlcksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschadigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.
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5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

b) ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprasentanten aus Anlass die-
ses Versicherungsfalles noch lauft;

c) eine Mitwirkung des Realgldaubigers gemaR den gesetzlichen Bestimmungen (ber die Sicherung von Realgldubigern nicht erfolgte.

§ 15 Sachverstindigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhéhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Hohe des Schadens in einem Sachverstandi-
genverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverstandigenverfahren kénnen Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverstandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfallausgedehnt werden.
3. Verfahren vor Feststellung

Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverstdndigen benannt hat, kann die
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverstandigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverstandigen zu benen-
nen. Wird der zweite Sachverstandige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die
auffordernde Partei durch das fiir den Schadensort zustandige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Ver-
sicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverstandigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm
in dauernder Geschéftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschaftspartnern angestellt ist oder
mit ihnen in einem ahnlichen Verhaltnis steht.

c) Beide Sachverstandige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverstandigen als Obmann. Die
Regelung unter b) gilt entsprechend fir die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstandigen. Einigen sich die Sachver-
standigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das fiir den Schadensort zustdndige Amtsgericht ernannt.

4, Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstandigen missen enthalten:

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstérten und beschadigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versiche-
rungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert;

e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist.
5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstandige tGbermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverstandigen
voneinander ab, so Ubergibt der Versicherer sie unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet Uber die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstdandigen gezogenen Grenzen und Gbermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstdndigen oder des Obmannes sind fiir die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen
wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der
Versicherer die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverstdndigen die
Feststellung nicht treffen konnen oder wollen oder sie verzogern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei die Kosten ihres Sachverstandigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide
Parteien je zur Halfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverstandigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berihrt.
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§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor und nach dem Versiche-
rungsfall, Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versicherungsnehmer

a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserfiihrende Anlagen und Einrichtungen, Dacher und auRen angebrachte Sachen stets
in ordnungsgemalem Zustand zu erhalten und Mangel oder Schaden unverziglich beseitigen zu lassen,

b) nicht genutzte Gebdude oder Gebdudeteile zu jeder Jahreszeit genligend haufig zu kontrollieren und dort alle wasserfiihrenden
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten,

c) in der kalten Jahreszeit alle Gebdude und Gebadudeteile zu beheizen und dies gentligend haufig zu kontrollieren oder dort alle
wasserfiihrenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B3.1 und B.3
der Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Sachversicherung (AVB-B_07_2024_SVV_Sach) beschriebenen Voraussetzungen
zur Klindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 17 Besondere gefahrerh6hende Umstadnde

Eine anzeigepflichtige Gefahrerh6hung gemaf Abschnitt "B 3.2" der Allgemeine Versicherungsbedingungen fir die Sachversicherung
(AVB-B_07_2024_SVV_Sach) kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand dndert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,

b) ein Gebdude oder der liberwiegende Teil eines Gebdudes nicht genutzt wird,

c) an einem Gebdude BaumalRnahmen durchgefiihrt werden, in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die
das Gebdude Uberwiegend unbenutzbar machen,

d) in dem versicherten Gebdude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verandert wird,
e) das Gebdude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird.

§ 18 VerauRBerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhaltnisse nach Eigentumsiibergang

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer verauRert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsiibergangs (bei Immobilien
das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die wahrend der Dauer seines Eigentums aus dem Versi-
cherungsverhaltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

b) Der VerduRRerer und der Erwerber haften fiir die Pramie, die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungs-
periode entfallt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.
2. Kiindigungsrechte

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kiin-
digen. Dieses Klindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der VerauRe-
rung ausgelibt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode in Schriftform zu kiindigen.

¢) Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgelibt wird.

d) Im Falle der Kiindigung nach a) und b) haftet der VerduRRerer allein fir die Zahlung der Pramie.
3. Anzeigepflichten
a) Die VerduRRerung ist dem Versicherer vom VerduRRerer oder Erwerber unverziiglich in Textform anzuzeigen.

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spater als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hatte zugehen missen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit
dem VerduRerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hatte.

¢) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die VerduBerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu

dem ihm die Anzeige hatte zugehen miissen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist fiir die Kiindigung
des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat.

ENDE der Allgemeine Wohngebdude- Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-A_09_2024_SVV_Wohnge-
bdude)
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Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Sachversicherung (AVB-B_07_2024_SVV_Sach)

Abschnitt B 1 Beginn des Versicherungsschutzes, Pramienzahlung

B1.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. B 1.3.2 und B 1.3.3 zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt.

B1.2 Pramienzahlung, Versicherungsperiode
B1.2.1 Pramienzahlung

Je nach Vereinbarung werden die Beitrage im Voraus gezahlt, entweder in Form von durchlaufenden Zahlungen mit Zahlweise mo-
natlich, vierteljahrlich, halbjahrlich, jahrlich oder als Einmalbeitrag.

B1.2.2 Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode betragt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer langer als ein Jahr ist. Ist die verein-
barte Vertragsdauer kirzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B1.3 Falligkeit des Erst- oder Einmalpramie, Folgen verspateter Zahlung oder Nichtzahlung
B1.3.1 Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrages

Der erste oder einmalige Beitrag ist — unabhangig von dem Bestehen eines Widerrufrechts — unverziglich nach dem Zeitpunkt des
vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverziiglich nach
Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffe-
nen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu
zahlen.

Bei Vereinbarung der Pramienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erster Beitrag.
B1.3.2 Riicktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach B 1.3.1 maRgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer
vom Vertrag zurlicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
B1.3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach B 1.3.1 maRgebenden Falligkeitszeitpunkt
zahlt, so ist der Versicherer fiir einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
B1.4 Folgebeitrag

B1.4.1 Falligkeit

Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums
bewirkt ist.

B1.4.2 Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

B1.4.3 Mahnung

Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mah-
nung).

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die riickstandigen Betrdge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Ein-

zelnen beziffert und auBerdem auf die Rechtsfolgen — Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht — aufgrund der nicht fristgerechten
Zahlung hinweist.
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B1.4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt
des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

B1.4.5 Kiindigung nach Mahnung

Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
mit sofortiger Wirkung kiindigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Betrage in Verzug ist.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kiindigung
ausdriicklich hinzuweisen.

B1.4.6 Zahlung des Beitrags nach Kiindigung

Die Kiindigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder, wenn sie mit der
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.

Die Regelung Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B 1.4.4 bleibt unberihrt.
B1.5 Lastschriftverfahren
B1.5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fal-
ligkeit der Beitrage fiir eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

B1.5.2 Anderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Beitrage trotz wiederholtem Einziehungsversuch nicht ein-
gezogen werden kdnnen, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kiindigen.

Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehenden Beitrage
und zukinftige Beitrage selbst zu Gbermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebiihren fiir fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug konnen dem Versicherungsnehmer in
Rechnung gestellt werden.

B1.6 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate
ganz oder teilweise in Verzug gerat oder wenn eine Entschadigung fallig wird.

B1.7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
B1.7.1 Allgemeiner Grundsatz

Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhaltnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer fiir diese Ver-
sicherungsperiode nur derjenige Teil der Beitrage zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hatte beanspru-
chen kdnnen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem der Versicherer vom Wegfall des
Interesses Kenntnis erlangt hat.

B1.7.2 Beitrag oder Geschaftsgebiihr bei Widerruf, Riicktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

B1.7.2.1 Ubt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserkldrung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat
der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beitrage zu erstatten. Vorausset-
zung ist, dass der Versicherer in der Belehrung tiber das Widerrufsrecht, iber die Rechtsfolgen des Widerrufs und den
zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zuséatzlich die fiir das erste Versicherungsjahr gezahlten
Beitrage zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in An-
spruch genommen hat.

B1.7.2.2 Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stdnde, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem
Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Riicktrittserklarung zu.

Wird das Versicherungsverhaltnis durch Ricktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder der Beitrag nicht
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschéaftsgebiihr zu.

B1.7.2.3 Wird das Versicherungsverhaltnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Tduschung beendet, so steht
dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksam werden der Anfechtungserklarung zu.
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B1.7.2.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn
der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die fiir ein kiinftiges Unternehmen
oder fiir ein anderes kiinftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene
Geschaftsgebilhr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, um sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermoégensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

Abschnitt B 2 Dauer und Ende des Vertrages, Kiindigung

B2.1 Dauer und Ende des Vertrages

B2.1.1 Dauer

Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
B2.1.2 Stillschweigende Verlangerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertrags-
parteien spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kiindigung schriftlich zugegangen ist.

B2.1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

B2.1.4 Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer oder Versicherer gekiindigt werden.

Die Kiindigung muss einer der Vertragsparteien spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
B2.1.5 Wegfall des versicherten Interesses

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

Als Wegfall des versicherten Interesses in der Hausratversicherung gilt die vollstandige und dauerhafte Auflosung des versicherten
Hausrates. Ein Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

In der Hausratversicherung endet das Versicherungsverhaltnis bei Tod des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Kenntniserlan-
gung des Versicherers tiber die vollstdndige und dauerhafte Haushaltsauflésung, spatestens jedoch zwei Monate nach dem Tod des
Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene
Versicherungsnehmer.

B2.2 Kiindigung nach Versicherungsfall
B2.2.1 Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kiindigung ist
in Textform zu erklaren. Sie muss der anderen Vertragspartei spatestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Ent-
schadigung zugegangen sein.

B2.2.2 Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kundigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode, wirksam wird.

B2.2.3 Kiindigung durch Versicherer
Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
B2.3 Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht

Hat ein Realglaubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine Kiindigung des Versicherungsverhaltnisses durch den Versiche-
rungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges
nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat,
dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kiindigung spatestens zuldssig war, das Grundstiick nicht mit dem Grundpfandrecht belastet war
oder dass der Realglaubiger der Kiindigung zugestimmt hat. Dieses gilt nicht fiir eine Kiindigung nach VerdufRerung oder im Versi-
cherungsfall.
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Abschnitt B 3 Anzeigepflicht, Gefahrerh6hung, Obliegenheiten bei Eintritt eines Versicherungsfalles

B3.1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

B3.1.1 WahrheitsgemaRBe und vollstandige Anzeigepflicht von Gefahrumstinden

Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmachtigter hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm be-
kannten Gefahrumstédnde in Textform, wahrheitsgemaR und vollstandig anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform ge-
fragt hat und die fir dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

B3.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
B3.1.2.1 Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B 3.1.1 Absatz 1 kann der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten, es
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt.

Bei grober Fahrlassigkeit des Versicherungsnehmers ist das Ricktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande zu gleichen oder anderen
Bedingungen abgeschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurlick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder fiir den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursachlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

B3.1.2.2 Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B 3.1.1 Absatz 1 leicht fahrldssig oder schuldlos, kann der Versicherer
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer hatte den Vertrag bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstande zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

B3.1.2.3 Vertragsanderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich verletzt und hatte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstande den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlan-
gen des Versicherers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung wer-
den die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsdnderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schlieSt der Versicherer die Gefahrabsicherung
flr den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung der Vertragsanderung hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dessen Kiindigungsrecht hinzuweisen.

B3.1.3 Ausschluss von Rechten des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung, zum Ricktritt und zur Kiindigung sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

B3.1.4 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten, bleibt unberihrt.

B3.1.5 Frist fiir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsanderung, zum Riicktritt oder zur Kiindigung muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend

machen und dabei die Umstande angeben, auf die er seine Erklarung stiitzt; zur Begriindung kann er nachtraglich weitere Umstande
innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstdnde Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

B3.1.6 Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsanderung, zum Ruicktritt und zur Kiindigung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

B3.1.7 Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von B 3.1.1 und B 3.1.2
sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu bericksichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur
berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.
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B3.1.8 Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung, zum Ricktritt und zur Kiindigung erléschen mit Ablauf von finf Jahren nach
Vertragsschluss; dies gilt nicht fiir Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist belduft sich auf zehn
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

B3.2 Gefahrerh6hung
B3.2.1 Begriff der Gefahrerh6hung
B3.2.1.1 Eine Gefahrerhohung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklarung des Versicherungsnehmers die tatsachlich

vorhandenen Umstande so verandert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine VergroRerung des
Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

B3.2.1.2 Eine Gefahrerhohung kann insbesondere — aber nicht nur — vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand an-
dert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

B3.2.1.3 Eine Gefahrerhohung nach B 3.2.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhéht hat oder nach den
Umstanden als mitversichert gelten soll.

B3.2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers

B3.2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers
keine Gefahrerh6hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

B3.2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrer-
héhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverziiglich anzeigen.

B3.2.2.3 Eine Gefahrerhohung, die nach Abgabe seiner Vertragserklarung unabhangig von seinem Willen eintritt, muss der Ver-
sicherungsnehmer dem Versicherer unverziglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

B3.2.3 Kiindigung oder Vertragsanderung durch den Versicherer
B3.23.1 Kiindigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach B 3-2.2.1 kann der Versicherer den Vertrag fristlos kiindigen, wenn der
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober
Fahrldssigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrldssigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhéhungin den Fallen nach B 3.2.1.1 und B 3.2.1.2 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kiindigen.

B3.2.3.2 Vertragsanderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerh6hung einen seinen Geschaftsgrundsatzen entsprechen-
den erhohten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhéhten Gefahr ausschliefen.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhohung um mehr als 10 Prozent oder schlieBt der Versicherer die Absicherung der
erhdhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kiindi-
gungsrecht hinzuweisen.

B3.24 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpassung nach B 3.2.3 wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis des Versicherers von der Gefahrerhéhung ausgeiibt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrer-
héhung bestanden hat.

B3.2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerh6hung

B3.2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerh6hung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach B 3.2.2.1 vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlassig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhéltnis zu kiirzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat
der Versicherungsnehmer zu beweisen.

B3.2.5.2 Nach einer Gefahrerh6hung nach B 3 2.1.1 und B 3.2.1.2 ist der Versicherer fiir einen Versicherungsfall, der spater als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hatte zugegangen sein missen, leis-
tungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer
seine Pflicht grob fahrlassig verletzt, so gilt B 3.2.5.1 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt beste-
hen, wenn ihm die Gefahrerhéhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hatte zugegangen sein missen, bekannt
war.

B3.2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhéhung nicht ursachlich fir den Eintritt des Versicherungsfal-
les oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
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b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist fir die Kiindigung des Versicherers abgelaufen und eine Kiindi-
gung nicht erfolgt war oder

c) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhéhung einen seinen Geschaftsgrundsatzen ent-
sprechenden erhéhten Beitrag verlangt.

B3.3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B3.3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfiillen hat, sind:

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behérdlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich bestimmten Obliegenheiten.

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder grob fahrlassig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles ge-

geniiber dem Versicherer zu erfiillen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis
erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.

Das Kindigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder
vorsatzlich noch grob fahrldssig verletzt hat.

B3.3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls
a) nach Moglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen

b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverziglich — gegebenenfalls auch mindlich
oder telefonisch — anzuzeigen;

c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung — gegebenenfalls auch mindlich oder telefonisch — einzu-
holen, wenn die Umstdnde dies gestatten;

d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit fir ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtge-
malem Ermessen zu handeln;

e) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverziiglich der Polizei anzuzeigen;
f) dem Versicherer und der Polizei unverziglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

g) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschadigten Sachen durch den Versicherer
freigegeben worden sind. Sind Verdanderungen unumganglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B.
durch Fotos) und die beschadigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

h) soweit moglich dem Versicherer unverziglich jede Auskunft — auf Verlangen in Schriftform — zu erteilen, die zur Feststellung
des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung
Uber Ursache und Hohe des Schadens und liber den Umfang der Entschadigungspflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

j) flr zerstorte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfahige Urkunden unverziglich das Aufgebots-
verfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbiicher und andere
sperrfahige Urkunden unverziiglich sperren zu lassen.

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemaR B 3.3.2
ebenfalls zu erfiillen, soweit ihm dies nach den tatsachlichen und rechtlichen Umstanden moglich ist.

B3.3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

B33.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B 3.3.1 oder B 3.3.2, vorsatzlich, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

B33.3.3 AuBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist.

B33.3.3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufkla-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
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Abschnitt B4 Weitere Regelungen

B4.1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4.1.1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versi-
cherung unverziglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

B41.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach B 4 1.1.1 vorsétzlich oder grob fahrlassig, ist der Versicherer unter den in
B.3.3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt
nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

B413 Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und Ubersteigen die Versicherungssummen zu-
sammen den Versicherungswert oder ibersteigt aus anderen Griinden die Summe der Entschadigungen, die von jedem Versi-
cherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen waren, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder fur den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber in Summe nicht mehr als den Betrag des ihm entstan-
denen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Vertrage bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsvertragen Entschadigung fiir denselben Scha-
den, so ermaRigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschadigung aus allen Vertragen
insgesamt nicht hoher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beitrdge errechnet wurden,
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden ware. Bei Vereinbarung von Entschddigungsgrenzen ermaRigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Vertragen insgesamt keine hohere Entschadigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden ware.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mogensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umstdanden Kennt-
nis erlangt.

B41.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Ent-
stehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der spater geschlossene Vertrag aufgehoben oder die
Versicherungssumme unter verhaltnismaBiger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die
frihere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklarung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss,
der mehreren Versicherungsvertrage der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver-
trage gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhalt-
nismafige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beitrage verlangen.

B4.2 Anzeigen, Willenserkldrungen, Anschriftendnderungen
B4.2.1 Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die fiir den

Versicherer bestimmten Erklarungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhaltnis betreffen und die unmittelbar gegeniiber dem
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
tragen als zustdndig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen lber den Zugang von Erklarungen und Anzei-
gen bleiben unberihrt.

B4.2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensidnderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, geniigt fiir eine Willenserkldrung,
die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versiche-
rer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensdnderung. Die Erklarung gilt drei
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

B4.2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verle-
gung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach B 4.2.2 entsprechend Anwendung.
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B4.3 Vollmacht des Versicherungsvertreters
B4.3.1 Erklarungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklarungen entgegenzunehmen betref-
fend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhaltnis einschlieBlich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und wahrend des Versicherungsverhaltnisses.
B4.3.2 Erklarungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtrage dem
Versicherungsnehmer zu Gbermitteln.

B4.3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschrankung dieser Vollmacht muss der Versi-
cherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrankung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober
Fahrlassigkeit nicht kannte.

B4.4 Verjahrung
Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren.

Anspruch entstanden ist und der Glaubiger von den Anspruch begriindenden Umstanden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zahlt bei der Fristberechnung der Zeitraum
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

B4.5 Gerichtsstand
B4.5.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstanden der Zivil-
prozessordnung auch das Gericht 6rtlich zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine An-
spriiche auch bei dem fiir den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend machen.

B4.5.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist aus-
schliefllich das Gericht 6rtlich zustandig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Anspriiche auch
bei dem fiir den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend machen.

B4.6 Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Abschnitt B 5 Besonderheiten fiir die Sachversicherung

B5.1. Mehrfachversicherung

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Uberversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung her-
abgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist flir die Hohe des Beitrages der Betrag maRgebend, den der Versicherer
berechnet haben wiirde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden ware.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermégensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nich-
tigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis erlangt.

B5.2 Versicherung fiir fremde Rechnung

B5.2.1 Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen flr das Interesse eines Dritten (Versicherten) schlie-
Ben. Die Ausiibung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das
gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.
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B5.2.2 Zahlung der Entschadigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte

seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschadigung nur mit Zustimmung des Versicherungsneh-
mers verlangen.

B5.2.3 Kenntnis und Verhalten

B5.2.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versi-
cherung fur fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu bericksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungs-
nehmer fiir sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte
Reprdsentant des Versicherungsnehmers ist.

B5.2.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht moglich oder nicht zumutbar war.

B5.2.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht dariiber informiert hat.

B5.3 Aufwendungsersatz

B5.3.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

B5.3.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den
Umstdanden nach zur Abwendung und Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte oder die er auf Weisung des
Versicherers macht.

B5.3.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen geltend, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese
Aufwendungen bei einer nachtraglichen objektiven Betrachtung der Umstande verhaltnismaRig und erfolgreich waren
oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

B5.3.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach B 5.3.1.1 und B
5.3.1.2 entsprechend kirzen.

B5.3.14 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschadigung fir versicherte Sachen betragen zusammen hochstens die
Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

B5.3.1.5 Der Versicherer hat den fur die Aufwendungen gemafRR B 5.3.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschieRen.

B5.3.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen fiir Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im 6ffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im &ffentlichen Interesse erbracht werden.

B5.3.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

B5.3.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Hohe die Kosten fiir die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu

ersetzenden Schadens, sofern diese den Umstdanden nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverstdandigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, so-
weit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

B5.3.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kiirzen.
B5.4 Ubergang von Ersatzanspriichen
B5.4.1 Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer lber, soweit
der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in hauslicher
Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsitzlich verur-
sacht.

B5.4.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Ubergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsatzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er
infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrldssigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhéltnis
zu kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.
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B5.5 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
B5.5.1 Vorsatzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versicherungsfalles
Flhrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsatzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschadigungspflicht frei.

Ist die Herbeiflihrung des Schadens durch rechtskraftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers fest-
gestellt, so gilt die vorsatzliche Herbeifiihrung des Schadens als bewiesen.

Fihrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlassig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu kirzen.

B5.5.2 Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig Giber Tatsachen,
die fiir den Grund oder die Hohe der Entschadigung von Bedeutung sind, tauscht oder zu tduschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

B5.6 Reprasentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Reprasentanten zurechnen lassen.

ENDE der Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Sachversicherung (AVB-B_07_2024_SVV_Sach_07_2024_SVV_Sach)
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Sofern vereinbart

Schleswiger Wohngebidudeversicherung (VGV_2025_10_SVV_Wohngebiude)

A 1 Was ist die Vertragsgrundlage fiir den Abschluss der Schleswiger Wohngebaudever-
sicherung? An welche Zielgruppe richtet sich diese Versicherung?

All. Vertragsgrundlage
Es gelten die

Allgemeine Wohngeb&ude-Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-
A_01_2024_SVV_Wohngebaude), im Folgenden AVB-A,

Allgemeine Versicherungsbedingungen fir die Sachversicherung (AVB-B_07_2024_SVV_Sach), im Folgenden AVB-B,

Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger
Kostenpakete (APR_10_2025_SVV_VGV), im Folgenden APR,

soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

Al.2 Zielgruppe der Schleswiger Wohngebaudeversicherung

Die Schleswiger Hausratversicherung richtet sich an alle natlrlichen Personen, welche sich vor den finanziellen Folgen der Beschadi-
gung, Zerstorung oder Abhandenkommen der versicherten Sachen durch bestimmte Ereignisse schiitzen mochten.

A 2 Welche Besonderheiten halten die einzelnen Produktlinien der Schleswiger Wohnge-
baudeversicherung im Bereich Feuer vor?

A2.1 Anprall/Absturz unbemannte Flugkérper

Schaden durch den Aufprall oder den Absturz eines unbemannten Flugkdrpers, seiner Teile oder seiner Ladung auf das Gebaude, in
dem sich die versicherten Sachen befinden, sind, erganzend, zu den AVB-A, § 2 mitversichert.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Anprall/Absturz unbemannte Flugkoérper
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

33

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A2.2 Anprall/Absturz von Silvesterraketen und -feuerwerk

In Ergdnzung zu den AVB-A, § 1 Abs. 1 lit. a) gelten Schaden durch den Aufprall und Absturz von Silvesterraketen und Silvesterfeuerwerk

auf die versicherte Sache als mitversichert.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Anprall/Absturz von Silvesterraketen und -feuerwerk
Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Keine Entschadigung

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 2.500 EUR

Ausschluss Es gelten folgende Ausschlussregelungen:

Nicht versichert sind Schaden durch das Abfeuern von Silvesterraketen oder das Abbrennen von Feuerwerken auf dem Versi-
cherungsgrundstick.

Nicht zu Silvesterraketen und Feuerwerk zahlen geworfene oder geschleuderte Objekte.

Subsididre Deckung  Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kénnen, missen zuerst diese Versiche-
rungen in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt

auch dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.
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A23 Anprall durch StraBen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge
In Erweiterung zu den AVB-A, § 2 ist auch der Anprall von Stralen-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen an versicherten Sachen versi-
chert. Das gilt auch fir den Anprall ihrer Teile oder ihrer Ladung.

Anprall ist jede unmittelbare Beriihrung von Gebduden durch Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsneh-
mer bzw. von Bewohnern oder Besuchern des Gebaudes gelenkt wurden.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Anprall durch StraBen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht versichert sind

Zaunen, StraBen und Wegen, sofern diese nicht Uber weiteres Zubehor und sonstige Grundstilicksbestandteile mitversichert gel-
ten;

die durch den Versicherungsnehmer oder dessen Reprasentanten und/oder durch auf den Versicherungsnehmer zugelassene
Kraftfahrzeuge anlasslich deren rechtmaRigen Verwendung verursacht werden.

A224 Explosion durch Blindgdanger oder Kampfmittel

Ergdnzend zu den AVB-A, § 2 Abs. 1 lit. ¢) sind auch Schaden durch Explosion von Blindgangern oder Kampfmitteln mitversichert.
Voraussetzung Blindganger und Kampfmittel stammen aus beendeten Kriegen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Explosion durch Blindganger oder Kampfmittel

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A25 Nutzwarmeschaden

Abweichend zu den AVB-A, § 2 Abs. 5, sind auch Brandschaden an versicherten Sachen versichert, welche einem Nutzfeuer oder der

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Nutzwadrmeschaden
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A26 Rauch- und Ru3schdaden

In Erweiterung zu den AVB-A, § 2 sind Schaden versichert, die dadurch entstehen, dass Rauch und RuB versicherte Sachen unmittel-
bar beschadigt oder zerstort.

Voraussetzung Voraussetzung ist, dass der Rauch und RuR plétzlich bestimmungswidrig aus Feuerungs-, Heizungs-, Koch-
oder Trocknungsanlagen austritt, welche sich auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort
befinden.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Rauch- und RuBschaden
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu 1.000 EUR

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
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A2.7 Schiden durch Strom-/oder Spannungsschwankungen

In Erweiterung zu den AVB-A, § 2 sind Schaden an versicherten Sachen durch Spannungsschwankungen mitversichert.

Voraussetzung Voraussetzung fir den Versicherungsschutz ist, dass die Spannungsschwankung bereits vor dem Hausan-
schlusskasten aufgetreten ist und vom Netzbetreiber bestatigt wurde.
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Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Schaden durch Strom-/oder Spannungsschwankungen

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top

Schleswiger Top Plus

A28 Seng- und Schmorschaden

Versichert sind Sengschaden und Schmorschaden, die aus einem Ereignis nach AVB-A, & 2 entstanden sind.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Seng- und Schmorschéden

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A29 Seng- und Schmorschaden aus anderen Ursachen

Abweichend zu den AVB-A, § 2 Abs. 5 lit. a) leistet der Versicherer fur Seng- und Schmorschdden aus anderen Ursachen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Seng- und Schmorschaden aus anderen Ursachen

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Keine Entschadigung

Entschadigung bis zu 10.000 EUR

Schleswiger Top Plus

>
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Uberschallknall und Uberschalldruckwellen
In Erweiterung der AVB-A, § 1 Abs. 1 wird Entschadigung fiir versicherte Sachen geleistet, die durch Uberschallknall oder Uberschall-
druckwellen zerstort oder beschadigt werden.

Ein Schaden durch eine Uberschallknall oder einer Uberschalldruckwelle liegt vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug (u. a. Tiefflieger)
ausgelost wurde, welches die Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle unmittelbar auf die versicherten Sachen einwirkt.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Uberschallknall und Uberschalldruckwellen

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht versichert sind, ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen, Schaden durch

Brand oder Explosion oder
Erdbeben.

5
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A2.11 Uberspannungsschiden durch Blitz auBerhalb des Versicherungsgrundstiicks

In Erweiterung der AVB-A, § 2 Abs. 3 wird Entschadigung fiir Uberspannungsschaden an versicherte Sachen geleistet, die durch Blitz-
schlage aullerhalb des Versicherungsgrundstiicks entstehen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Uberspannungsschiaden durch Blitz auBerhalb des Versicherungsgrund-
stlicks

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A2.12 Verpuffungsschaden

In Erweiterung zur den AVB-A, § 2 Abs. 1c sind auch Verpuffungsschaden versichert.

Eine Verpuffung ist eine pldtzliche und schnelle Verbrennung von Gasen oder Dampfen. Der Unterschied zwischen Explosion und Ver-
puffung liegt in der Intensitdt der KraftduRerung.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Verpuffungsschaden
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A 3 Welche Besonderheiten sind in den einzelnen Produktlinien der Schleswiger Wohn-
gebdudeversicherung im Bereich Leitungswasserschaden geregelt (Rohre und Anlagen)?
Welche Besonderen Obliegenheiten und Rechtsfolgen gelten als vereinbart?

A3.1 Leitungswasserschiaden

In Ergdnzung zu den AVB-A, Abschnitt § 3 gilt:

Leitungswasserschaden stehen Nasseschaden gleich.

Der bestimmungswidrige Austritt von Leitungswasser umfasst auch den bestimmungswidrigen Austritt aus Heizungs- oder Kili-
maanlagen.

Frostbedingte Bruchschdden und sonstige Bruchschaden gelten auch fiir Heizungs- und Klimaanlagen, sofern sich diese Anlagen
innerhalb von versicherten Gebauden befinden.

Der Versicherer leistet Entschadigung flr frostbedingte und sonstige Bruchschdaden an Rohren von Heizungs- oder Klimaanla-
gen, die sich auRerhalb von Geb&uden, aber auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort, befinden.

Als Leitungswasser gelten auch Betriebsfllssigkeiten aus Heizungs- oder Klimaanlagen sowie Wasserdampf. Ausgenommen davon
sind die Fliissigkeiten, die zur Energieerzeugung bestimmt sind.

Anlagen stellen Gebdudebestandteile nach den AVB-A, § 5 Abs. 2 dar. Hierunter fallen Anlagen der Wasserversorgung, Warmwasser-
heizung, Dampfheizung, Klima- und Warmepumpen oder Solarheizungsanlagen, Wasserlésch- und Berieselungsanlagen und Gasver-
sorgung.

A3.2 Ableitungsrohre (mit oder ohne Geb3ude- oder Anlagenversorgung)

Voraussetzung Fur Ableitungsrohre (mit oder ohne Gebaude- oder Anlagenversorgung) gelten folgende Voraussetzungen:

= Die Ableitungsrohre befinden sich nicht unmittelbar unter der Bodenplatte;

Die Ableitungsrohre befinden sich auf dem Versicherungsgrundstiick;

Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr fir die Ableitungsrohre.
A3.2.1 Frostbedingte oder sonstige Bruchschdaden

In Erweiterung der AVB-A, § 3 Abs. 2 sind frostbedingte oder sonstige Bruchschaden an Ableitungsrohren, unabhangig davon, ob sie
der Gebaude- oder Anlagenversorgung dienen oder sie auRerhalb des versicherten Gebadudes verlegt wurden, versichert.
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Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Frostbedingte oder sonstige Bruchschaden an Ableitungsrohre (mit oder
ohne Gebaude- oder Anlagenversorgung)

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Selbstbeteiligung Je nach zugrunde liegender Produktlinie gelten fiir frostbedingte oder sonstige Bruchschaden an Ableitungs-
rohren, die sich auRerhalb des im Versicherungsschein genannten Gebaudes, aber auf dem Versicherungs-
grundstiick befinden (unabhéngig davon, ob sie der Versorgung eines Gebaudes oder einer Anlage dienen), fol-
gende Selbstbeteiligungsregelungen:

Produktlinie Selbstbeteiligung fiir frostbedingte oder sonstige Bruchschiaden an Ablei-
tungsrohre (mit oder ohne Gebaude- oder Anlagenversorgung)

Schleswiger Basis 2.500 EUR
Schleswiger Top 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus 1.500 EUR

A3.2.2 Leitungswasserschiden

Erweiterung zu den AVB-A, Abschnitt A 4.2.1 und A 4.2.3, sind Leitungswasserschaden an Ableitungsrohren, unabhangig davon, ob sie
der Gebdude- oder Anlagenversorgung dienen oder sie aufRerhalb des versicherten Gebdudes verlegt wurden, versichert.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Ableitungsrohren (mit oder ohne Gebaude-
oder Anlagenversorgung)

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Selbstbeteiligung Je nach zugrunde liegender Produktlinie gelten fiir Leitungswasserschdden an versicherten Sachen aus Ablei-
tungsrohren, die sich auBerhalb des im Versicherungsschein genannten Gebaudes, aber auf dem Versiche-
rungsgrundstiick befinden (unabhangig davon, ob sie der Versorgung eines Gebdudes oder einer Anlage die-
nen), folgende Selbstbeteiligungsregelungen:

Produktlinie Selbstbeteiligung fiir Leitungswasserschaden aus Ableitungsrohren (mit
oder ohne Gebédude- oder Anlagenversorgung)

Schleswiger Basis 2.500 EUR

Schleswiger Top 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus 1.500 EUR

A3.23 Dichtheitspriifung

Wenn der Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Versicherungsfalles nachweisen kann,

dass eine Dichtheitspriifung auf Grundlage der DIN 1986-30 und DIN EN 1610 frist- und fachgerecht durchgefiihrt worden ist
und

sofern eine Undichtigkeit im Zuge der Dichtheitsprifung festgestellt wurde, den Nachweis der Behebung dieser Undichtigkeit
vorweisen kann,

entfallt die Selbstbeteiligung nach A3.2.1und A3.2.2
A33 Armaturen innerhalb von Gebduden

A3.3.1 Sonstige Bruchschiaden

Ergdanzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 1 lit. a) ersetzt der Versicherer sonstige Bruchschaden an Armaturen. Ist wegen sonstigen Bruch-
schadens eines Rohres der Austausch einer Armatur technisch erforderlich, ersetzt der Versicherer auch die dafiir entstehenden
Kosten.
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Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Sonstige Bruchschéden an Arma
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu 1.000 EUR

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht versichert sind Bruchschaden an bereits defekten Armaturen.

A3.3.2 Leitungswasserschiden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Lei-
tungswasser aus Armaturen zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Armaturen innerhalb von Gebauden
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht versichert sind Leitungswasserschaden an versicherten Sachen, welche aus bereits defekten Armaturen
heraus resultieren.

A34 Dekorationselemente

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungs-
wasser aus Dekorationselementen zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

Definition Als Dekorationselemente im Sinne dieser Versicherungsbedingungen gelten:

Zimmerbrunnen (Mineralien-, Licht-, Kugel-, Stelen-, Glas-, Quellenstein-, Skulptur-, Edelstahl-, Keramik und Brunnensteine),

Wasserwande bis 225 cm Gesamthohe,

Wassersaulen bis 200 cm Gesamthdhe,
die fiir den Einsatz innerhalb von Geb&duden konzipiert und nicht mit der gebdudeeigenen Wasserversorgung verbunden sind.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Leitungswasserschéden aus Dekorationselemente
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht versichert sind Leitungswasserschaden an versicherten Sachen, welche aus bereits defekten Dekorations-
elementen heraus resultieren.

A3.5 Fugen oder Fliesen (undichte)

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Lei-
tungswasser aus einem verfugten oder verfliesten (undichten) Bereich zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.
Voraussetzung Voraussetzung flr den Versicherungsschutz ist, dass der verfugte oder verflieste (undichte) Bereich

= sich innerhalb des versicherten Gebdudes befindet und

= unmittelbar an eine mit dem Rohrsystem verbundene Einrichtung angrenzt.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Leitungswasserschaden aus undichten Fugen oder Fliesen

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 10.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 25.000 EUR

Ausschluss Frostbedingte und sonstige Bruchschdaden nach AVB-A, § 3 Abs 1 sind nicht versichert.
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A3.6 Gasrohre

A3.6.1 Sonstige oder frostbedingte Bruchschaden

Erganzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 ersetzt der Versicherer frostbedingte oder sonstige Bruchschdaden an Gasrohren, die sich auRerhalb
des im Versicherungsschein genannten Gebaudes befinden.

Voraussetzung Folgende Voraussetzungen missen erfillt sein:

Die Gasrohre befinden sich auf dem Versicherungsgrundstiick;

Die Gasrohre dienen der Versorgung der versicherten Sache;

Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr fiir die Gasrohre.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Sonstige oder frostbedingte Bruchschidden an Gasrohren (auBerhalb von
Gebauden)

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu 1.000 EUR

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A3.6.2 Leitungswasserschaden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Lei-
tungswasser aus Gasrohren zerstért oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

Es gelten die Voraussetzungen nach A 3.6.1.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Gasrohre (auBerhalb von Geb&auden)
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A3.7 Laftungsrohre

A3.7.1 Liftungsrohre innerhalb von Gebduden
Ergdanzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 1 ersetzt der Versicherer frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Liftungsrohren.

Voraussetzung Es gelten folgende Voraussetzungen:

Die Luftungsrohre dienen der Gebdude- oder Anlagenversorgung.

Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr fir die Liftungsrohre.

Die Luftungsrohre befinden sich innerhalb des im Versicherungsschein genannten Gebaudes.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten fir frostbedingen Bruchschaden folgende Entschadigungs-
regelungen:

Produktlinie Frostbedingte Bruchschaden an Liiftungsrohren (innerhalb von Gebauden)

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten fir sonstige Bruchschaden folgende Entschadigungsrege-
lungen:

Produktlinie Sonstige Bruchschaden an Liuftungsrohren (innerhalb von Gebéduden)

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Ausschluss Nicht versichert sind, ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen, Schaden an Liftungsrohren innerhalb des Ge-
badudes durch Leitungswasserschaden nach den AVB-A, § 3 Abs.3.
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A3.7.2 Liiftungsrohre auBerhalb von Geb3duden

Erganzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 1 ersetzt der Versicherer sonstige Bruchschaden an Liftungsrohren.
Voraussetzung Es gelten folgende Voraussetzungen:

= Die Luftungsrohre dienen der Gebaude- oder Anlagenversorgung.

= Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr fir die Liftungsrohre.

= Die Luftungsrohre befinden sich auf dem im Versicherungsschein genannten Grundstick.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Sonstige Bruchschaden an Liuftungsrohren (auBerhalb von Gebauden)
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

A3.8 Regenrohre (innenliegend)

Definition Innenliegende Regenrohre beziehen sich auf Rohre

= die dazu dienen, Regenwasser von Dachern, Balkonen oder Terrassen abzuleiten;

= die sich innerhalb der Gebaudestruktur, beispielsweise innerhalb der Wande oder der Deckenverkleidung, befinden.
A3.8.1 Sonstige oder frostbedingte Bruchschaden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 und abweichend zu den AVB-A, § 3 Abs. 4a lit. aa) ersetzt der Versicherer frostbedingte oder
sonstige Bruchschaden an innenliegenden Regenrohren. Der Ausschluss von Schaden durch Witterungsniederschlage nach AVB-A, §
3 Abs. 4 a lit. dd) gilt nicht.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Sonstige oder frostbedingte Bruchschédden an Regenrohre (innenliegend)
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

A3.8.2 Leitungswasserschiden

In Erweiterung zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 und abweichend zu AVB-A, § 3 Abs. 4a lit. aa), sind Leitungswasserschaden versichert, wenn
Regenwasser bestimmungswidrig aus innenliegenden Regenrohe ausgetreten ist. Der Ausschluss von Schaden durch Witterungsnie-
derschldge nach AVB-A, § 3 Abs. 4 a lit. dd) gilt nicht.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Regenrohren (innenliegend)
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A3.9 Regenwasseraufbereitungsanlagen

Definition Regenwasseraufbereitungsanlagen (inkl. unterirdische Zisternen) im Sinne dieser Versicherungsbedingungen
sind Systeme, die dazu geeignet sind, Regenwasser zu sammeln, zu speichern und zu reinigen, um es fir ver-

V_2025_10_SVV_Wohn
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schiedene Zwecke im Haushalt nutzbar zu machen.
Voraussetzung Far Versicherungsfélle nach § 3 der AVB gelten folgende Voraussetzungen:

. Die Regenwasseraufbereitungsanlagen, deren Bauteile und Rohre, missen sich auf dem Versicherungsgrundstiick befinden;

Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr fur die Regenwasseraufbereitungsanlage.

Ausschluss Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

Rohre, sofern es sich nicht um Zuleitungsrohre der Regenwasseraufbereitungsanlage handelt;

Schaden an Regenwasseraufbereitungsanlagen, die sich auBerhalb des Versicherungsgrundstiickes befinden;

Schaden an der zur Reinigung des Regenwassers genutzten Filter, der Regenwasseraufbereitungsanlage selbst oder deren Bau-
teile.
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A3.9.1 Regenwasseraufbereitungsanlagen innerhalb von Gebduden mit Geb3dude- oder Anlageversorgung
A3.9.1.1 Frostbedingte und sonstige Bruchschaden

Erganzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 ersetzt der Versicherer frostbedingte oder sonstige Bruchschiaden an den Rohren der Regenwas-
seraufbereitungsanlage, sofern sich die Regewasseraufbereitungsanlage innerhalb des im Versicherungsschein genannten Gebaudes
befindet und diese der Versorgung der versicherten Sache dient.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Frostbedingte und sonstige Bruchschdden an Regenwasseraufbereitungs-
anlagen innerhalb von Gebauden mit Gebdude- oder Anlageversorgung

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A3.9.1.2 Leitungswasserschaden

Erganzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes
Leitungswasser aus Rohren von Regenwasseraufbereitungsanlagen zerstért oder beschadigt werden oder abhandenkommen, sofern
sich die Regewasseraufbereitungsanlage innerhalb des im Versicherungsschein genannten Gebaudes befindet und diese der Versor-
gung der versicherten Sache dient.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Regenwasseraufbereitungsanlagen innerhalb
von Gebauden mit Gebdude- oder Anlageversorgung

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A3.9.2 Regenwasseraufbereitungsanlagen auBerhalb von Gebduden mit Gebdude- oder Anlageversorgung

A3.9.21 Frostbedingte und sonstige Bruchschiaden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 ersetzt der Versicherer frostbedingte oder sonstige Bruchschdaden an den Rohren der Regenwas-
seraufbereitungsanlage, sofern sich die Regewasseraufbereitungsanlage auf dem im Versicherungsschein genannten Grundstiickes
befindet und diese der Versorgung der versicherten Sache dient.

gebaude)

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:
Produktlinie Frostbedingte und sonstige Bruchschdden an Regenwasseraufbereitungs-
anlagen auBerhalb von Gebduden mit Gebadude- oder Anlageversorgung
Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR
A3.9.2.2 Leitungswasserschaden
Erganzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes
Leitungswasser aus Rohren von Regenwasseraufbereitungsanlagen zerstért oder beschadigt werden oder abhandenkommen, sofern
sich die Regewasseraufbereitungsanlage auf dem im Versicherungsschein genannten Grundstiickes befindet und diese der Versor-
: gung der versicherten Sache dient.
Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:
|
: Produktlinie Leitungswasserschaden aus Regenwasseraufbereitungsanlagen auBerhalb
| von Gebauden mit Gebdude- oder Anlageversorgung

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Schleswiger Wohngebaudeversicherung (VG
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A3.10 Rohre von Schwimmbecken oder Schwimmbhallen

Definition Als Rohre von Schwimmbhallen oder Schwimmbecken im Sinne dieser Besonderen Versicherungsbedingung
gelten ausschlieflich folgende Arten:

= Zulaufrohre = Ablaufrohre = Ricklaufrohre = Verbindungsrohre

Voraussetzung Fur nach den A 3.10.1 und A 3.10.2 geregelten Ereignisse gelten folgende Voraussetzungen:

Rohre von Schwimmbhallen oder Schwimmbecken miissen sich auf dem Versicherungsgrundstiick befinden und sie miissen min-
destens 80 Zentimeter tief verlegt worden sein.

Das Schwimmbecken oder die Schwimmbhalle

muss sich auf dem Versicherungsgrundstiick befinden;

muss in der vereinbarten Versicherungssumme beriicksichtigt sein;

muss ganzjahrig mit Grund und Boden fest verankert oder im Boden eingelassen sein;

darf nicht zur Nutzung der Allgemeinheit dienen und/oder aus wirtschaftlichen Interessen betrieben werden.

Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr firr die Rohre von Schwimmbecken oder der Schwimmbhalle sowie fiir das Schwimmbe-
cken oder der Schwimmbhalle selbst.

Ausschluss Es gelten folgende Ausschlussregelungen:

Aufstellungspools, unabhdngig davon, ob die AuRenwande stabil oder der Pool fest mit dem Grund und Boden verankert sind,
gelten nicht als Schwimmbecken im Sinne dieser Versicherungsbedingungen;

Sonstige Bruchschaden an Skimmerrohren, Heizungsrohren und Rohren der Filteranlagen sowie Rohre als Bauteile von
Schwimmbhallen oder Schwimmbecken sind nicht versichert;

Sonstige Bruchschdden an Saunen, mobilen Saunen, Dampfbadern, Whirlpools, Hot Tubs oder anderen, vergleichbaren Einrich-
tungen sind nicht versichert.

A3.10.1 Frostbedingte Bruchschaden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 ersetzt der Versicherer frostbedingte Bruchschdden an den Rohren von Schwimmbhallen oder
Schwimmbecken.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:
Produktlinie Frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Rohren von Schwimmhallen
oder Schwimmbecken
Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
A3.10.2 Sonstige Bruchschaden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 ersetzt der Versicherer frostbedingte und sonstige Bruchschaden an den Rohren von Schwimm-
hallen oder Schwimmbecken.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Sonstige Bruchschaden an Rohren von Schwimmhallen oder Schwimmbe-
cken

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

A3.10.3 Leitungswasserschiden

Erganzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes
Leitungswasser aus Rohren von Schwimmhallen oder Schwimmbecken zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

Der Ausschluss fiir Plansch- oder Reinigungswasser nach den AVB-A, Abschnitt 4.5.1, bleibt hiervon unberihrt.

Schleswiger Wohngebéaudeversicherung (VG

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Rohren von Schwimmbecken oder Schwimm-
hallen

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
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A3.11 Sonstige Rohre

Definition Sonstige Rohre im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind Rohre, die der Sicherung der grundlegenden
Versorgungsleistung des versicherten Gebdudes dienen und nicht einzeln in den AVB-A, § 3 oder in den Ver-
sicherungsbedingungen der Produktlinien Schleswiger Basis, Top oder Top Plus genannt und/oder dort gere-
gelt werden.

Zu den grundlegenden Versorgungsleistungen gehoren:

= Elektrizitdtsversorgung = Wasserversorgung und Abwasserentsorgung = Liuftungsversorgung
= Telekommunikationsversorgung = Netzwerkversorgung = Warmeversorgung
Voraussetzung Fur die Ereignisse nach A 3.11.1 und A 3.11.2 gelten folgende Voraussetzungen:

Sonstige Rohre

= dienen der Versorgung der versicherten Sache und

= missen sich innerhalb von Gebauden oder auf dem Versicherungsgrundstiick befinden.
Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr fir die sonstigen Rohre.

A3.11.1 Frostbedingte und sonstige Bruchschiaden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 ersetzt der Versicherer frostbedingte oder sonstige Bruchschaden an sonstigen Rohren.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Frostbedingte und sonstige Bruchschéden an Sonstigen Rohren
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

A3.11.2 Leitungswasserschiaden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes
Leitungswasser aus sonstigen Rohren nach A 3.11 zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

A3.12 Sonstige Rohre ohne Gebdude- oder Anlageversorgung

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes
Leitungswasser aus Sonstigen Rohren ohne Gebdude- oder Anlageversorgung (versicherte Sache) zerstort oder beschadigt werden
oder abhandenkommen.

Voraussetzung Die sonstigen Rohre ohne Gebaude- oder Anlageversorgung befinden sich auf dem im Versicherungsschein
genannten Versicherungsort.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Sonstigen Rohren ohne Gebaude- oder Anla-
geversorgung

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

A3.13 Terrarien

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes
Leitungswasser aus Terrarien zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

Definition Terrarien im Sinne dieser Bedingungen sind Behélter oder Raume, die speziell daflr konzipiert sind, Repti-
lien, Amphibien, Insekten und Pflanzen in einer kontrollierten Umgebung zu halten.

Voraussetzung Voraussetzung flr den Versicherungsschutz ist, dass die Terrarien sich auf dem im Versicherungsschein ge-
nannten Versicherungsort befinden und das der Versicherungsnehmer die Gefahr fiir die Terrarien tragt.
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Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Terrarien

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Selbstbeteiligung Je nach zugrunde liegender Produktlinie gelten fiir Leitungswasserschaden an versicherten Sachen aus Terra-
rien folgende Selbstbeteiligungsregelungen:

Produktlinie Selbstbeteiligung fiir Leitungswasserschéden aus Terrarien

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus 250 EUR

A3.14 Wasserlosch- und Berieselungsanlagen (bestimmungsgemaBer Wasseraustritt)

Als Wasserlosch- und Berieselungsanlagen im Sinne dieser Versicherungsbedingungen zahlen Anlagen, die dazu dienen, einen Brand

nach den AVB-A, § 1 Abs. 2 zu verhindern, zu bekdmpfen oder zu |6schen.

Definition Ein bestimmungsgemaRer Wasseraustritt im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen bezeichnet den
kontrollierten Austritt von Wasser aus einer Wasserlosch- und Berieselungsanlage gemaR ihrer technischen Spe-
zifikation und Betriebsanleitung.

Ausschluss Wasserlosch- und Berieselungsanlagen, die der Bekampfung oder Loschung von Brdanden dienen, jedoch kein
Gebdudebestandteil nach den AVB-A, § 5 Abs. 2 lit. b) darstellen (bspw. Handfeuerléscher), Gartenbewasse-
rungssysteme oder andere der Bewasserung von Pflanzen und/oder Flachen geeignete Berieselungsanlagen gel-
ten nicht als Wasserlésch- und Berieselungsanlagen im Sinne dieser Versicherungsbedingungen.

A3.14.1 Leitungswasserschiden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 und abweichend zu den AVB-A, § 3 Abs. 4 lit. hh) ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen,
die durch den bestimmungsgemafRen Wasseraustritt aus Wasserlosch- und Berieselungsanlagen zerstort oder beschadigt werden oder
abhandenkommen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Wasserlosch- und Berieselungsanlagen (be-
stimmungsgemaBer Wasseraustritt)

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Keine Entschadigung

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 2.500 EUR

A3.15 Waschmaschinen- und Spiilmaschinenschlauche

Definition Im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind Waschmaschinen- und Spilmaschinenschlauche Schlduche,
die Wasser (Frisch- und Abwasser) zwischen der Waschmaschine/Sptilmaschine und der Wasserquelle trans-
portieren. Hierzu gehoren:

Zulaufschlduche = Ablaufschlduche = Sicherheitsschlduche
Voraussetzung Fur das Ereignis nach A 3.15.1 gelten folgende Voraussetzungen:

Es handelt sich bei den Wasch- und/oder Spilmaschinen nicht um Anlagen, die passgenau in Gebdudebestandteile integriert wurden
und im Zuge dessen ihre Selbstandigkeit verloren haben.

A3.15.1 Sonstige Bruchschiden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 ersetzt der Versicherer sonstige Bruchschaden an Waschmaschinen- und Spulmaschinenschlau-
he.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

(o]

Produktlinie Sonstige Bruchschaden an Waschmaschinen- und Spiilmaschinenschlau-
chen

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 1.500 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 2.500 EUR
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Subsididre Deckung  Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kénnen, miissen zuerst diese Versiche-
rungen in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt
auch dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

Ausschluss Frostbedingte Bruchschaden an Wasch- und Spiilmaschinenschlauche sind nicht versichert.
A3.16 Weitere Zuleitungsrohre auBerhalb des Grundstiickes

In Abweichung von § 3 Nr. 2 AVB-A leistet der Versicherer Entschadigung fiir auBerhalb von Gebauden eintretende frostbedingte und
sonstige Bruchschdden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung sowie an Rohren der Warmwasser-, Dampfheizungs-, Klima-,

Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, die auBerhalb des Versicherungsgrundstiicks verlaufen und der Versorgung versicherter
Gebaude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr tragt.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Weitere Zuleitungsrohre auBBerhalb des Grundstiickes
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 1.500 EUR

Ausschluss Kein Versicherungsschutz besteht fur Zuleitungsrohre auBerhalb des Grundstiicks, soweit diese ausschlieRlich
der Versorgung gewerblich genutzter Gebdaude oder Anlagen dienen.

A3.17 Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre (innenliegend, ohne Geb&dude- oder
Anlagenversorgung)

Voraussetzung Fur das Ereignis nach A 3.16.1 bzw. nach A 3.16.2 gelten folgende Voraussetzungen:

Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre missen sich innerhalb des versicherten Gebdudes befinden.

Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr fiir diese Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre.
A3.17.1 Sonstige Bruchschiaden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 ersetzt der Versicherer sonstige Bruchschaden an Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder
Klimaanlagenrohre, sofern diese sich innerhalb des im Versicherungsschein genannten Gebaudes befinden, jedoch nicht der Versor-
gung der versicherten Sache dienen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Sonstige Bruchschaden an Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder
Klimaanlagenrohre (innenliegend, ohne Gebaude- oder Anlagenversorgung)

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Ausschluss Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind frostbedingte Bruchschaden nach den AVB-A, § 3 Abs. 2.

A3.17.2 Leitungswasserschaden

Ergdnzend zu § 3 Abs. 3 AVB-A ersetzt der Versicherer versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswas-
ser aus Zu- und Ableitungsrohren sowie aus Heizungs- oder Klimaanlagenrohren zerstort oder beschadigt werden. Dies gilt fir sol-
che Rohre, die nicht der Gebaude- oder Anlagenversorgung dienen, sich jedoch innerhalb des versicherten Gebaudes befinden.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder
Klimaanlagenrohre (innenliegend, ohne Gebaude- oder Anlagenversorgung)

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

Ausschluss Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind frostbedingte Bruchschaden nach den AVB-A, § 3 Abs. 2.
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A3.18 Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre (unterhalb der Bodenplatte)

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 1 sind Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre auch dann versichert, wenn
sie sich unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) befinden.

Voraussetzung Fur die Ereignisse nach A 3.17.1 und A 3.17.2 ist es von Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer die Ge-
fahr fiir diese Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre tragt und die Zu- und Ablei-
tungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre der Versorgung der versicherten Sache dienen. .

A3.18.1 Frostbedingte und sonstige Bruchschaden

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Frostbedingte und sonstige Bruchschidden an Zu- und Ableitungsrohren so-
wie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre (unterhalb der Bodenplatte)

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Besonderheit Flr Ableitungsrohre ist die Entschadigungsleistung je nach zugrunde liegender Produktlinie wie folgt begrenzt:

Produktlinie Frostbedingte und sonstige Bruchschédden an Ableitungsrohren (unterhalb
der Bodenplatte)

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

Ausschluss Frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre
(unterhalb der Bodenplatte), die nachweislich nicht mehr im Gebrauch sind oder abgeschaltet wurden, sind vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen.

A3.18.2 Leitungswasserschiden

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder
Klimaanlagenrohren (unterhalb der Bodenplatte)

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Besonderheit Flr Ableitungsrohre ist die Entschadigungsleistung je nach zugrunde liegender Produktlinie wie folgt begrenzt:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Ableitungsrohren (unterhalb der Bodenplatte)
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

Ausschluss Bestimmungswidriger Austritt von Leitungswasser aus Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaan-
lagenrohre (unterhalb der Bodenplatte), die nachweislich nicht mehr im Gebrauch sind oder abgeschaltet wur-
den, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

A3.19 Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre (auBerhalb des versicherten Gebau-
des, unterhalb der Bodenplatte, ohne Geb3dude — oder Anlagenversorgung)

Voraussetzung Flr die Ereignisse nach A 3.18.1 und 3.18.2 gelten folgende Voraussetzungen:

Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre, die auRerhalb des versicherten Gebaudes verlegt wurden,
missen sich auf dem Versicherungsgrundstiick oder unterhalb der Bodenplatte befinden.

Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr fiir diese Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre.

Die Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre dienen nicht der Versorgung von versicherten Sachen.
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A3.19.1 Frostbedingte und sonstige Bruchschdden

Erganzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 2 sind frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Zu- und Ableitungsrohre sowie Heizungs- oder
Klimaanlagenrohre versichert, sofern

. sich auBerhalb des versicherten Gebaudes befinden,

= entweder auf dem im Versicherungsschein genannten Grundstiick liegen oder unterhalb der Bodenplatte verlaufen und

. nicht der Versorgung versicherter Sachen dienen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Frostbedingte und sonstige Bruchschidden an Zu- und Ableitungsrohren so-
wie Heizungs- oder Klimaanlagenrohre (auBerhalb des versicherten Gebau-
des, unterhalb der Bodenplatte, ohne Gebdude — oder Anlagenversorgung)

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu 1.500 EUR
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 1.500 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

A3.19.2 Leitungswasserschaden

Ergdnzend zu den AVB-A, § 3 Abs. 3 ersetzt der Versicherer die versicherten Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Lei-
tungswasser aus Zu- und Ableitungsrohren sowie an Heizungs- oder Klimaanlagenrohre beschadigt wurden, sofern diese Rohre

. sich auBerhalb des versicherten Gebaudes befinden,

. entweder auf dem im Versicherungsschein genannten Grundstiick liegen oder unterhalb der Bodenplatte verlaufen und nicht
der Versorgung versicherter Sachen dienen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Leitungswasserschaden aus Zu- und Ableitungsrohren sowie Heizungs-
oder Klimaanlagenrohre (auBerhalb des versicherten Gebaudes, unterhalb
der Bodenplatte, ohne Gebaude - oder Anlagenversorgung)

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu 1.500 EUR
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 1.500 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

A3.20 Besondere Obliegenheiten und Rechtsfolgen

Fir die nach A 3.2 bis A 3.19 aufgefiihrten Rohre und Anlagen gelten fiir den Versicherungsnehmer folgende, besondere Obliegenhei-
ten:

a) Der Versicherungsnehmer hat Anschaffungskostenrechnungen, Angaben zum Hersteller und Errichter sowie eine technische
Betriebsbeschreibung aufzubewahren und nach Aufforderung dem Versicherer vorzulegen.

b)  Der Versicherungsnehmer hat fiir die Installation und der Inbetriebnahme der Rohre und Anlagen ein geeignetes (qualifi-
ziertes) Fachunternehmen zu beauftragen. Nachweise Uber die Beauftragung und Inbetriebnahme sind durch den Versiche-
rungsnehmer vorzuhalten und auf Verlangen dem Versicherer vorzulegen.

c) Der Versicherungsnehmer halt, sofern vorhanden, Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung und anderen gesetzlichen
Vorgaben fiir die Errichtung und den Betrieb der Rohre und Anlagen ein.

d) Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner in hduslicher Gemeinschaft lebenden Personen
oder weiteren Reprasentanten zurechnen lassen. Als weitere Reprdsentanten gelten alle Personen, die mit Wissen und Wil-
len des Versicherungsnehmers fir die Erfiillung der genannten Voraussetzungen beauftragt wurden.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheiten nach lit. a)-c), gilt unter den Voraussetzungen nach den AVB-B, Abschnitt B
3.3.1 und Abschnitt B 3.3.3, Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die Zahlung im Versicherungsfall ganz oder
teilweise abzulehnen.
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A 4 Welche Erweiterungen und Abweichungen zu den Standardbedingungen sind in den
einzelnen Produktlinien der Schleswiger Wohngebaudeversicherung im Bereich Sturm
und Hagel geregelt?

A4l Beseitigung umgestiirzter Biume

In Ergénzung zu § 7 AVB-A ersetzt der Versicherer die erforderlichen und tatsachlich angefallenen Kosten fiir das Entfernen, den Ab-
transport und die Entsorgung von Baumen oder deren Teilen vom Versicherungsgrundstiick.

Voraussetzung Folgende Voraussetzungen mussen alle erfiillt sein:

Diese Baume sind durch Blitzschlag oder Sturm umgestiirzt, abgeknickt oder derart beschadigt, dass sie entfernt werden mussen.

Eine natlirliche Regeneration dieser Bdume ist nicht zu erwarten.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Beseitigung umgestiirzter Baume
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu 1.000 EUR

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Ausschluss

Bereits abgestorbene Baume oder in einem Umfang beschadigte Baume, so dass ein Absterben eingetreten ware;

Kosten, die dadurch entstehen, dass die nach einem Versicherungsfall notwendige Wiederaufforstung nicht, auch nicht in Teilen,
erfolgreich sein wird;

Kosten, die infolge von Zerstérung oder Beschidigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbe-
ben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn andere Ur-
sachen zum Versicherungsfall beitragen.

A4.2 Eindringen von Witterungsniederschldgen in das Gebaude

Abweichend von AVB-A § 4 Abs. 4 lit. bb) besteht Versicherungsschutz fiir Schaden an versicherten Sachen, die infolge des Eindringens
von Witterungsniederschlagen (z. B. Regen, Nieselregen, Hagel, Graupel, Eiskdrner oder Schnee) in das versicherte Gebaude entstanden
sind, auch wenn keine durch Sturm oder Hagel verursachte Offnung am Geb&ude vorlag.

Voraussetzung: Voraussetzung ist, dass der Eintritt der Witterungsniederschlage ursachlich auf ein versichertes Sturm- oder
Hagelereignis im Sinne von AVB-A § 4 zuriickzufiihren ist.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Eindringen von Witterungsniederschlagen in das Gebaude
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

A43 Sturmschdden ohne Mindestwindstarke innerhalb des Gebdudes

Abweichend von den AVB-A, § 4 Abs. 2 ist jede wetterbedingte Luftbewegung, unabhangig der Windstéarke, eine versicherte Gefahr im
Sinne dieser Versicherungsbedingungen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschddigungsregelungen:

Produktlinie Sturmschaden ohne Mindestwindstarke innerhalb des Gebaudes
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR
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Selbstbeteiligung Je nach zugrunde liegender Produktlinie gelten fiir Sturmschaden ohne Mindestwindstarke innerhalb des Ge-
baudes folgende Selbstbeteiligungsregelungen:

Produktlinie Selbstbeteiligung fiir Sturmschidden ohne Mindestwindstarke innerhalb
des Gebaudes)

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top 250 EUR
Schleswiger Top Plus 250 EUR

A 5 Welche besonderen Regelungen sind in den einzelnen Produktlinien der Schleswiger
Wohngebaudeversicherung in Hinblick auf die versicherten Kosten enthalten?

A5.1 Bewachungskosten

In Erweiterung zu den AVB-A, § 7 ersetzt der Versicherer die angefallenen Kosten fiir die Bewachung des versicherten Gebadudes.

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die SchlieBvorrichtungen oder sonstige Sicherungen des versicherten Ge-
baudes wieder voll gebrauchsfahig sind.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Bewachungskosten
Schleswiger Basis Bis zu 150 EUR pro Tag, maximal 3 Tage

Schleswiger Top Bis zu 150 EUR pro Tag, maximal 5 Tage
Schleswiger Top Plus Bis zu 150 EUR pro Tag, maximal 10 Tage

A5.2 Datenrettungskosten

In Erweiterung zu den AVB-A, § 7 ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten fiir die technische Wiederherstellung von elektronisch
gespeicherten Daten (maschinenlesbare Informationen) und Programmen, einschlieflich erfolgloser Wiederherstellungsversuche.

Voraussetzung Dabei miissen alle folgenden Voraussetzungen erfillt sein:

Der Datentrager ist durch einen nach AVB-A, § 1 versicherten Sachschaden betroffen.

Die Kosten sind infolge eines Versicherungsfalls am im Versicherungsschein genannten Versicherungsort nachweislich entstan-
den.

Die Wiederherstellung ist technisch erforderlich.

Die Kosten dienen nicht der Wiederbeschaffung.

Die Daten/Programme dienen ausschlieBlich privater Nutzung.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Datenrettungskosten

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Ausschluss Nicht ersetzt werden

Wiederherstellungskosten fir nicht rechtmaRig genutzte Daten/Programme (z. B. Raubkopien) sowie solche, die auf vorhande-
nen Sicherungs- oder Installationsmedien gespeichert sind.

Kosten fiir den Neuerwerb von Lizenzen.

Kosten der Wiederbeschaffung.
A5.3 Dekontamination von Erdreich

Abweichend von § 7 AVB-A ersetzt der Versicherer auch die erforderlichen und nachweislich entstandenen Kosten fiir die Dekontami-
nation kontaminierten Erdreichs. Dies gilt ausschlieRlich fiir Kosten, die aufgrund behérdlicher Anordnungen infolge eines Versiche-
rungsfalls entstehen.

Erstattet werden Aufwendungen fir:

Untersuchung, Dekontamination oder Austausch des Erdreichs auf dem Versicherungsgrundstiick;

Transport des Aushubs zur ndchstgelegenen geeigneten Deponie sowie Ablagerung oder Vernichtung;

Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands des Grundsticks.
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Diese Kosten gelten nicht als Aufrdumungskosten nach den AVB-A, § 7 Abs. 1.

Voraussetzung Der Versicherer leistet Ersatz, wenn die behordlichen Anordnungen alle folgenden Bedingungen erfiillen:

Die behordlichen Anordnungen sind aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen, die vor Eintritt des Versicherungsfalls
erlassen waren.

Die behordlichen Anordnungen betreffen eine Kontamination, die nachweislich durch diesen Versicherungsfall entstanden ist.

Die behordlichen Anordnungen sind innerhalb von neun Monaten seit dem Versicherungsfall ergangen.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer den Erhalt einer behordlichen Anordnung unverziiglich anzuzeigen — auch

dann, wenn langere Rechtsbehelfsfristen bestehen.

Vorbelastung Ist das Erdreich bereits kontaminiert und wird es durch den Versicherungsfall zusatzlich verunreinigt, gilt Folgen-
des:
Es werden nur die Aufwendungen ersetzt, die Gber die Beseitigung der bestehenden Kontamination hinausge-
hen. Unerheblich ist dabei, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden ware.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Dekontamination von Erdreich

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht ersetzt werden Aufwendungen wegen sonstiger behordlicher Anordnungen oder wegen sonstiger gesetz-
licher oder vertraglicher Verpflichtungen.
A5.4 Graffitischaden

In Erweiterung zu den AVB-A, § 7 ersetzt der Versicherer die erforderlichen und nachweislich tatsachlich angefallenen Kosten zur Be-
seitigung von Schaden durch Graffiti.

Definition Ein Graffitischaden liegt vor, wenn ein unbefugter Dritter AuRenseiten von versicherten Sachen durch Farbe
oder Lacke verunstaltet.
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Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Graffitischaden

Schleswiger Basis

Keine Entschadigung
Entschadigung bis zu 1.500 EUR
Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Schleswiger Top

Schleswiger Top Plus
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Je nach zugrunde liegender Produktlinie gelten fiir Graffitischaden an der versicherten Sache folgende Selbst-
beteiligungsregelungen:

Produktlinie Selbstbeteiligung fiir Graffitischaden

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
250 EUR

250 EUR

Schleswiger Top

Schleswiger Top Plus
A5.5 Hotelkosten
In Ergdnzung zu den AVB-A, § 7 ersetzt der Versicherer die Hotel- oder dhnliche Unterbringungskosten ohne Nebenkosten (z.B. Frih-

stiick, Telefon) bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Hotelkosten

Schleswiger Basis Bis zu 100 EUR pro Tag, maximal fiir 100 Tage

Schleswiger Top

Bis zu 150 EUR pro Tag, maximal fur 12 Monate

Schleswiger Top Pl Bis zu 150 EUR pro Tag, maximal fur 24 Monate

Subsididre Deckung  Wenn flr einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten konnen, missen zuerst diese Versiche-
rungen in Anspruch genommen werden (subsididare Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt
auch dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.
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A5.6 Kosten fiir Schaden durch Wohnungslose
In Erweiterung zu den AVB-A, § 7 sind auch Kosten fiir Schaden durch Wohnungslose am versicherten Geb&dude oder seinen Bestandtei-
len versichert, die durch das widerrechtliche Betreten oder die unbefugte Nutzung durch wohnungslose Personen entstehen.
Voraussetzung Voraussetzung fir eine Entschadigung ist, dass

= die betroffenen Sachen versicherte Sachen im Sinne der AVB-A sind,

= die Schaden unmittelbar auf die widerrechtliche Nutzung zuriickzufihren sind,

= ein Nachweis Uber das unbefugte Eindringen oder Verweilen erbracht wird (z. B. polizeiliche Feststellung, Zeugenaussagen,
Dokumentation).

Entschadigung Der Versicherer ersetzt je Versicherungsfall die erforderlichen und nachgewiesenen Kosten fiir
=  die Beseitigung von Beschadigungen und Verschmutzungen,
= die Instandsetzung beschadigter Gebdaudebestandteile oder Gebaudeteile,
. notwendige Reinigungs- und DesinfektionsmalRnahmen.

Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Kosten fiir Schidden durch Wohnungslose
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 2.500 EUR

A5.6.1 Besondere Obliegenheiten und Rechtsfolgen

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
a) den Vorfall unverziiglich der Polizei oder Ordnungsbehérde anzuzeigen und eine Bestatigung hiertiber einzuholen,
b) im Schadenfall dem Versicherer geeignete Nachweise vorzulegen (z. B. Polizeibericht, Fotos, Kostenvoranschlage).

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheiten nach lit. a)-b), gilt unter den Voraussetzungen nach den AVB-B, Abschnitt B 3.3.1
und Abschnitt B 3.3.3, Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die Zahlung im Versicherungsfall ganz oder teilweise
abzulehnen.

AS5.7 Kosten fiir den Diebstahl von mitversicherten Sachen
Versichert ist — abweichend und in Erweiterung zu § 1 AVB-A — auch der einfache Diebstahl von versicherten Sachen nach § 5 Abs. 2

AVB-A oder von Teilen hiervon.

Definition Im Sinne dieser Versicherungsbedingungen stellt der (einfache) Diebstahl eine widerrechtliche Aneignung der
mitversicherten Sachen dar, ohne dass Gewalt gegenliber dem Versicherungsnehmer oder seinen in hauslicher
Gemeinschaft lebenden Personen angewandt worden ist oder der Straftatbestand eines Einbruches erfiillt
wurde.

Voraussetzung Voraussetzung fiir die Kostenentschadigung ist, dass die versicherten Sachen zum Schadenzeitpunkt
= als mitversicherte Sachen im Sinne AVB-A und/oder dieser Versicherungsbedingungen gefiihrt werden;

= ganzjahrig fest mit dem Grund und Boden oder dem versicherten Gebdude verbunden waren;

. sich auf dem Versicherungsgrundstiick befunden haben.

Bei technischen Sachen gilt zusatzlich: Es muss nachweislich die Betriebsbereitschaft hergestellt worden sein.

Zudem tragt der Versicherungsnehmer die Gefahr fur die versicherten Sachen.

Entschadigung Der Versicherer ersetzt je Versicherungsfall die Kosten fiir den Diebstahl fiir nachfolgende genannte Sachen in

folgenden Hohen:

AuBenwandverkleidungen bis zu 2.500 EUR
Antennen- und Satellitenanlagen bis zu 5.000 EUR
Grundstiickseinfriedungen bis zu 1.500 EUR
Markisen bis zu 2.500 EUR
Gartenlaternen bis zu 1.500 EUR
Masten bis zu 1.500 EUR
Freistehende Antennen bis zu 1.500 EUR
Pergolen bis zu 2.500 EUR
Schutz- und Trennwénde bis zu 1.000 EUR
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Terrassenbefestigungen  (fest/freiste- bis zu 2.500 EUR
hend)
Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Kosten fiir den Diebstahl von mitversicherten Sachen

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

Selbstbeteiligung Je nach zugrunde liegender Produktlinie gelten fiir Graffitischdaden an der versicherten Sache folgende Selbst-
beteiligungsregelungen:

Produktlinie Selbstbeteiligung fiir den Diebstahl von mitversicherten Sachen
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top 500 EUR
Schleswiger Top Plus 500 EUR

Ausschluss Nicht versichert sind.

Vandalismusschaden;

auf dem Versicherungsgrundstiick oder im versicherten Gebaude gelagerte Ersatzteile, Baumaterialien/Baustoffe sowie Betriebs-
stoffe (u. a. Ole, Schmierstoffe etc.)

Subsididre Deckung Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kdnnen, miissen zuerst diese Versicherungen
in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt auch dann,
wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

A5.7.1 Besondere Obliegenheiten und Rechtsfolgen

a) Der Versicherungsnehmer hat spezifische Unterlagen wie Anschaffungskostenrechnung, Hersteller, Marke etc. aufzubewah-
ren und nach Aufforderung dem Versicherer vorzulegen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, kann er die
Entschadigung nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen kann. In diesem Fall ist die Entschadigung auf
500 EUR, je entwendeter Sache, begrenzt. Die Regelung zur Gesamtentschadigung bleibt hiervon unberiihrt.

b)  Der Versicherungsnehmer hat den einfachen Diebstahl unverziglich der nachstgelegenen Polizeidienststelle anzuzeigen.

c) Der Versicherungsnehmer hat im Schadenfall die polizeiliche Anzeigebestatigung dem Versicherer vorzulegen, soweit ihm dies
billigerweise zugemutet werden kann.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheiten nach lit. a)-c), gilt unter den Voraussetzungen nach den AVB-B, Abschnitt B 3.3.1
und Abschnitt B 3.3.3, Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die Zahlung im Versicherungsfall ganz oder teilweise
abzulehnen.

A5.8 Kosten fiir Mehrverbrauch an Wasser und Gas
In Erweiterung zu § 7 AVB-A ersetzt der Versicherer im Falle eines Bruchschadens nach § 3 Abs. 1 AVB-A auch die dadurch entstandenen
Kosten fiir den Mehrverbrauch an Wasser und Gas.

Definition Kosten flir Wassermehrverbrauch sind die Aufwendungen fiir den zusatzlichen Verbrauch von Frischwasser sowie
die daraus resultierenden Mehrkosten fiir dessen Abwasserbeseitigung.

Kosten flr Gasverlust sind die Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge des Versicherungsfalles ein er-
hohter Gasverbrauch eintritt.

Der Mehrverbrauch ergibt sich aus dem Vergleich mit mindestens drei aufeinanderfolgenden Rechnungen des zustandigen Wasser-
bzw. Energieversorgungsunternehmens vor Eintritt des Versicherungsfalles.

Voraussetzung Voraussetzung fir einen Ersatz durch den Versicherer ist, dass

der Mehrverbrauch an Wasser und Gas unmittelbar Folge eines Versicherungsfalles nach § 3 AVB-A ist und

der Versicherungsfall fand auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort statt.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Kosten fiir Mehrverbrauch an Wasser und Gas
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR
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A5.9 Kosten fiir Wasser-, Gas- und Heizolverlust sowie Stromverlust aus Stromspeichern
In Erweiterung zu § 7 AVB-A ersetzt der Versicherer die nachweislich tatsachlich entstandenen Kosten fiir Wasser-, Gas-, Heizol- sowie
Stromverluste aus Stromspeichern, soweit diese infolge eines Versicherungsfalles entstanden sind.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:
Produktlinie Kosten fiir Wasser-, Gas- und Heizolverlust sowie Stromverlust aus Strom-

speichern

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu 1.000 EUR

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

Kreditkosten
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In Erweiterung zu den AVB-A, § 7 ersetzt der Versicherer die nachweislich infolge eines Versicherungsfalles nach AVB-A, § 1 tatsachlich
entstandenen Aufwendungen flr Tilgung, Zinsen und Gebiihren aus Darlehensvertragen, die zur Finanzierung der versicherten Sache
aufgenommen wurden.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erflllt sein:

Der Darlehensvertrag dient ausschlieflich der Finanzierung der versicherten Sache.

Der Versicherungsnehmer ist Darlehensnehmer.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie
Schleswiger Basis
Schleswiger Top
Schleswiger Top Plus

Dauer Die Kosteniibernahme ist auf eine Dauer von 12 Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles begrenzt.

A5.11 Mehrkosten infolge behérdlicher Auflagen

In Erweiterung zu AVB-A § 7 ersetzt der Versicherer die nachweislich tatsichlich entstandenen Mehrkosten infolge von Anderungen
offentlich-rechtlicher Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), die zwischen der Errichtung bzw. der letztmaligen genehmigungspflich-
tigen Baumalnahme am betroffenen Gebdudeteil und dem Eintritt des Versicherungsfalls in Kraft getreten sind.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie
Schleswiger Basis
Schleswiger Top
Schieswiger Top Plus

A5.12 Mehrkosten durch Technologiefortschritt

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles nach AVB-A § 1 tatsachlich entstandenen Mehrkosten fir die Wiederbe-
schaffung oder Wiederherstellung versicherter Sachen, wenn deren Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung in gleicher Art und Glte
infolge technologischen Fortschritts nicht mehr méglich oder wirtschaftlich ist.

MaRgebend ist der Betrag, der fur ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Art und Gite méglichst nahekommt.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Mehrkosten durch Technologiefortschritt
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A5.13 Mehrkosten fiir alters- oder behindertengerechten Wiederaufbau

In Erweiterung zu § 7 ersetzt der Versicherer die notwendigen Mehrkosten fiir einen alters- oder behindertengerechten Wiederaufbau
der vom Versicherungsfall betroffenen Sachen.
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Definition Ein alters- oder behindertengerechter Wiederaufbau liegt vor bei

" einem schwellenlosen Rollstuhl bzw. Rollator gerechten Umbau;

. der Installation von Handl&ufen im Treppenhaus und/oder eines Treppenliftes;

. einem Umbau des Badezimmers und/oder der Kiiche, der die Selbststandigkeit unterstitzt;

= der Erweiterung bzw. Verbreiterung von Tiren.

Voraussetzung Voraussetzung fir die Entschadigung ist, dass

. die aus dem Versicherungsfall zu erwartende Schadensumme eine voraussichtliche Héhe von 25.000 EUR (ibersteigt,
" die betroffenen Gebaudeteile so stark beschadigt sind, dass sie erneuert werden missen,

= die UmbaumaRnahmen aus gesundheitlichen Griinden nachweislich erforderlich sind (z. B. durch Bescheinigung eines Pflegegra-
des, einer Pflegestufe oder einer Berufs- bzw. Erwerbsunfihigkeit),

= die UmbaumaRnahmen vor Eintritt des Versicherungsfalles weder beantragt, beauftragt noch begonnen wurden.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Mehrkosten fiir alters- oder behindertengerechten Wiederauf
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 10.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 30.000 EUR

A5.14 Mehrkosten fir den Wiederaufbau nach einem Totalschaden an einem anderen Ort

In Erweiterung zu den AVB-A, § 11 und abweichend zu § 13 Nr. 7 ersetzt der Versicherer die notwendigen Mehrkosten fur den Wieder-
aufbau der versicherten Sache in gleicher Art und Gite im neuwertigen Zustand (Neuwert) an einem anderen Ort.

Voraussetzung Folgende Voraussetzungen miissen erfullt sein:

Es liegt ein Totalschaden der versicherten Sache infolge eines Versicherungsfalles vor;

Der Wiederaufbau erfolgt mit gleicher Zweckbestimmung;

Der Wiederaufbau erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Mehrkosten fiir den Wiederaufbau nach einem Totalschaden an einem an-
deren Ort

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 10.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A5.15 Mut- und boswillige Beschadigung

In Erweiterung zu den AVB-A, § 7 ersetzt der Versicherer die erforderlichen und nachweislich entstandenen Kosten infolge einer mut-
willigen oder boswilligen Beschadigung.

Definition Mutwillige Beschadigungen liegen vor, wenn ein Dritter das versicherte Gebdaude oder die versicherten Sachen
vorsatzlich beschadigt oder zerstort.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Mut- und boswillige Beschadigung
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 8.000 EUR

A5.16 Regiekosten

In Ergdnzung zu § 7 AVB-A ersetzt der Versicherer die notwendigen und nachgewiesenen Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch
die eigenverantwortliche Koordination, Beaufsichtigung und Betreuung der Schadenbeseitigung und Wiederherstellung im Zusammen-
hang mit der Feststellung und Abwicklung eines Versicherungsfalls entstehen.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfillt sein.
Die voraussichtliche Schadenhdhe Gibersteigt 10.000 EUR.
Fur die Feststellung oder Abwicklung werden weder Gutachter noch Architekt oder Bauunternehmen beauftragt.
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Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschddigungsregelungen:

Produktinie
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

A5.17 Reparaturkosten fiir Gebdudebeschadigungen nach Einbruch

In Erweiterung zu den AVB-A, § 1 und § 7 ersetzt der Versicherer auch die erforderlichen und nachweislich tatsachlich angefallenen
Kosten flir Gebdudebeschadigungen nach einem Einbruch.

A5.17.1 Einbruch
Ein Einbruch im Sinne dieser Versicherungsbedingungen liegt in folgenden Fallen vor:
A5.17.1.1 Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines Gebdudes

Das liegt vor, wenn der Tater in einen Raum eines Gebaudes einbricht, einsteigt, mit falschem Schliissel oder mit Hilfe von anderen
Werkzeugen eindringt.

Ein Schlussel ist falsch, wenn seine Anfertigung fur das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde
(falscher Schlussel).

Der Gebrauch eines falschen Schliissels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen
sind.
A5.17.1.2 Einschleichen oder Verborgen halten

Das liegt vor, wenn der Tater sich in das versicherte Gebdude eingeschlichen hat oder sich in diesem verborgen gehalten hat.
A5.17.2 Versicherte Sache und Kosten
Versichert sind

schadenbedingte Kosten an Tiren, Schldssern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollladen und Schutzgittern.

Kosten fiir Schaden, die auRen an dem versicherten Gebdude entstanden sind.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Reparaturkosten fiir Gebdudebeschadigungen nach Einbruch

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 10.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Subsididre Deckung  Wenn fir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kénnen, missen zuerst diese Versiche-
rungen in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt
auch dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

A5.18 Riickreisekosten aus dem Urlaub
In Erweiterung zu § 7 AVB-A ersetzt der Versicherer die notwendigen und nachweislich entstandenen Kosten fir die Riickreise des Ver-
sicherungsnehmers aus einem Urlaub, soweit diese infolge eines Versicherungsfalls erforderlich werden.

Definition Als Urlaub gilt die Abwesenheit des Versicherungsnehmers vom im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungsort fir eine ununterbrochene Dauer von mindestens vier Tagen und hochstens sechs Wochen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Riickreisekosten aus dem Urlaub

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu 1.000 EUR

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

A5.19 Sachverstindigenkosten

Abweichend von § 15 Abs. 6 AVB-A ersetzt der Versicherer auch die dem Versicherungsnehmer entstehenden Kosten flir dessen eigenen
Sachverstandigen.

Voraussetzung Die voraussichtliche Entschadigungssumme aus dem Versicherungsfall tibersteigt 10.000 EUR.

5
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Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:
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Produktlinie Sachverstandigenkosten
Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 25.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 50.000 EUR

A 5.20 Schadenfeststellungskosten
Der Versicherer ersetzt in Erweiterung zu § 7 AVB-A die notwendigen Kosten der Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens,
soweit diese den Umstdnden nach geboten waren.

Kosten fiir vom Versicherungsnehmer beauftragte Sachverstandige oder Beistdande werden nur erstattet, wenn deren Hinzuziehung
vertraglich vorgeschrieben ist oder der Versicherer sie ausdriicklich verlangt hat.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Schadenfeststellungskosten

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Entschadigung bis zu 10.000 EUR

Entschadigung bis zu vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top

Schleswiger Top Plus

>
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N
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Transport- und Lagerkosten

In Erweiterung von § 7 AVB-A ersetzt der Versicherer die nachweislich tatsdchlich angefallenen Kosten fiir die Lagerung sowie die damit
verbundenen Transporte von versicherten Gebdudebestandteilen und Gebdudezubehor.

Voraussetzung Der Ersatz erfolgt, wenn

das versicherte Gebdude infolge eines Versicherungsfalles gemaR § 1 AVB-A unbewohnbar ist,

die Lagerung der versicherten Sachen im Gebaude oder auf dem Versicherungsgrundsttick nicht zugemutet werden kann und

die Lagerung nicht auf Dauer angelegt ist.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Transport- und Lagerkosten

Schleswiger Basis

Keine Entschadigung
Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Entschadigung bis zu 10.000 EUR

Eine Lagerung gilt nicht als auf Dauer angelegt, wenn die voraussichtliche Dauer der Einlagerung, beginnend mit
dem Datum des Versicherungsfalles, je nach zugrunde liegender Produktlinie folgende Zeitraume nicht tber-
schreitet.

Schleswiger Top
Schleswiger Top Plus
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Produktlinie Transport- und Lagerkosten / Lagerzeitraume

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top

Entschadigung bis zu 12 Monate

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 24 Monate

Subsididre Deckung  Wenn fir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kénnen, missen zuerst diese Versiche-
rungen in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt
auch dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

A5.22 Umzugskosten nach einem versicherten Ereignis

In Erweiterung zu den AVB-A, § 7 ersetzt der Versicherer die nachgewiesenen, tatsachlich angefallenen Kosten eines Umzugs.

Als Umzugskosten gelten insbesondere:

. Transportkosten . Kosten flir Umzugsdienstleistungen . Reisekosten
. Behordliche Geblhren und Genehmigungen . Kosten fiir freiwillige Helfer oder Arbeitskrafte
Voraussetzung Ein Ersatz erfolgt nur, wenn

die Umzugskosten aus einem Versicherungsfall gemall AVB-A, § 1 resultieren,

das versicherte Gebdude infolge des Versicherungsfalles dauerhaft unbewohnbar ist und am Versicherungsort nicht wiederauf-
gebaut werden kann,
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das neue Gebaude der bisherigen Zweckbestimmung dient und sich in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb eines Radius
von 150 km (Luftlinie) zum Versicherungsort befindet.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Umzugskosten nach einem versicherten Ereignis
Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 2.500 EUR

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 5.000 EUR

A 6 Welche Sachen sind in den einzelnen Produktlinien der Schleswiger Wohngebiude-
versicherung zusitzlich versichert?

A6.1 Anbaumdbel und Kiichen (serienfertig)

Als weitere mitversicherte Gebdudebestandteile gelten serienmaRig hergestellte Anbaumdbel und Anbaukiichen, sofern sie
nicht individuell fir das versicherte Gebaude gefertigt wurden und
fest mit der vorhandenen Raumstruktur verbunden oder angebaut sind.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Anbaumobel und Kiichen (serienfertig)
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 15.000 EUR

Subsididre Deckung  Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kénnen, missen zuerst diese Versiche-
rungen in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt
auch dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

A6.2 AuBenwandverkleidungen

Mitversichert gelten AuBenwandverkleidungen (Fassadenverkleidungen) als Gebdudebestandteil.
AuBenwandverkleidungen werden an der AuBenseite eines Gebaudes angebracht und dienen (u. a.) folgenden Zwecken:

Gebdudeschutz vor Witterungseinflissen, dies schlieft Regen, Schnee, Wind, UV-Strahlung und andere Umwelteinflisse ein;

Isolation zur Verbesserung der Warmedammung;

Gebdudestabilitat fur eine zusatzliche Festigkeit und Widerstandsfahigkeit gegenlber dueren Belastungen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie AuBenwandverkleidungen
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A6.3 Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien

In Ergdnzung zu AVB-A § 5 Abs. 1 gelten die nachfolgenden Anlagen (A 6.3.1 bis A 6.3.8) als mitversichert, soweit sie der Erzeugung
erneuerbarer Energien durch Nutzung von Sonnenlicht, Wind oder Erdwarme dienen.

Voraussetzung

Die Energieerzeugung erfolgt lberwiegend zur Eigenversorgung des Versicherungsnehmers und seiner Haushaltsgemeinschaft.

Die Anlagen befinden sich auf dem Versicherungsgrundstiick und sind fest mit dem Geb&ude, einer mitversicherten Garage/Car-
port oder einem Nebengebdude verbunden oder auf Fundamenten errichtet.

Die Anlagen sind betriebsbereit;

Die Anlagen sind betriebsbereit. Betriebsbereit bedeutet, dass die Anlage ihre Funktionen sicher und effizient erfiillen kann —
frihestens nach Abschluss von Probebetrieb und Abnahme durch ein anerkanntes Fachunternehmen.

Eine spatere Unterbrechung der Betriebsbereitschaft (z. B. wiahrend Wartung, Transport, De-/Remontage) unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht.

Ausschluss Nicht versichert sind selbstgefertigte, nicht serienmé&Rige Sonderkonstruktionen, Auf-/Umbauten oder Hilfsein-
richtungen, soweit sie nicht unmittelbar zur Betriebsbereitschaft erforderlich sind.

o1
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Subsididre Deckung  Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kdnnen, missen zuerst diese Versiche-
rungen in Anspruch genommen werden (subsididare Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt
auch dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

A6.3.1 Photovoltaikanlagen

Versichert werden konnen Anlagen, die der Umwandlung von Solarenergie in elektrische Energie dienen (Photovoltaikanlagen).

Mitversichert sind zudem (u.a.) folgende Komponenten der Photovoltaikanlagen

= Einspeise- und Erzeugungszahler; = Gleich- und Wechselstrom Verkabelungen;

= Laderegler, Trafos und Akkumulatoren (wieder aufladbare Batterien);

= Mobile Peripherie- und Uberwachungskomponenten fiir den Betrieb oder die Uberwachung der versicherten Photovoltaikanlage;
= Montagesets, wie z. B. Anschluss-, Befestigungs- und Verbindungssets;

- Modultragkonstruktionen; = Wechselrichter;

= Photovoltaikmodule; = Uberspannungs- und Blitzschutzeinrichtungen;

. Uberwachungskomponenten; . Vorrichtung zum Uberspannungsschutz

= Wallboxen zur Ladung von Elektrofahrzeugen, sofern diese mit Solarstrom der versicherten Photovoltaik-Anlage betrieben wird.

Ausschluss Photovoltaikanlagen, mit einer installierten Spitzenleistung von mehr als 20 kWp, sind nicht versichert.
A6.3.2 Solarthermieanlagen

Versichert werden kénnen Anlagen, die dazu dienen, um Sonnenlicht zur Erzeugung von Warmenergie umzuwandeln (Solarthermieanlagen).

Mitversichert sind zudem (u.a.) folgende Komponenten der Solarthermieanlagen:

= Ausdehnungsgefale; = Einspeise- und Erzeugungszahler;

= Montagesets, wie z. B. Anschluss-, Befestigungs- und Verbindungssets;

" Pumpen; - Regelungseinheiten; - Rohrleitungen und Dammungen;

" Solarkollektoren/Solarmodule; = Warmespeicher = Warmetauscher

= Uberspannungs- und Blitzschutzeinrichtungen; = Uberwachungskomponenten

Ausschluss Anlagen mit einer Leistungsklasse von mehr als 100 kW (Mitteltemperatur- oder Hochtemperatur-Solarthermie-

anlagen) sind nicht versichert.

A6.3.3 Balkonkraftwerke

Versichert werden konnen Balkonkraftwerke (Mini-Solaranlagen/ Plug-in-Photovoltaik (PV)-Systeme). Diese Anlagen stellen eine beson-
dere Form der Solarthermieanlagen dar. Sie werden vorzugsweise auf Balkonen, Terrassen oder in Garten installiert.

Mitversichert sind zudem (u.a.) folgende Komponenten der Balkonkraftwerke:

. Anschlusskabel und Stecker; = Einspeisezadhler oder Smart Meter; L Montagesystem;
. Sicherheitseinrichtungen; = Solarmodule; L Wechselrichter;
. Wandbefestigungen/Halterungen;

Besonderheit Anlagen mit einer Leistungsklasse von mehr als 600 Watt gelten als Solarthermieanlagen nach A 6.2.2

A6.3.4 Geothermie Anlagen

Versichert werden kénnen Anlagen, welche dazu dienen, Warmeenergie aus dem Inneren der Erde fiir verschiedene Zwecke, einschlieR-
lich Heizung, Kiihlung und Stromerzeugung, zu nutzen.

Im Sinne dieser Versicherungsbedingungen zahlen zu den geothermischen Anlagen jene Anlagen, die fiir den Einsatz einer oberflachen-
nahen Geothermie konzipiert sind.

Mitversichert sind zudem (u.a.) folgende Komponenten der geothermischen Anlagen:

- Erdwarmekollektoren; - Erweiterungsventil; = Generator;

= Kondensator; = Pumpen; = Turbine;

. Verteilungssysteme; . Warmepumpe; = Warmetauscher;
A6.3.5 Kleinwindkraftanlagen

Versichert werden kénnen Anlagen, die dazu geeignet sind, natiirliche Winde zur Stromerzeugung zu nutzen.

Ausschluss Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 10 Kilowatt (kW) gelten im Sinne dieser
Versicherungsbedingungen nicht als Kleinwindkraftanlagen.

A6.3.6 Batteriespeichersysteme

Versichert werden kdnnen Batteriespeichersysteme oder Energiespeichersysteme. Sie ermdoglichen die Speicherung von elektrischer Ener-
gie, welche durch private genutzte Anlagen regenerativ erzeugt werden.



Schleswigeﬁ >

gebaude)

V_2025_10_SVV_Wohn

Schleswiger Wohngebaudeversicherung (VG

nordisch. nah.

Mitversichert sind zudem (u.a.) folgende Komponenten der Batteriespeichersysteme:
= Batterien = Laderegler = Wechselrichter

Besonderheit Die Entschadigungsleistung fir Batteriespeichersysteme nach A 6.2.8 fiir die Wiederherstellung (Teilscha-
den) oder Wiederbeschaffung (Totalschaden) von Batteriespeicher verringert sich nach einer Nutzungsdauer
von 5 Jahren monatlich um:

= 1 % fir Lithium-lonen-Batteriespeicher bzw. um

= 2 % fur Blei-Gel-Batteriespeicher bzw. um

= 2 % fur alle sonstigen Batteriespeichersystemen, sofern die Verwendung durch den Hersteller zugelassen ist.
Der maximale Abzug betragt 80 %.

Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der erste Besitzer die Nutzungsmaoglichkeit hatte.

Ausschluss Der Versicherer leistet nicht fir Schdden, die durch chemische Reaktionen innerhalb der Speicherzellen ver-
ursacht worden ist.

Der Ausschluss gilt jedoch nicht flr Folgeschaden an weiteren Austauscheinheiten.

A6.3.7 Fundamente

Sofern fir versicherte Anlagen auf Fundamenten errichten werden, gelten Fundamente mitversichert.
Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfillt sein

= Das Fundament dient im Wesentlichen der Betriebsfahigkeit der zu versichernden Anlage nach A 6.3.1 bis A 6.3.6 genannten Anlagen
und Komponenten/Teile;

= Das Fundament muss nachweislich im Zuge des Aufbaus der versicherten Anlage angelegt worden sein;
= Das Fundament muss nach der Regel der Technik und, sofern gegeben, nach den Herstellervorgaben angelegt worden sein.
A6.3.8 Solarzdune
Versichert werden konnen Solarzaune. Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen stellen Solarzaune Photovoltaik-Anlagen dar, die in

Form von Zaunelementen fest auf dem Versicherungsort installiert sind und der Erzeugung von elektrischer Energie aus Sonnenlicht fir den
Eigenbedarf dienen.

Ausschluss Lose mit dem Geb&dude/Nebengebiude und/oder Grund und Boden verbundene/geschraubte oder mit Heringen,
Erdnageln, Haken, Spannseilen, Abspannleinen oder vergleichbaren (einfachen) Befestigungen versehene Solar-
zaune gelten nicht als fest mit dem Geb&dude oder fest mit dem Grund und Boden verbunden.

A6.3.9 Entschadigungsleistung
Der Versicherer leistet fur die Anlagen nach A 6.2.1 bis A 6.2.8 je Versicherungsfall in folgenden Hohen:

Produktlinie Schleswiger Basis Schleswiger Top Schleswiger Top Plus

Balkonkraftwerke Keine Entschadigung Entschadigung bis zu der verein- Entschadigung bis zu der ver-
barten Versicherungssumme einbarten Versicherungs-
summe

Batteriespeichersystem Keine Entschadigung Entschadigung bis zu 10.000 EUR Entschadigung bis zu der ver-
einbarten Versicherungs-
summe

Geothermie Anlagen Keine Entschadigung Entschadigung bis zu 25.000 EUR Entschadigung bis zu der ver-
einbarten Versicherungs-
summe

Produktlinie Schleswiger Basis Schleswiger Top Schleswiger Top Plus

Fundamente Keine Entschadigung Entschadigung bis zu 5.000 EUR Entschadigung bis zu der ver-
einbarten Versicherungs-
summe

Kleinwindkraftanlagen Keine Entschadigung Entschadigung bis zu 10.000 EUR Entschadigung bis zu der ver-
einbarten Versicherungs-
summe

Photovoltaikanlagen Keine Entschadigung Entschadigung bis zu 25.000 EUR Entschadigung bis zu der ver-
einbarten Versicherungs-
summe
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Solarthermieanlagen Keine Entschadigung Entschadigung bis zu 10.000 EUR Entschadigung bis zu der ver-
einbarten Versicherungs-
summe

Solarzaune Keine Entschadigung Entschadigung bis zu 10.000 EUR Entschadigung bis zu der ver-
einbarten Versicherungs-
summe

A6.3.10 Besondere Obliegenheiten und Rechtsfolgen

In Erweiterung zu den AVB-B, Abschnitt B3-3, hat der Versicherungsnehmer fiir die versicherte Sache folgende Obliegenheiten zu erfiil-
len:

a) Der Versicherungsnehmer hat Anschaffungskostenrechnung, Angaben zum Hersteller und Errichter sowie eine technische
Betriebsbeschreibung der Anlagen aufzubewahren und nach Aufforderung dem Versicherer vorzulegen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann dieser Entschadigung nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig
nachweisen kann. In diesem Fall ist die Entschadigung auf 5.000 EUR je Anlage begrenzt.

b)  Zur Feststellung Nutzungsausfallentschadigung hat der Versicherungsnehmer die Vertragsunterlagen liber die Energielieferun-
gen sowie die Abrechnungen der letzten 3 Jahre aufzubewahren;

c) Der Versicherungsnehmer hat fiir die Installation und der Inbetriebnahme der Anlagen ein geeignetes (qualifiziertes) Fachun-
ternehmen zu beauftragen. Nachweise liber die Beauftragung und Inbetriebnahme sowie Abnahmeprotokolle sind durch den
Versicherungsnehmer vorzuhalten und auf Verlangen dem Versicherer vorzulegen.

Abweichend davon ist es moglich, dass die zu versichernden Anlagen ganz oder teilweise in Eigenregie des Versicherungsnehmers mon-
tiert werden kénnen, sofern die Installation streng nach den anerkannten Regeln der Technik und nach Herstellervorgaben erfolgt.

d) Anlagen, die der nachhaltigen Energieerzeugung dienen und deren Erzeugnisse in ein anderes und/oder in ein &ffentliches
Stromnetz einspeist werden sollen, sind, unabhangig davon, ob der Aufbau in Eigen- oder Fremdleistung erfolgt, zwingend
durch ein geeignetes (qualifiziertes) Fachunternehmen abzunehmen. Abnahmeprotokolle sind aufzubewahren und dem Versi-
cherer auf Verlangen vorzulegen.

e) Der Versicherungsnehmer halt die Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung und anderen gesetzlichen Vorgaben fir die
Errichtung und den Betrieb der versicherten Anlagen ein. Dies gilt auch fiir Verfahrensfreistellungen.

f)  Der Versicherungsnehmer hat die versicherten Anlagen stets in den vom Hersteller empfohlenen Intervallen nach den aner-
kannten Regeln der Technik und nach den Herstellervorgaben zu warten (einschlieRlich Reinigung) bzw. ein geeignetes (quali-
fiziertes) Fachunternehmen mit der Wartung zu beauftragen. Der Versicherungsnehmer tragt Sorge dafiir, dass durchgefiihrte
Wartungen dokumentiert werden und die Dokumentation dem Versicherer nach Aufforderung vorgelegt werden.

g) Der Versicherungsnehmer hat festgestellte Mangel fristgemaR zu beseitigen und Mangelbeseitigungsprotokolle dem Versiche-
rer nach Aufforderung vorzulegen.

h)  Der Versicherungsnehmer hat Gebdude, Nebengebaude, Ferienhaus oder Wochenendhaus, Grund und Boden, auf denen die
zu versichernde Anlage errichtet bzw. installiert wurden, stets in einem ordnungsgemafen Zustand zu erhalten und Mangel
und Schaden unverziiglich fachmannisch zu beseitigen oder beseitigen zu lassen, sofern eine Gefahr fir die versicherte Anlage
bzw. deren Funktionalitdt droht.

i) Bodennahe Anlage sind zudem gesondert durch den Versicherungsnehmer zu sichern:

Fur alle bodennahen Anlagen missen mechanische SicherungsmafRnahmen durch Verwendung von robusten, mechanischen Ver-
riegelungen und Befestigungssystemen vorgenommen werden. Zudem missen Spezialverschraubungen, die den Einsatz von spe-
ziellen Demontagewerkzeugen erfordern, verwendet werden.

Zum Schutz von Anlagen nach A 6.2.1 (PV-Anlagen) ist die Errichtung einer allseitig umschlossenen Gitterschutz-Zaunanlage mit
einer Mindesthohe von 1,80 cm und einem Zugangsverschluss der Widerstandsklasse von RC 3 nach DIN EN 1627, oder einer ver-
gleichbaren Widerstandsklasse verpflichtend.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheiten nach (a-i), gilt Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die Zah-
lung im Versicherungsfall ganz oder teilweise abzulehnen.

A6.4 Antennen- und Satellitenanlagen

In Ergdnzung zu den AVB-A, § 5 Abs. 1 gelten Antennen- und Satellitenanlagen, die auRen fest am versicherten Gebaude angebracht
wurden (Gebdudezubehor), als mitversichert.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Antennen- und Satellitenanlagen
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
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A6.5 E-Ladestationen (Wallbox)

In Ergdnzung zu § 5 Abs. 1 gelten fest mit dem Geb&ude verbundene E-Ladestationen (Wallboxen) als Gebdudezubehdr und sind mitver-
sichert

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie E-Ladestationen (Wallbox)
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Kein Versicherungsschutz besteht fir

Schaden am angeschlossenen Kraftfahrzeug oder dessen Speichereinheit,

Schaden an der E-Ladestation infolge von Abnutzung, Verschleif oder Konstruktionsfehlern,

Betriebsschaden, die nicht auf eine versicherte Gefahr nach § 1 zuriickzufihren sind.
Schaden am Gebaude infolge eines Versicherungsfalles nach § 1 bleiben versichert.

Subsididre Deckung ~ Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kénnen, missen zuerst diese Versiche-
rungen in Anspruch genommen werden (subsididare Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt
auch dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

A6.6 Garten- und Gewachsh&user(pauschal)

In Ergdnzung zu den AVB-A, § 5 Abs. 1 gelten Garten- und Gewdchshduser als mitversichert.

Voraussetzung Es gelten folgende Voraussetzungen:

Die einzelnen Grundflachen der Garten- und Gewachshauser betragen nicht mehr als 65 Quadratmeter;

Die Garten- und Gewachshduser befinden sich auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Garten- und Gewachshauser(pauschal)
Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A6.7 Grundstiickseinfriedungen

In Ergdnzung zu den AVB-A, § 5 Abs. 1 gelten Grundstiickseinfriedungen als mitversichert.

Als Grundstickseinfriedungen im Sinne dieser Bedingungen gelten ausschlieRlich:

Bdschungs- oder Stiitzmauern . Gabionen . Hecken . Mauern

Natursteinmauern / Trockenmauern . Sichtschutzwande/ Lirmschutzwande

Toranlagen . Zaunanlagen

Voraussetzung Voraussetzung fur den Versicherungsschutz ist, dass die Grundstuckseinfriedungen den 6rtlichen baurechtlichen
Vorgaben sowie den Landesnachbarrechtsgesetzen entsprechen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Grundstiickseinfriedungen
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A6.8 Hof- und Gehwegbefestigungen

In Ergdnzung zu § 5 Abs. 1 AVB-A gelten Hof- und Gehwegbefestigungen als mitversichert.

Voraussetzung Voraussetzung flr den Versicherungsschutz ist, dass sich die Hof- und Gehwegbefestigungen auf dem im Versi-
cherungsschein bezeichneten Versicherungsgrundstiick befinden und dass der Versicherungsnehmer hierfir die
Gefahr tragt.

1
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Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Hof- und Gehwegbefestigungen
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht versichert sind Beschadigungen an Hof- und Gehwegbefestigungen, die verursacht werden durch

Hilfs- und Rettungseinsatze (z. B. Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk),

den Einsatz von Krananlagen oder

sonstige Arbeitsmaschinen.

A6.9 Hundehiitten, Hundezwinger

In Ergdnzung zu den AVB-A, § 5 Abs. 1 gelten Hundehitten, Hundezwinger als mitversichert.

Voraussetzung Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist, dass die zu versichernden Hundehitten, Schutzhitten und Hun-
dezwinger den Vorgaben der Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV) in der jeweils giiltigen Fassung entspre-
chen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Hundehutten, Hundezwinger

Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

A6.10 Markisen und Uberdachungen

In Erganzung zu § 5 Abs. 1 AVB-A gelten auch Markisen und Uberdachungen als mitversichert.
Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Markisen und Uberdachungen

Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A6.11 Masten, elektrische Freileitungen, freistehende Antennen

Aufraumungs-, Abbruch- sowie Bewegungs- und Schutzkosten im Zusammenhang mit versicherten Schaden an den in Satz 1 genannten
Sachen gelten nach MaRgabe von § 7 AVB-A ebenfalls als mitversichert.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Masten, elektrische Freileitungen, freistehende Antennen
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht versichert sind Schdden, die ausschlieRlich auf Alterung, Abnutzung, Rost, Korrosion oder mangelnde
Standsicherheit zurtickzufiihren sind.

A6.12 Nebengebaude

In Ergdnzung zu den AVB-A, § 5 Abs. 1 gelten Nebengebaude als mitversichert.

Definition Nebengebaude im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind Bauwerke, die raumlich oder funktional vom
versicherten Gebdude getrennt sind, ausschlielRlich zu privaten Zwecken genutzt werden und deren Grundflache
je Nebengebdude 65 gm nicht Uberschreitet.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfillt sein.

Die Nebengebaude befinden sich auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsort (§ 5 Abs. 1 AVB-A);

Der Versicherungsnehmer tragt die Gefahr fur die Nebengebaude.
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Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Nebengebaude
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht als Nebengebaude im Sinne dieser Klausel gelten:

Gebdude, die zu gewerblichen, landwirtschaftlichen oder industriellen Zwecken bestimmt sind oder Uberwiegend zu solchen
Zwecken genutzt werden,

Wirtschaftsgebdude wie insbesondere Scheunen, Stille oder Lagerhallen,

Gebdude, die sich nicht auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsort befinden.
A6.13 Pergolen

In Ergdnzung zu den AVB-A, § 5 Abs. 1 gelten Pergolen als mitversichert.

Definition Pergolen sind freistehende oder mit dem Gebaude fest verbundene, offene Gartenbauwerke, die im Wesentli-
chen aus einer Rahmen- oder Saulenkonstruktion bestehen und keinen vollstandigen Wetterschutz bieten.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Pergolen

Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A6.14 Schutz- und Trennwénde

In Ergdnzung zu § 5 Abs. 1 AVB-A gelten auch Schutz- und Trennwande, gleichgiiltig ob tragend oder nicht tragend, als mitversichert.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Schutz- und Trennwéande
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
A6.15 Saunen, Schwimmbhallen, Schwimmbecken, Schwimmbeckenabdeckungen

In Ergdnzung zu § 5 AVB-A sind auch Saunen (finnische Sauna, Dampfsauna, Infrarotsauna), Schwimmhallen und Schwimmbecken ein-
schlieBlich Schwimmbeckenabdeckungen versichert. Dampfbader gelten als Saunen im Sinne dieser Bedingungen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:
. Produktlinie Saunen, Schwimmhallen, Schwimmbecken, Schwimmbeckenabdeckun-
g gen
g
3 Schleswiger Basis Keine Entschadigung
§I Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
% Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
|
2 Ausschluss Nicht versichert sind:
['e]
§I " Mobile Saunen;
>

Aufstellungspools, unabhangig davon, ob die AuRenwéande stabil oder der Pool fest mit dem Grund und Boden verankert sind,
gelten nicht als Schwimmbecken im Sinne dieser Versicherungsbedingungen;

Saunen, Schwimmhallen und Schwimmbecken (einschlieRlich Abdeckungen), die nicht ganzjahrig mit dem Grund und Boden ver-
bunden sind.

Schleswiger Wohngebaudeversicherung (VG
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A6.16 Sonstige Gebdude- und Grundstiicksbestandteile sowie Gebaudezubehér

In Ergdnzung zu § 5 AVB-A sind auch sonstige Gebaude- und Grundstiicksbestandteile sowie Gebdudezubehor mitversichert, sofern sie
. fest mit dem Grund und Boden oder dem Gebaude verbunden sind,

= der Instandhaltung, Nutzung oder Sicherung des versicherten Wohngebaudes dienen, und

= nicht bereits unter die in diesen Bedingungen oder in der Leistungsiibersicht ausdriicklich ausgeschlossenen Sachen fallen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie i de- und Grundstiicksbestandteile sowie Ge dezubehor
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Ausschluss Nicht versichert sind insbesondere:

bewegliche oder mobile Einrichtungen (z. B. Zelte, mobile Carports, Aufstellungspools),

Pflanzen, Rasenflachen, Erdreich und Wasserflachen,

Sachen, die Uberwiegend gewerblichen, land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken dienen,

Photovoltaikanlagen nebst zugehdrigen Installationen, sofern nicht gesondert vereinbart.
A6.17 Terrassen und Terrassenbefestigungen

Ergdnzend zu § 5 Abs. 1 AVB-A sind auch Terrassen und Terrassenbefestigungen mitversichert.
Definition Terrassen sind befestigte Flachen, die fir den Aufenthalt im Freien vorgesehen sind.

Unter Terrassenbefestigungen werden im Sinne dieser Bedingungen die zugehdrigen Unterkonstruktionen,
Stelzlager, Terrassenuntergrundplatten, Geldnder, Bristungen sowie Drainagesysteme verstanden. Sie dienen
der Stabilisierung, Befestigung und Unterstiitzung der Terrassenflachen.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Terrassen und Terrassenbefestigungen
Schleswiger Basis Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A6.18 Terrasseniiberdachungen (freistehende)

In Ergdnzung zu § 5 Abs. 1 AVB-A gelten auch freistehende Terrassenliberdachungen als mitversichert.

Definition Freistehende Terrasseniiberdachungen sind bauliche Anlagen, die dem Schutz einer Terrasse oder eines Sitzbe-
reichs dienen und nicht anderweitig als Gebaude, Carport oder Pavillon einzuordnen sind.

Voraussetzung Terrasseniiberdachungen sind dauerhaft mit dem Grund und Boden verbunden und befinden sich auf dem im
Versicherungsschein genannten Versicherungsgrundstick.

Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Terrassen und Terrassenbefestigungen
Schleswiger Basis Keine Entschadigung
Schleswiger Top Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A6.19 Zubehor zur Instandhaltung des versicherten Gebaudes

In Erganzung zu § 5 Abs. 1 AVB-A gilt auch bewegliches Zubehor als mitversichert, das der Instandhaltung des versicherten Gebdudes
dient.

Als Gebaudezubehor gelten insbesondere Miillboxen sowie Klingel- und Briefkastenanlagen.
Voraussetzung Versicherungsschutz besteht nur, wenn

der Versicherungsnehmer rechtlicher Eigentiimer des Zubehors ist und

sich das Zubehor in den versicherten Gebauden befindet, auBen am versicherten Gebaude fest angebracht ist oder gesichert auf
dem Versicherungsgrundstiick aufbewahrt wird.
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Entschadigung Je nach der zugrunde liegenden Produktlinie gelten folgende Entschadigungsregelungen:

Produktlinie Zubehor zur Instandhaltung des versicherten Gebaudes
Schleswiger Basis Keine Entschadigung

Schleswiger Top Entschadigung bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus Entschadigung bis zu 10.000 EUR

Subsididre Deckung  Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kdnnen, miissen zuerst diese Versiche-
rungen in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt
auch dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

Ausschluss Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Baumaterialien und Baustoffe sowie Betriebsstoffe (z. B. Ole,
Schmierstoffe, Farben, Lacke).

A7 Welche weiteren Besonderheiten sind in den einzelnen Produktlinien der Schleswiger
Wohngebaudeversicherung vereinbart?

A7.1 Bedingungsupdates/Innovationsklausel

Werden die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngeb&dude-Versicherungsbedingungen (AVB-
A_09_2024_SVV_Wohngebaude) oder die Bedingungen der jeweiligen Produktlinie ohne Mehrpramie und zum Vorteil der Versi-
cherungsnehmer geindert, so gelten diese Anderungen auch fiir bestehende Vertrige.

Voraussetzung ist, dass diesen Vertragen die AVB-A_09_2024_SVV_Wohngebadude und die Bedingungen zur Schleswiger Wohnge-
baudeversicherung (VGV_2025_10_SVV_Wohngebaude) zugrunde liegen.

Anderungen an Gefahrenbausteinen (z. B. Elementar, Glas) werden nur beriicksichtigt, wenn diese Bausteine bereits Bestandteil
der Schleswiger Wohngebdudeversicherung mit Stand Oktober 2025 sind.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Bedingungsupdates/Innovationsklausel
Schleswiger Basis Nicht vereinbart

Schleswiger Top Vereinbart
Schleswiger Top Plus Vereinbart

A7.2 Besitzstandsgarantie

Der Versicherer leistet im Versicherungsfall abweichend von den vereinbarten Bedingungen auch nach MaRgabe der Versicherungs-
bedingungen des unmittelbar vorausgehenden Vorvertrages, sofern der Versicherungsnehmer dort im Hinblick auf den Versiche-
rungsumfang bessergestellt gewesen ware.

Voraussetzung Die Besitzstandsgarantie gilt nur, wenn
= der Vorvertrag unmittelbar dem aktuellen Vertrag vorausgegangen ist,

= der Versicherungsnehmer die weitergehenden Leistungen des Vorvertrages durch Vorlage der Versicherungsbedingungen in
Textform nachweist,

= der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung bestanden hat,

= der Vorvertrag fir ein im Inland gelegenes Risiko abgeschlossen war und

= die im aktuellen Vertrag vereinbarte Versicherungssumme die Hochstentschadigung darstellt.
Ausschluss Die Besitzstandsgarantie gilt nicht fir Schaden oder Leistungen im Zusammenhang mit

= Vorsatz des Versicherungsnehmers oder einer Person, deren Verhalten ihm zuzurechnen ist,

- beruflichen oder gewerblichen Risiken,

= Assistance-Leistungen, sonstigen versicherungsfremden Dienstleistungen sowie Pramienbefreiungen bei Arbeitslosigkeit
oder Arbeitsunfahigkeit,

= Deckungen nach dem Prinzip der Schleswiger Gefahrenbausteine (z. B. unbenannte Gefahren),

= Vertragen, die nicht auf Grundlage der Allgemeinen Wohngebaude-Versicherungsbedingungen (VGB) abgeschlossen wur-
den,

=  Fahrraddiebstahl sowie die Beschadigung von Fahrradern,
- Elementarschaden einschliellich Schaden durch Starkregen,
- Glasschaden,

= Schdden im Zusammenhang mit Kernenergie, nuklearen Brennstoffen oder Abféllen,
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Schaden infolge von Kriegsereignissen oder kriegsahnlichen Ereignissen jeder Art,
Feuerhaftungsrisiken,

Selbstbeteiligungen, die im gesamten Wohngebaudeversicherungsvertrag oder im Rahmen einer nachtraglichen Sanie-
rungsmaRnahme vereinbart wurden,

Abweichungen zwischen den Versicherungssummen des Vorvertrages und des aktuellen Vertrages, sofern diese vom
Versicherungsnehmer bei Vertragsabschluss bewusst herbeigefiihrt oder beantragt wurden.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Vereinbarung Klausel ,,Besitzstandsgarantie*
Schleswiger Basis Nicht vereinbart

Schleswiger Top Vereinbart

Schleswiger Top Plus Vereinbart

A73

Erweiterte Leistungsgarantie

Bietet ein in Deutschland zum Geschaftsbetrieb zugelassener Versicherer im Rahmen einer verbundenen Wohngebadudeversicherung
flr gleichartige Gefahren, Schaden und versicherte Sachen nach den AVB-A einen weitergehenden Leistungsumfang, hohere Entscha-
digungsgrenzen (Sublimits) oder geringere Selbstbeteiligungen, erweitert sich der Versicherungsschutz nach Eintritt eines Versiche-
rungsfalles wie folgt:

der Versicherungsschutz gilt im Rahmen der versicherten Gefahren und Sachen als erweitert,
bestehende Sublimits werden auf das Niveau des anderen Versicherers angehoben,

eine vereinbarte Selbstbeteiligung wird reduziert bzw. gestrichen, soweit es sich nicht um eine individuell vereinbarte oder tarif-
lich vorgesehene generelle Selbstbeteiligung handelt.

Voraussetzung Die erweiterte Leistungsgarantie greift nur, wenn alle nachstehenden Bedingungen erfiillt sind:

Fiir die Leistungserweiterungen des anderen Versicherers wird keine Zusatzpramie erhoben.

Die Hohe oder Umfang der Leistungserweiterungen eines anderen Versicherers sind nicht in der Produktlinien der Schleswiger
Wohngebaudeversicherung Plus versicherbar (auch nicht gegen Zusatzpramie).

Der Tarif des anderen Versicherers ist im Zeitpunkt des Versicherungsfalles ein aktueller, allgemein zugénglicher Tarif. Der Versi-
cherungsnehmer ware nach den Annahmerichtlinien des anderen Versicherers in diesem Tarif versicherbar gewesen.

Der Tarif des anderen Versicherers basiert auf Allgemeinen Wohngebaude-versicherungsbedingungen, die im Wesentlichen den
AVB-A entsprechen.

Entschadigung Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt. Es gelten die

Regelungen zur Entschadigungsberechnung nach den AVB-A, § 13.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Vereinbarung Klausel ,,Erweiterte Leistungsgarantie*
Schleswiger Basis Nicht vereinbart

Schleswiger Top Nicht vereinbart

Schleswiger Top Plus Vereinbart

Ausschluss Die erweiterte Leistungsgarantie gilt nicht fir:

Vorsatz des Versicherungsnehmers oder einer ihm zurechenbaren Person,

Anspriche, die allein deshalb bestehen, weil der andere Versicherer auf sein gesetzliches Recht zur Kiirzung oder Leistungsfreiheit
verzichtet,

berufliche oder gewerbliche Risiken,
Assistance-Leistungen und sonstige nicht versicherungsférmige Dienstleistungen,

Deckungen oder Teildeckungen aus Gefahrenbausteinen des Versicherers (z. B. ,,unbenannte Gefahren®, ,Allgefahrenversiche-
rung fiir Anlagen zur nachhaltigen Energie- und Warmegewinnung®, Mietausfallversicherung),

Elementarschaden und Starkregenereignisse,

Glasschaden,

Elektronikschdaden im Sinne der Elektronikversicherungsbedingungen,

Kernenergierisiken und Feuerhaftungsversicherung,

Schaden infolge von Kriegsereignissen jeder Art sowie durch Kernbrennstoffe oder radioaktive Abfille,
weitere, nicht im Versicherungsschein genannte Versicherungsorte,

im Ausland eingetretene Schaden,
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. Selbstbeteiligungen, die bei Vertragsabschluss durch Wahl einer Tarifvariante ausdriicklich vereinbart oder als Vertragsvo-
raussetzung festgelegt wurden.

A73.1 Besondere Obliegenheiten
In Erweiterung zu den AVB-B, Abschnitt B 3.3.2 gelten folgende Obliegenheiten:

a) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, im Schadenfall die weitergehenden Leistungen des anderen Versicherers nach-
zuweisen.

b)  Als Nachweis dienen die vollstandigen Versicherungsbedingungen (einschlieBlich besonderer Bedingungen und Klauseln)
sowie die Risikobeschreibung des anderen Versicherers, auf die sich der Versicherungsnehmer beruft.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheiten nach (a-b), gilt Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die
Zahlung im Versicherungsfall ganz oder teilweise abzulehnen.

A7.4 Grob fahrldssig herbeigefiihrte Schiaden -Verzicht auf Einwand

Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der groben Fahrlassigkeit und auf eine daraus resultierende Leistungskiirzung fiir Oblie-
genheitsverletzungen nach den AVB-B, Abschnitt B 3.3.2.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Grob fahrlassig herbeigefiihrte Schaden -Verzicht
auf Einwand“

Schleswiger Basis Vereinbart fir Schaden bis zu 2,5 % der vereinbarten Versicherungssumme

Schleswiger Top
Schieswiger Top Plus

A7.5 Grob fahrldssige Verletzung von Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles — Verzicht auf Ein-
wand

Abweichend von AVB-B, Abschnitt B 3.3.3 sowie von AVB-B, Abschnitt B 3.3.1 (grob fahrldssige Verletzung von Obliegenheiten oder
gesetzlichen/behordlichen Sicherheitsvorschriften) verzichtet der Versicherer auf eine Leistungskiirzung, sofern die voraussichtliche
Schadenhdhe 25.000 EUR nicht Giberschreitet.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel “Grob fahrldssig herbeigefiihrte Schaden -Verzicht
auf Einwand“

Schieswiger Basis

S —
Schleswiger Top Plus Vereinbart bei Schadenhohe von bis zu 25.000 EUR

A7.6 Innere Unruhen, Streik, Aussperrung

Abweichend zu den AVB-A, § 1 Abs. 2 sind Schaden an versicherten Sachen durch Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung mitversi-
chert.

Definitionen Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmaRig nicht unerhebliche Teile der Bevdlkerung in einer die 6ffentliche
Ruhe und Ordnung stérenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttatigkeiten gegen Personen oder Sachen
veriiben.

Streik ist eine planmaRig durchgefiihrte auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, gemeinsame Arbeitseinstellung einer verhaltnismaRig gro-
Ben Anzahl von Arbeitnehmern.

Aussperrung ist eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, planmaRige ArbeitsausschlieBung einer verhaltnismaRig groBen Zahl von Ar-
beitnehmern.

Entschadigung Der Versicherer entschadigt je Versicherungsfall bis zu der vereinbarten Versicherungssumme.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Vereinbarung Klausel ,,Innere Unruhen, Streik, Aussperrung‘
Schleswiger Basis Nicht vereinbart

Schleswiger Top Nicht vereinbart
Schleswiger Top Plus Vereinbart

Subsididre Deckung  In Abgrenzung zur Staatshaftung (Ausschluss): Ein Anspruch auf Entschadigung durch Innere Unruhen, Streik
oder Aussperrung besteht nicht, soweit die Voraussetzungen fiir einen unmittelbaren oder subsididren Schaden-
ersatzanspruch aufgrund 6ffentlich-rechtlichen Entschadigungsrechts gegeben sind.
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In Abgrenzung zur Staatshaftung (Summensubsidiar): Ein Anspruch auf Entschadigung erstreckt sich nur auf den Teil des Schadens, der
die Hochstgrenzen aufgrund 6ffentlich- rechtlichen Entschddigungsrechts tberschreitet.

Ausschluss Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schaden, die der Versicherungsnehmer oder andere in den versicherten
Rd@umen berechtigt anwesende Personen verursachen.

A7.7 Leistungsgarantie gegeniiber GDV-Musterbedingungen

Der Versicherer garantiert, dass die diesem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebaude-Versicherungsbedingungen aus-
schlieBlich zugunsten des Versicherungsnehmers von den vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)
empfohlenen Musterbedingungen abweichen.

Weichen Versicherungsschutz oder Leistungsinhalte zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu Ungunsten des Versicherungsneh-
mers von den GDV-Musterbedingungen ab, beruft sich der Versicherer hierauf nicht. Im Schadenfall gelten die fur den Versiche-
rungsnehmer glinstigeren Bedingungen.

Diese Garantie bezieht sich ausschlieBlich auf die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen GDV-Musterbedingungen. Spa-
ter verdffentlichte Anderungen oder Ergédnzungen finden nur dann Anwendung, wenn der Versicherungsvertrag entsprechend
gedndert oder aktualisiert wird.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Leistungsgarantie gegeniiber GDV-Musterbedingun-
gen“

Schieswiger Basis

Schleswiger Top
Schieswiger Top Plus

A7.8 Mindeststandards Arbeitskreis Beratungsprozesse

Der Versicherer garantiert dem Versicherungsnehmer, dass die dem Versicherungsvertag zugrunde liegenden Versicherungsbedin-
gungen die Mindestleistungsstandards erftillen, wie sie vom Arbeitskreis ,Beratungsprozesse”, im jeweils aktuellen Stand, empfoh-
len wurden.

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse (www.beratungsprozesse.de) ist eine Initiative mehrerer Vermittlerverbande und Servicegesell-
schaften. Der Arbeitskreis empfiehlt Risikoanalysen und Mindestleistungsstandards fiir die Vermittler.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Mindeststandards Arbeitskreis Beratungsprozesse*
Schleswiger Basis Vereinbart

Schleswiger Top Vereinbart
Schleswiger Top Plus Vereinbart

A7.9 Schaden durch radioaktive Isotope

Abweichend von § 1 Abs. 2 lit. c) AVB-A sind Schaden an versicherten Sachen durch radioaktive Isotope — insbesondere infolge von
Kontamination oder Aktivierung — mitversichert.

Voraussetzung Es gelten folgende Voraussetzungen:

= die Schaden sind unmittelbare Folge eines versicherten Schadenereignisses und

die Isotope waren am im Versicherungsschein genannten Versicherungsort betriebsbedingt vorhanden oder wurden dort be-
triebsbedingt verwendet.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall bis zu der vereinbarten Versicherungssumme.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Vereinbarung Klausel ,,Schéiden durch radioaktive Isotope*
Schleswiger Basis Nicht vereinbart

Schleswiger Top Vereinbart
Schleswiger Top Plus Vereinbart

Ausschluss Nicht versichert sind Schaden durch radioaktive Isotope, die aus Kernreaktoren stammen oder mit deren Betrieb
in ursachlichem Zusammenhang stehen.



https://schleswigerag.sharepoint.com/sites/Produkteinfhrung/Freigegebene%20Dokumente/General/Wohngebäudeversicherung/www.beratungsprozesse.de

Schleswigeﬂ

nordisch. nah.

gebaude)

VGV_2025_10_SVV_Wohn

Schleswiger Wohngebaudeversicherung (

69

A7.10 Pramienbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit bis 12 Monate

A7.10.1 Grundsatz

Im Falle unverschuldeter Arbeitslosigkeit des Versicherungsnehmers wird der Versicherungsvertrag auf Antrag pramienfrei gestellt.
Wahrend der Pramienbefreiung besteht Versicherungsschutz mit den zuletzt giiltigen Versicherungssummen.

A7.10.2 Voraussetzungen
Ein Anspruch auf Pramienbefreiung besteht, wenn
a) die Arbeitslosigkeit
aa) frihestens sechs Monate nach wirksamem Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten ist,
bb) voraussichtlich mindestens sechs Wochen andauert und
cc) nicht durch Verschulden oder auf Veranlassung des Versicherungsnehmers herbeigefiihrt wurde;
b) der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit

aa) seit mindestens 18 Monaten ununterbrochen in einem sozialversicherungspflichtigen, ungekiindigten und unbefristeten
Arbeitsverhaltnis stand,

bb) eine vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit von mindestens 15 Stunden geleistet hat und
cc) das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Bei wiederholter Arbeitslosigkeit miissen die Voraussetzungen erneut erfiillt sein.

A7.10.3 Beginn und Ende

Die Pramienbefreiung beginnt mit dem auf den Eintritt der Arbeitslosigkeit folgenden Kalendermonat, frihestens jedoch mit Eingang
der schriftlichen Anzeige beim Versicherer.

Sie endet mit Beendigung der Arbeitslosigkeit, spatestens jedoch nach zwéIf Monaten ununterbrochener Pramienbefreiung je Versiche-
rungsfall.

A7.104 Vereinbarung
Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Pramienbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosig-
keit bis 12 Monate*“

Schieswiger Basis
Schieswiger Top
Schleswiger Top Plus

A7.10.5 Ausschliisse

Kein Anspruch auf Pramienbefreiung besteht, wenn der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit

a) als Wehr- oder Zivildienstleistender, Auszubildender, Saison- oder Kampagnenarbeiter tatig war oder im Betrieb seines Ehe-
gatten oder eines Verwandten in gerader Linie beschaftigt war, oder

b) bei Versicherungsbeginn bereits ein Kiindigungsschutzverfahren rechtshangig oder eine Kiindigung ausgesprochen war.

Ein Anspruch entsteht erneut, sobald nach Abschluss des Kiindigungsschutzverfahrens bzw. Beendigung des gekiindigten Arbeitsver-
haltnisses die Voraussetzungen nach § 2 erfillt sind.

A 7.10.6 Obliegenheiten und Rechtsfolgen
a) Der Anspruch ist unverziglich nach Eintritt der Arbeitslosigkeit schriftlich geltend zu machen.

b) Der Versicherungsnehmer hat das Ende der Arbeitslosigkeit sowie auf Verlangen die Fortdauer der Arbeitslosigkeit unverziig-
lich nachzuweisen.

c) Werden Nachweise nicht innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung erbracht, endet die Pramienbefreiung mit Ablauf des
Kalendermonats der Aufforderung.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheiten nach (a-b), gilt Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die
Zahlung im Versicherungsfall ganz oder teilweise abzulehnen.

A7.11 Terrorakte
Abweichend von § 2 AVB-A und in Erweiterung zu § 1 AVB-A gilt:

Versichert sind Sachschaden, die infolge von Terrorakten (Terrorismus) durch nachfolgende Gefahren entstehen:
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a)  Brand gemaR § 2 Abs. 2 AVB-A

b) Blitzschlag gemal § 2 Abs. 3 AVB-A

c)  Uberspannung durch Blitz gemiR § 2 Abs. 3 AVB-A

d)  Explosion, Verpuffung gemaR § 2 Abs. 4.1 AVB-A

e) Implosion gemaR § 2 Abs. 4.2 AVB-A

f) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder Ladung gemaR § 2 AVB-A

g)  Anprall durch StraBen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge gemaR A 2.3
h)  Rauch- und RuBschdaden gemaR A 2.6
i) Seng- und Schmorschaden gemaR A 2.8 und 2.9

Definition Terrorismus liegt vor, wenn Personen oder Personengruppen Handlungen zur Erreichung politischer, religio-
ser, ethnischer oder ideologischer Ziele begehen, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevolkerung
oder Teilen der Bevdlkerung zu verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss

zu nehmen.
Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall bis zu der vereinbarten Versicherungssumme.
Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Vereinbarung Klausel , Terrorakte*
Schleswiger Basis Nicht vereinbart

Schleswiger Top Nicht vereinbart
Schleswiger Top Plus Vereinbart

Ausschluss Nicht versichert sind

. Schaden durch Erdbeben. Dies gilt auch dann, wenn andere Ursachen zum Versicherungsfall beitragen.

= Schaden an Verbrennungsmotoren durch die im Verbrennungsraum der Maschine auftretenden Explosionen.

" Schéaden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern entstehen, und zwar durch den in ihnen auftretenden Gasdruck. Ver-

sicherungsschutz besteht aber, wenn diese Schaden Folge eines versicherten Schadenereignisses nach AVB-A, § 2 sind.

A7.12 Unklare Zustandigkeit bei Versichererwechsel

A7.12.1 Zeitpunkt der Schadenmeldung

Ist zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar, ob der Versicherungsfall in die Laufzeit dieser Versicherung oder in die Zustandigkeit der
unmittelbar vorausgegangenen Vorversicherung féllt, lehnt der Versicherer die Schadenbearbeitung nicht allein wegen des fehlenden
Nachweises seiner Zustandigkeit ab.

Voraussetzung Voraussetzung dafir ist, dass

. zwischen der Vorversicherung und dem aktuellen Vertrag beim Versicherer ein liickenloser Versicherungsschutz besteht und

= die Schadenmeldung innerhalb des Vertragslaufs gemaR AVB-B Abschnitt B2 beim Versicherer eingeht.

A7.12.2 Vorleistung und Abtretung

Kann zwischen dem Versicherer und dem Vorversicherer keine Einigung tiber die Zustandigkeit erzielt werden, Gbernimmt der Versiche-

rer im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes die Vorleistung.

Voraussetzung Voraussetzung hierfr ist, dass

. die Leistung auch im Falle einer unverandert fortgefiihrten Vorversicherung zu erbringen ware und

. der Versicherungsnehmer den Versicherer bei der Sachverhaltsklarung unterstiitzt und seine Anspriiche gegen den Vorversicherer
an den Versicherer abtritt.

A7.123 Riickverlangungsanspruch durch den Versicherer

Ergibt sich im Rahmen der Geltendmachung der abgetretenen Anspriiche, dass der Versicherungsfall nicht in die Zustandigkeit des
Versicherers fallt und der Vorversicherer nicht oder nur eingeschrankt leistungspflichtig war, ist der Versicherer berechtigt, vom Versi-
cherungsnehmer die insoweit zu viel erbrachten Leistungen zurlickzufordern, soweit dieser dadurch nicht entreichert ist.

A7.124 Unklare Zustandigkeit nach Sachverhaltspriifung

Bleibt auch nach Abschluss der Sachverhaltspriifung unklar, welcher Versicherer zustandig ist, erbringt der Versicherer die geschuldete
Leistung einschlieflich einer etwaigen Mehrleistung gegentiber der Vorversicherung.

Voraussetzung Voraussetzung ist, dass beim Abschluss dieses Vertrags keine Anzeichen flir einen bereits eingetretenen Versi-
cherungsfall vorlagen. Die Regelungen gemaR AVB-B Abschnitt B3 bleiben unberihrt.
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A7.125 Vereinbarung
Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Unklare Zustandigkeit bei Versichererwechsel*

Schleswiger Basis Nicht vereinbart

Schleswiger Top Vereinbart

Schleswiger Top Plus Vereinbart

A7.13 Unterversicherungsverzicht fiir Kleinschaden

Abweichend von § 1 Abs. 5 AVB-A sowie von § 13 Nr. 9 AVB-A nimmt der Versicherer bei Versicherungsfdllen, deren Schaden-
summe einen in den jeweiligen Produktlinien der Schleswiger Wohngebaudeversicherung geregelten Betrag nicht tiberschreitet,
keinen Abzug wegen Unterversicherung vor.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Unterversicherungsverzicht fir Kleinschdden*
Nicht vereinbart

Vereinbart fur Kleinschaden bis zu 5.000 EUR

Vereinbart fur Kleinschaden bis zu 10.000 EUR

Schleswiger Basis

Schleswiger Top

Schleswiger Top Plus
A7.14 Versehens-Klausel

Der Versicherer gewahrt auch dann Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer

eine nach dem Vertrag obliegende Anzeige unterlasst,

eine Anzeige versehentlich unrichtig oder unvollstandig erstattet, oder

eine sonstige vertragliche Obliegenheit fahrldssig verletzt,

sofern der Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versaumnis ausschlieRlich auf ein Versehen zurtickzufiihren ist und die ver-
saumte Handlung unverziglich nach deren Erkennen nachgeholt wird.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Versehens-Klausel*

Schleswiger Basis Nicht vereinbart
Schleswiger Top Nicht vereinbart

Vereinbart

Schleswiger Top Plus

>
N
=
(0]

Verzicht auf die Kiindigungsfrist zum Ablauf

Abweichend von den AVB-B, Abschnitt B 2.1.4, entfallt bei mehrjahrigen Versicherungsvertragen die Kiindigungsfrist von drei Mo-
naten zum Ende des Versicherungsjahres.

Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Verzicht auf die Kiindigungsfrist zum Ablauf*
Schleswiger Basis Nicht vereinbart

Schleswiger Top Nicht vereinbart

Vereinbart

Schleswiger Top Plus

A7.16 Verzicht auf Anzeige Gefahrerhohung bei voriibergehendem Unbewohntsein

Abweichend von § 17 lit. b) AVB-A liegt keine Gefahrerhohung vor, wenn das ansonsten standig bewohnte versicherte Gebaude
voriibergehend unbewohnt und unbeaufsichtigt bleibt.

Bleibt das Gebdude langer unbewohnt und unbeaufsichtigt, als in den jeweiligen Produktlinien der Schleswiger Wohngebaudever-
sicherung vorgesehen, besteht eine Anzeigepflicht gegenliber dem Versicherer.

Unterlasst der Versicherungsnehmer die erforderliche Anzeige, gilt unter den Voraussetzungen nach den AVB-B, Abschnitt B 3.3.2
und Abschnitt B 3.3.3, Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die Zahlung im Versicherungsfall ganz oder teil-
weise abzulehnen.
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Vereinbarung Die Klausel gilt in folgenden Produktlinien vereinbart:

Produktlinie Vereinbarung Klausel ,,Verzicht auf Anzeige Gefahrerh6hung bei voriiberge-
hendem Unbewohntsein“

Schleswiger Basis Nicht vereinbart

Schleswiger Top Vereinbart, Anzeigepflicht ab 90 Tage Unbewohntsein
Schleswiger Top Plus Vereinbart, Anzeigepflicht ab 120 Tage Unbewohntsein

ENDE der Versicherungsbedingungen Schleswiger Wohngeb&udeversicherung (VGV_2025_10_SVV_Wohngebaude)
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Sofern vereinbart

Gefahrenbaustein Elementarschaden (EL_2025_04_SVV_VGV)
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Gefahrenbaustein Elementarschaden (

A 1 Was ist unter dem Gefahrenbaustein Elementarschaden zu verstehen? Welche Vertragsgrundlagen
gelten? Welche Voraussetzungen miissen erfiillt sein?

Al.1l. Vertragsgrundlage
Es gelten die

= Allgemeine Wohngeb&ude-Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-
A_01_2024_SVV_Wohngebaude), im Folgenden AVB-A,

= Allgemeine Versicherungsbedingungen fir die Sachversicherung (AVB-B_07_2024_SVV_Sach), im Folgenden AVB-B,

= Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger
Kostenpakete (APR_09_2024_SVV_VGV), im Folgenden APR,

= Versicherungsbedingungen der vereinbarten Produktlinie,
soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
Al.2 Elementarschaden

Der Gefahrenbaustein Elementarschaden bietet Schutz gegen Schaden an versicherten Sachen, die durch bestimmte Elementar-
bzw. Naturereignisse verursacht werden.

Al3 Voraussetzung
Voraussetzung flr den Abschluss des Gefahrenbaustein ist, dass

= eine Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (Hauptversicherung) auf Grundlage der AVB-A beantragt ist und die
Produktlinie Schleswiger Basis, Schleswiger Top oder Schleswiger Top Plus zugrundegelegt ist;

= zum Zeitpunkt der Beantragung des Gefahrenbausteins kein Schadenfall eingetreten;
. der Versicherungswert als Gleitender Neuwert nach den AVB-A, § 10 Abs. 1a, vereinbart worden ist;

Der Gefahrenbaustein Elementarschaden ist fiir Risiken in den Hochwassergefdahrdungsklassen 1-3 standardmaRig in den einzelnen
Produktlinien der Wohngebaudeversicherung hinterlegt und kann auf Wunsch abgewahlt werden (Opting-Out Verfahren).

Fir Risiken, die in der Hochwassergefahrdungsklasse 4 gelegen sind, kann kein Versicherungsschutz fiir Elementarschaden angebo-
ten werden (siehe APR, Abschnitt A 1.5.3).

A 2 Welche Schaden sind versichert?

Der Versicherer leistet Entschadigung fir versicherte Sachen, die durch folgende Gefahren zerstort oder beschéddigt werden oder
abhandenkommen.

. Uberschwemmung
. Ruckstau

n Erdbeben

= Erdsenkung

. Erdrutsch

. Schneedruck

. Lawinen

. Vulkanausbruch

A21 Uberschwemmung

Uberschwemmung ist die Uberflutung von Grund und Boden des Versicherungsgrundstiicks. Dies gilt nur, wenn
a)  eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flieRenden) Gewassern;
b)  Witterungsniederschlage oder

c) ein Austritt von Grundwasser an die Erdoberflache infolge von a) oder b)

die Uberflutung verursacht haben.
A2.2 Riickstau

Rickstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flieRenden) Gewdssern oder durch Witte-
rungsniederschlage bestimmungswidrig aus den gebdudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das
Gebaude eindringt.
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Dies gilt nur, wenn

= eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flieRenden) Gewassern oder

= Witterungsniederschlage

den Ruckstau verursacht haben.

A2.13 Erdbeben

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgange im Erdinneren ausgelost wird.
Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist:

= Die naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens hat in der Umgebung des im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungsorts Schaden an Gebauden im einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfahigen anderen Sachen angerichtet.

= Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein.
A214 Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens liber naturbedingten Hohlrdumen.

A21.5 Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstiirzen von Erd- oder Gesteinsmassen.

A2.1.6 Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. Als Schneedruck gilt auch das Abrutschen von Schnee- oder
Eismassen von Dachern.

A21.7 Lawinen

Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berghdangen niedergehen, einschliellich der bei ihrem Abgang verursachten Druck-
welle.

A21.8 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine pl6tzliche Druckentladung beim AufreifRen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergiissen, Asche-Eruptionen
oder dem Austritt von sonstigen Materialien und von Gasen.

A 3 Welche Sachen und welche Schiden sind nicht versichert? Welche Obliegenheiten sind zu beachten
und welche Folgen ergeben sich aus einer Obliegenheitsverletzung?

A3.1 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind Schaden an

. Gebauden oder Gebaudeteile, die nicht bezugsfertig sind. Dies gilt auch fir die in diesen Gebauden oder Gebaudeteilen be-
findlichen Sachen;

. lose mit dem Gebdude und/oder mit Grund und Boden verbundene/geschraubte oder mit Heringen, Erdnigel, Haken, Spann-
seile, Abspannleinen oder vergleichbaren (einfachen) Befestigungen;

- Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien;
= E-Ladestationen (Wallbox);

= alle in das Gebaude nachtraglich eingefligten Sachen, die ein Mieter oder ein Wohnungseigentiimer auf seine Kosten be-
schafft oder ilbernommen hat und fiir die er die Gefahr tragt.
A3.2 Nicht versicherte Schaden

Nicht versichert sind ohne Berticksichtigung mitwirkender Ursachen Schaden durch

= Sturmflut. Eine Sturmflut ist ein ungewdhnlich hohes Ansteigen des Wassers an Meereskiisten und Tidenfliissen, das durch
das Zusammenwirken von Flut und einem landeinwarts gerichteten Sturm verursacht wird.

= Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemaR geschlossene Fenster, AufRentiiren oder an-
dere Offnungen. Dies gilt nicht, wenn diese Offnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebdudeschaden
darstellen;

. Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungsniederschlagen oder Ausuferung von oberirdischen Gewassern an die Erd-

oberflache gedrungen;

= Brand; Blitzschlag; Uberspannung durch Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs;
Fahrzeuganprall; Sengschaden; Rauch- und RuBschaden. Dies gilt nicht, soweit diese Gefahren durch ein versichertes Erdbe-
ben ausgelost wurden;

. Trockenheit oder Austrocknung.

\
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BV 3.3 Besondere Obliegenheiten und Rechtsfolgen
Der Versicherungsnehmer hat

= zur Vermeidung von Uberschwemmungs- bzw. Riickstauschdden bei iiberflutungsgefahrdeten Rdumen Riickstausicherungen
anzubringen und funktionsbereit zu halten sowie Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstick freizuhalten, sofern der
Versicherungsnehmer hierfir die Gefahr tragt;

= Uber Wertpapiere und sonstige Urkunden, (iber Sammlungen und Uber sonstige Sachen, fiir die dies besonders vereinbart ist,
Verzeichnisse zu flihren und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den
versicherten Sachen zerstort oder beschadigt oder abhandenkommen kénnen;

= fir die Gefahren Uberschwemmung und Riickstau: in Raumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens
12 cm Uber dem FuBboden zu lagern.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt unter den Voraussetzungen nach den AVB-B, Abschnitt B 3.3.2 und Ab-
schnitt B 3.3.3, Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die Zahlung im Versicherungsfall ganz oder teilweise abzu-
lehnen.

A 4 Welche Wartezeiten und Selbstbeteiligungen gelten fiir den Gefahrenbaustein Elementarschaden?

A4l Wartezeit
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von einem Monat ab Versicherungsbeginn (Wartezeit).

Die Wartezeit entfallt, wenn nachweislich bei einem anderen Versicherer ein gleichartiger Versicherungsschutz bestand und der
beantragte Versicherungsschutz sich ohne Unterbrechung unmittelbar anschlieft.

A4.2 Selbstbeteiligung

Es gilt eine generelle Selbstbeteiligung in Hohe von 0,5 % der vereinbarten Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls.

Fur Wohngebaude in der Hochwassergefahrdungsklasse 3 (siehe APR, Abschnitt A 2.1.2) gilt eine generelle Selbstbeteiligung in Hohe
von 1,50 % der vereinbarten Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Die Selbstbeteiligung wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet.
Die Ermittlung der Selbstbeteiligung erfolgt in Anlehnung an die Beispielermittlung nach den APR, Abschnitt A.2.1.1.1.

A 5 Welche Kiindigungsfristen gelten fiir den Gefahrenbaustein Elementarschaden?

A5.1 Kiindigung

Versicherungsnehmer und Versicherer kdnnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Gefahrenbaustein in Textform
ordentlich kiindigen.

Kindigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

Kindigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

A5.2 Beendigung oder Widerruf des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung oder Widerruf der Hauptversicherung erlischt auch der Gefahrenbaustein Reisegepackversicherung, ohne dass es
einer weiteren Kiindigung bedarf.

ENDE der Versicherungsbedingungen Gefahrenbaustein Schleswiger Elementarschaden (EL_2025_04_SVV_VGV)
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Gefahrenbaustein Mietausfallversicherung Schleswiger MAV Top Plus
(MAV_2025_04_SVV_VGV)

)
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Gefahrenbaustein Mietausfallversicherung (

A 1 Was ist unter dem Gefahrenbaustein Mietausfallversicherung Schleswiger MAV Top Plus zu verste-
hen? Welche Vertragsgrundlagen gelten? Welche Voraussetzungen miissen erfiillt sein?

Al.l. Vertragsgrundlage
Es gelten die

= Allgemeine Wohngeb&ude-Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-
A_01_2024_SVV_Wohngebaude), im Folgenden AVB-A,

= Allgemeine Versicherungsbedingungen fir die Sachversicherung (AVB-B_07_2024_SVV_Sach), im Folgenden AVB-B,

= Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger
Kostenpakete (APR_09_2024_SVV_VGV), im Folgenden APR,

= Versicherungsbedingungen der vereinbarten Produktlinie,
soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
Al.2 Mietausfallversicherung

Der Gefahrenbaustein Mietausfallversicherung bietet Schutz gegen Mietausfall, einschliefRlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn
in Folge eines Versicherungsfalls die Mietzahlung durch den Mieter zurecht eingestellt worden ist.

A1l3 Voraussetzung
Voraussetzung flr den Abschluss des Gefahrenbaustein ist, dass

= eine Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (Hauptversicherung) auf Grundlage der AVB-A beantragt ist und die
Produktlinie Schleswiger Top Plus zugrundegelegt ist;

= zum Zeitpunkt der Beantragung des Gefahrenbausteins kein Schadenfall eingetreten;

. der Versicherungswert der Wohngebaudeversicherung als Gleitender Neuwert nach den AVB-A, § 10 Abs. 1a, vereinbart wor-
den ist;

. das Wohngebdude in Teilen vermietet wird und der vermietete Wohnflachenanteil nicht mehr als 75 % der gesamten Wohn-
flache betragt. Gemeinschaftlich genutzte Raume werden dem Versicherungsnehmer zugerechnet;

- oder eine Einliegerwohnung vorhanden ist.

A2 Welche Schiden sind versichert?

A21 Versicherungsfall

Versichert sind die Ereignisse nach den AVB-A, § 1 und den versicherten Ereignissen der Gefahrenbausteinen Schleswiger Starkre-
gen oder Schleswiger Elementarschaden.

Voraussetzung fir die Ereignisse der Gefahrenbausteine Schleswiger Starkregen oder Schleswiger Elementarschaden ist, dass sie
zum Zeitpunkt des Eintrittes des Versicherungsfalles Gegenstand des Versicherungsvertrages und die vereinbarten Wartezeiten
abgelaufen sein.

In Erweiterung zu den AVB-A, § 1 gelten folgende Ereignisse als versichert:

Legionellen-Verseuchung Der Versicherer ersetzt den Mietausfall, wenn Mieter infolge einer Legionellenpriifung nach
der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teil-
weise eingestellt haben oder das Mietverhéltnis kiindigen. Das schlieBt die fortlaufenden
Betriebskosten im Sinne des Mietrechts ein.

Schaden durch Einmietbetriger Der Versicherer ersetzt den Mietausfall fiir unterlassene Mietzahlungen durch Einmietbe-
triger.
A2.2 Versicherte Schaden und Kosten

In Ergdnzung der AVB-A, § 9 ersetzt der Versicherer

(1)  den Mietausfall, wenn Mieter von Wohnraumen wegen eines Versicherungsfalls zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder
teilweise eingestellt haben oder das Mietverhaltnis kiindigen.

Das schlieRt die fortlaufenden Betriebskosten im Sinne des Mietrechts ein.

(2)  den ortsiiblichen Mietwert von Wohnrdaumen, die der Versicherungsnehmer selbst bewohnt. Das schliefSt die fortlaufenden
Betriebskosten im Sinne des Mietrechts ein.
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Voraussetzung fur den Ersatz des Mietwerts ist, dass dem Versicherungsnehmer wegen eines Versicherungsfalls nicht zuge-
mutet werden kann, groRRe Teile des Wohngebaudes zu nutzen

(3)  auch einen durch 6ffentlich-rechtliche Wiederherstellungsbeschrankungen verursachten zusatzlichen Mietausfall bzw. Miet-
wert.

(4)  Kosten fur die Einlagerung im Zuge einer durch einen Versicherungsfall notwendig gewordenen Renovierung, fiir die Dauer
von maximal 3 Monaten. Der Versicherer ersetzt bis zu 2.500 EUR je Einlagerung.

(5)  Fur die Behebung von Sachschdden an den vermieteten Rdumen durch Einmietbetrlger leistet der Versicherer je Versiche-
rungsfall bis zu 5.000 EUR.

(6)  Kosten fiir die Aufraumung von durch den Mieter hinterlassenen Gegenstanden in Folge eines Auszugs. Der Versicherer
ersetzt je Versicherungsfall bis zu 500 EUR.

Ferner gilt:

(7)  Kundigt der Mieter das Mietverhaltnis wegen des Versicherungsfalls und kann der Versicherungsnehmer die Wohnung nach
Fertigstellung nicht wieder vermieten, ersetzt der Versicherer auch diesen Mietausfall.

Dies setzt voraus, dass der Versicherungsnehmer die Raume zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht vermieten konnte,
obwohl er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt angewandt hat.

Das gilt bis zur Neuvermietung, hochstens aber bis zum Ablauf des Zeitraums nach A 3.4
(8)  Kann ein Mietverhaltnis wegen des Versicherungsfalls nicht angetreten werden, ersetzt der Versicherer den Mietausfall. Das
gilt ab dem Zeitpunkt des vertraglich vereinbarten Mietbeginns bis zum Ablauf des Zeitraums nach A 3.4.

A 3 Welche Sachen und Schiden sind nicht versichert? Welche Obliegenheiten sind zu beachten und wel-
che Folgen ergeben sich aus einer Obliegenheitsverletzung?

A3.1 Nicht versicherte Schaden und Kosten

Nicht versichert sind Schaden und Kosten, die entstehen, wenn

= das Mietverhaltnis wirksam gekindigt wurde;

= der Mieter nach Beendigung des Mietverhaltnisses die Wohnung weiter in Anspruch nimmt;

. die Mietkaution nach einer wirksamen Kiindigung nicht fiir die Behebung fur die durch den Mieter zu vertretenden Sach-
schaden ausreicht.

. Versicherungsfalle eintreten, deren Absicherung Gegenstand der Gefahrenbausteine Schleswiger Sofort-Schutz, Schleswiger
Unbenannte Gefahren, Schleswiger Elektronikversicherung und der Schleswiger Glasversicherung sind und zwar unabhangig
davon, ob diese Gefahrenbausteine Gegenstand der Hauptversicherung sind.

A 4 Welche Hochstentschadigungsgrenzen, welche Haft- und Wartezeiten sowie Selbstbeteiligungen gel-
ten fiir den Gefahrenbaustein Mietausfallversicherung Schleswiger MAV Top Plus?

A4l Entschadigung

Der Versicherer leistet je Versicherungsfall bis zu 30.000 EUR.

A4.2 Selbstbeteiligung

Es ist keine Selbstbeteiligung vereinbart.

A43 Wartezeit

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von einem Monat ab Versicherungsbeginn (Wartezeit).

Die Wartezeit entfallt, wenn nachweislich bei einem anderen Versicherer ein gleichartiger Versicherungsschutz bestand und der
beantragte Versicherungsschutz sich ohne Unterbrechung unmittelbar anschlieft.

A44 Haftzeit
Abweichend der AVB-A, § 9 Abs. 2 gilt eine Haftzeit von 36 Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles.

A 5 Welche Kiindigungsfristen gelten fiir den Gefahrenbaustein Mietausfallversicherung Schleswiger
MAYV Top Plus?

A5.1 Kiindigung

Versicherungsnehmer und Versicherer kénnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Gefahrenbaustein in Textform
ordentlich kiindigen.

Kiindigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

Kindigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.
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A5.2 Beendigung oder Widerruf des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung oder Widerruf der Hauptversicherung erlischt auch der Gefahrenbaustein Reisegepackversicherung, ohne dass es
einer weiteren Kindigung bedarf.

ENDE der Versicherungsbedingungen Gefahrenbaustein Mietausfallversicherung (MAV_2025_04_SVV_VGV)
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Gefahrenbaustein Starkregen (ST_2025_04_SVV_VGV)

A 1 Was ist unter dem Gefahrenbaustein Starkregen zu verstehen? Welche Vertragsgrundlagen gelten?
Welche Voraussetzungen miissen erfiillt sein?

Al.l. Vertragsgrundlage
Es gelten die

= Allgemeine Wohngeb&ude-Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-
A 09 2024_SVV_Wohngebaude), im Folgenden AVB-A,

= Allgemeine Versicherungsbedingungen fur die Sachversicherung (AVB-B_07_2024 _SVV_Sach), im Folgenden AVB-B,

= Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger
Kostenpakete (APR_09_2024_SVV_VGV), im Folgenden APR,

= Allgemeine Wohngebdude- Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-
A_01_2024_SVV_Wohngebdude), im Folgenden AVB-A,

soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
Al.2 Starkregen

Der Gefahrenbaustein Starkregen bietet Schutz gegen Schiden an versicherten Sachen, die durch Uberschwemmung oder Riickstau

infolge von Starkregen verursacht werden.
A1l3 Voraussetzung
Voraussetzung fiir den Abschluss des Gefahrenbausteins ist, dass

= eine Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (Hauptversicherung) auf Grundlage der AVB-A beantragt ist und die

Produktlinie Schleswiger Top oder Schleswiger Top Plus zugrundegelegt ist;
= zum Zeitpunkt der Beantragung des Gefahrenbausteins kein Schadenfall eingetreten ist;

= der Versicherungswert als Gleitender Neuwert nach den AVB-A, § 10 Abs. 1a vereinbart worden ist.

A2 Welche Schiaden sind versichert?

A21 Versicherte Schiaden

In Erweiterung zu den AVB-A §1 leistet der Versicherer Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch Uberschwemmung oder

Rickstau infolge von Starkregen zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

A2.2 Definition Starkregen

Starkregen ist ein Niederschlag in erheblichen Mengen.

Als erheblich gelten Regenmengen ab 25 mm pro m? in einer Stunde oder ab 35 mm pro m? in sechs Stunden.

A23 Uberschwemmung durch Starkregen

Uberschwemmung ist die Uberflutung des im Versicherungsschein genannten Versicherungsortes durch Starkregen.
A24 Riickstau durch Starkregen

Rickstau liegt vor, wenn Wasser durch Starkregen bestimmungswidrig aus den gebdudeeigenen Ableitungsrohren oder damit ver-

bundenen Einrichtungen in das versicherte Gebdude eindringt.

A 3 Welche Sachen und Schiden sind nicht versichert? Welche Obliegenheiten sind zu beachten und wel-

che Folgen ergeben sich aus einer Obliegenheitsverletzung?

A3.1 Nicht versicherte Schiden

= Sturmflut. Eine Sturmflut ist ein ungewohnlich hohes Ansteigen des Wassers an Meereskiisten und Tidenflissen, das durch das

Zusammenwirken von Flut und einem landeinwarts gerichteten Sturm verursacht wird.

= Uberschwemmung durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flieRenden) Gewassern, ohne Beriicksichtigung mit-

wirkender Ursachen;

= Grundwasser, soweit nicht infolge von Starkregen an die Erdoberflache gedrungen;

=  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemaR geschlossene Fenster, AuBentiiren oder andere

Offnungen, es sei denn, dass diese Offnungen durch Starkregen entstanden sind und einen Gebidudeschaden darstellen;

= Elementargefahren (Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).

79



SWV_VGV)

ST_2025_04

Gefahrenbaustein Starkregen (

N\

Schleswige;/v5

nordisch. nah.

A3.2 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind Schaden an

= Gebduden oder Gebdudeteilen, die nicht bezugsfertig sind. Dies gilt auch flr die in diesen Gebduden oder Gebaudeteilen be-
findlichen Sachen;

= |ose mit dem Gebdude und/oder mit Grund und Boden verbundene/geschraubte oder mit Heringen, Erdnigel, Haken, Spann-
seile, Abspannleinen oder vergleichbaren (einfachen) Befestigungen Sachen;

= Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien;
= E-Ladestationen (Wallbox);

= alle in das Gebadude nachtraglich eingefligten Sachen, die ein Mieter oder ein Wohnungseigentiimer auf seine Kosten beschafft
oder ibernommen hat und fir die er die Gefahr tragt.

A33 Besondere Obliegenheiten und Rechtsfolgen

= Der Versicherungsnehmer hat zur Vermeidung von Uberschwemmungs- bzw. Riickstauschdden durch Starkregen bei tiberflu-
tungsgefahrdeten Rdumen Rickstausicherungen anzubringen und funktionsbereit zu halten, sowie Abflussleitungen auf dem
Versicherungsgrundstiick freizuhalten, sofern der Versicherungsnehmer hierfir die Gefahr tragt;

Der Versicherungsnehmer hat die Riickstausicherungen stets in den vom Hersteller empfohlenen Intervallen nach den aner-
kannten Regeln der Technik und nach den Herstellervorgaben zu warten (einschlieRlich Reinigung) bzw. ein geeignetes (qualifi-
ziertes) Fachunternehmen mit der Wartung zu beauftragen. Der Versicherungsnehmer tragt Sorge dafir, dass durchgefiihrte
Wartungen dokumentiert werden und die Dokumentation dem Versicherer nach Aufforderung vorgelegt werden.

= Uber Wertpapiere und sonstige Urkunden, iiber Sammlungen und lber sonstige Sachen, fiir die dies besonders vereinbart ist,
Verzeichnisse zu fiihren und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den
versicherten Sachen zerstort oder beschadigt oder abhandenkommen kénnen.

= Versicherte Sachen in Raumen unter Erdgleiche miissen mindestens 12 cm Gber dem FuRboden gelagert werden.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, gilt nach den AVB-B, Abschnitt B 3.3.1 und Abschnitt B 3.3.3, Folgendes:
Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die Zahlung im Versicherungsfall ganz oder teilweise abzulehnen.

A 4 Welche Hochstentschiadigungsgrenzen, welche Wartezeiten und Selbstbeteiligungen gelten fiir den
Gefahrenbaustein Starkregen?

A4l Entschadigung
Der Versicherer leistet je Versicherungsfall bis zu der vereinbarten Versicherungssumme.
A4.2 Selbstbeteiligung

Es gilt eine generelle Selbstbeteiligung in Hohe von 0,5 % der vereinbarten Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls.

Fur Wohngebaude in der Starkregengefahrdungsklasse 3 (siehe APR, Abschnitt A 2.1.2) gilt eine generelle Selbstbeteiligung in
Hoéhe von 1,50 % der vereinbarten Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Die Selbstbeteiligung wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet.

Die Ermittlung der Selbstbeteiligung erfolgt in Anlehnung an die Beispielermittlung nach den APR_09_2024_SVV_VGV, Abschnitt
A21.11

A43 Wartezeit

Der Versicherungsschutz beginnt mit Wirksamwerden des Hauptversicherungsvertrages.

A 5 Welche Kiindigungsfristen gelten fiir den Gefahrenbaustein Starkregen?

A5.1 Kiindigung

Versicherungsnehmer und Versicherer konnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Gefahrenbaustein in Textform
ordentlich kiindigen.

Kindigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

Kindigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

A5.2 Beendigung oder Widerruf des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung oder Widerruf der Hauptversicherung erlischt auch der Gefahrenbaustein Reisegepackversicherung, ohne dass es
einer weiteren Kiindigung bedarf.

ENDE der Versicherungsbedingungen Gefahrenbaustein Starkregen (ST_2025_04_SVV_VGV)
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Gefahrenbaustein ,Sofort-Schutz“ (Sofort_Schutz_2025_04_SVV_VGV)

A 1 Was ist unter dem Gefahrenbaustein ,Sofort-Schutz“ zu verstehen? Was ist der versicherte Umfang?
Wofiir leistet der ,Sofort-Schutz”“ nicht?

All. Vertragsgrundlage
Grundlage fur den Gefahrenbaustein , Sofort-Schutz” ist Abschnitt 5 des Versicherungsvertragsgesetzes § 49-52 (Vorlaufige Deckung).
Es gelten ferner die

= Allgemeine Wohngebaudeversicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-
A_01_2024_SVV_Wohngebaude), im Folgenden AVB-A,

= Allgemeine Versicherungsbedingungen fir die Sachversicherung (AVB-B_07_2024_SVV_Sach), im Folgenden AVB-B,

= Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kos-
tenpakete (APR_09_2024_SVV_VGV), im Folgenden APR,

= Versicherungsbedingungen der vereinbarten Produktlinie,
soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
Al.2 Versicherungsgegenstand

Der Gefahrenbaustein ,,Sofort-Schutz” erganzt eine anderweitig bestehende Verbundene Wohngebaudeversicherung (Vorversiche-
rung) fiir dasselbe Risiko im nachstehend beschriebenen Umfang.

Der Versicherungsschutz der Vorversicherung geht dem im Gefahrenbaustein ,Sofort-Schutz” geregeltem Versicherungsschutz vor.
Al3 Voraussetzung
Voraussetzung fir den Abschluss des Gefahrenbaustein ,,Sofort-Schutz” ist, dass

= eine Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (Hauptversicherung) auf Grundlage der AVB-A beantragt ist und die
Produktlinie Schleswiger Top oder Schleswiger Top Plus zugrundegelegt ist;

= zum Zeitpunkt der Beantragung des Gefahrenbausteins ,Sofort-Schutz” noch eine anderweitig giiltige, jedoch bereits durch den
Versicherungsnehmer gekiindigte Vorversicherung bei einem anderen Versicherer (Vorversicherer) besteht, die als verbundene
Wohngebdudeversicherung mit den versicherten Gefahren nach AVB-A, § 1 gefiihrt wird;

= die Klindigungsbestatigung auf Verlangen durch den Versicherungsnehmer nachgewiesen wird;

= der Vorversicherer zum Betrieb von Wohngebaudeversicherungen innerhalb Deutschlands zugelassen ist;

= die Vorversicherung innerhalb von 12 Monaten nach Beantragung des Gefahrenbausteins ,Sofort-Schutz” endet;
= zum Zeitpunkt der Beantragung des Gefahrenbausteins ,Sofort-Schutz” kein Schadenfall eingetreten ist;

= zum Zeitpunkt der Beantragung des Gefahrenbausteins kein Schadenfall eingetreten ist;

= der Versicherungswert als gleitender Neuwert nach den AVB-A § 10 Abs. 1a vereinbart worden ist.

Al4 Umfang

Der ,Sofort-Schutz” leistet fiir Versicherungsfille, die in der Vorversicherung nicht oder nicht in vollem Umfang versichert sind, bis
zur Hohe des im vorliegenden Versicherungsvertrages vereinbarten Versicherungsschutzes.

Vertraglich vereinbarte und sonstige Leistungen aus der Vorversicherung werden abgezogen.

Soweit im vorliegenden Vertrag eine Selbstbeteiligung vereinbart wurde, wird die Entschadigungsleistung aus dem Gefahrenbau-
stein ,,Sofort-Schutz” um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekiirzt.

MaRgeblich fiir die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der Vorversicherung ist der Umfang des Versicherungsschutzes der Vor-
versicherung, der zum Zeitpunkt der Antragsstellung des ,Sofort-Schutz” bestanden hat. Nachtréglich vorgenommene Anderungen
an der Vorversicherung bewirken keine Erweiterung des , Sofort-Schutz”.

Al5 Ausschluss

Leistungen aus dem ,,Sofort-Schutz” werden nicht erbracht, wenn zum Zeitpunkt der Antragsstellung des Gefahrenbausteins ,Sofort-
Schutz” keine anderweitige Verbundene Wohngebaudeversicherung bestanden hat.

Der Gefahrenbaustein ,Sofort-Schutz” tritt ferner nicht fiir Leistungen ein, die durch die Vorversicherung nicht erbracht wurden,

weil

= der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der Pramie in Verzug war oder der Vorversicherer sich wegen vorsatzlicher Verlet-
zung einer Obliegenheit oder arglistigen Verhaltens auf seine Leistungsfreiheit beruft;

= zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Vorversicherer ein Vergleich stattgefunden hat;

81



)

t_Schutz_2025_04_SVV_VGV

Gefahrenbaustein ,Sofort-Schutz* (Sofor

82

Schleswigeﬂ

nordisch. nah.

= aufgrund fehlender Nachweise lber die Schadenhéhe lediglich eine pauschale Entschadigung durch den Vorversicherer erbracht
wurde.

Der Versicherer zahlt aus dem ,Sofort-Schutz” nur den Betrag, den er ohne die zuvor genannten Einschrankungen oder Ablehnungs-
grinde gezahlt hatte.

= Der ,Sofort-Schutz” leistet nicht fiir die versicherten Gefahren nach AVB-A, § 1, wenn diese nicht als verbundenen Gefahrende-
ckung auch Gegenstand des Vorversicherungsvertrages sind.

= Der ,Sofort-Schutz” gilt nicht fir die durch den Versicherer angebotenen Gefahrenbausteine und/oder Kostenpakete.

Al154 Versicherungssummendifferenz

Der Gefahrenbaustein leistet nicht fiir bestehende Versicherungssummendifferenzen zwischen dem Hauptvertrag und der Vorversi-
cherung.

A2 Was gelten fiir Selbstbeteiligungen in Ihrem Versicherungsvertrag?

Fir den Gefahrenbaustein , Sofort-Schutz“ ist keine Selbstbeteiligung vorgesehen.

A 3 Was gilt bei Veraufderung der versicherten Sache?

A3.1 Rechtverhidltnis nach Eigentumsiibergang

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer wahrend der Dauer des Gefahrenbausteines Schleswiger ,,Sofort-Schutz” ver-
dulRert, endet der ,Sofort-Schutz”“ zum Zeitpunkt des Eigentumsiibergangs.

Eine separate Kiindigung in Textform ist nicht erforderlich.
A3.2 Anzeigepflichten
Es gelten die Regelungen nach den AVB-A § 18 Abs. 3.

A 4 Welche Regelungen bestehen fiir den Gefahrenbaustein ,Sofort-Schutz“ hinsichtlich Beginnes, Dauer,
Versicherungspramie und Kiindigung?

A4d.l Beginn und Dauer

Der Gefahrenbaustein ,Sofort-Schutz” beginnt zum ersten des Folgemonats nach Beantragung des Gefahrenbausteins ,Sofort-
Schutz”.

Der Versicherungsschutz fir den ,,Sofort-Schutz” gilt Iangstens fiir 12 Monate ab Beginn und endet automatisch mit Beginn der
Hauptversicherung.

A4.2 Pramie

Fir die Dauer des Gefahrenbausteins ,Sofort-Schutz” erhebt der Versicherer, unabhangig von der Dauer, eine Einmalpramie zzgl.
der zum Zeitpunkt der Beantragung guiltigen Versicherungssteuer gemaf APR Abschnitt B 1.6.

A43 Kiindigung

Der Gefahrenbaustein ,Sofort-Schutz“ endet automatisch mit Beginn des Hauptvertrages, spatestens jedoch nach 12 Monaten. Eine
Kuindigung in Textform ist nicht erforderlich.

A4.4 Widerruf des Hauptvertrages
Mit Beendigung oder Widerruf der Hauptversicherung erlischt auch der Gefahrenbaustein ,,Sofort-Schutz”, ohne dass es einer weite-
ren Kiindigung bedarf.

A 5 Was sind die Besonderen Obliegenheiten im Versicherungsfall und welche Rechtsfolgen ergeben sich
bei einer Obliegenheitsverletzung?

In Erweiterung zu den Obliegenheiten nach den AVB-B Abschnitt B 3.3.2 gelten folgende zusatzliche Obliegenheiten:

= Der Versicherungsnehmer hat den Versicherungsfall unverziiglich dem Vorversicherer anzuzeigen und dort seine Anspriiche
geltend zu machen.

= Sobald der Versicherungsnehmer von dem Vorversicherer informiert wird, dass ein gemeldeter Versicherungsfall nicht oder
nicht in vollem Umfang unter die Leistungspflicht fallt, hat der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall unverziiglich dem
Versicherer anzuzeigen.

= Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen tGber den zum Zeitpunkt der Antragstellung mafgeblichen Versicherungsumfang der
Vorversicherung, einschlieRlich der Kiindigungsbestatigung, zu beschaffen und aufzubewahren und auf Verlangen des Versiche-
rers einzureichen.

ENDE der Versicherungsbedingungen Gefahrenbaustein ,Sofort-Schutz” (Sofort_Schutz_2025_04_SVV_VGV)
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A 1 Was ist unter dem Gefahrenbaustein ,Unbenannte Gefahren“ zu verstehen? Welche Vertragsgrundla-
gen gelten? Welche Voraussetzungen miissen erfiillt sein?

All. Vertragsgrundlage
Es gelten die

= Allgemeine Wohngeb&ude-Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-
A_09_2024_SVV_Wohngebaude), im Folgenden AVB-A,

= Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Sachversicherung (AVB-B_07_2024_SVV_Sach), im Folgenden AVB-B,

= Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngeb&udeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger
Kostenpakete (APR_09_2024_SVV_VGV), im Folgenden APR,

= Versicherungsbedingungen der vereinbarten Produktlinie,
soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
Al.2 Unbenannte Gefahren

Schaden durch ,Unbenannte Gefahren” liegen vor, wenn versicherte Sachen durch eine unvorhergesehene Ursache zerstort oder
beschadigt werden oder abhandenkommen.

Als Zerstérung oder Beschadigung gilt eine nachteilige Veranderung der Sachsubstanz der versicherten Sache.

Unvorhergesehen sind Schaden, die der Versicherungsnehmer oder sein Reprasentant weder rechtzeitig vorhergesehen hat noch
hatte vorhersehen kdnnen.

Al3 Voraussetzung
Voraussetzung fir den Abschluss des Gefahrenbausteins ,,Unbenannte Gefahren“ ist, dass

= eine Schleswiger Verbundene Wohngebaudeversicherung (Hauptversicherung) auf Grundlage der AVB-A beantragt ist und die
Produktlinie Schleswiger Top Plus zugrundegelegt ist;

= zum Zeitpunkt der Beantragung des Gefahrenbausteins kein Schadenfall eingetreten;
= der Versicherungswert als gleitender Neuwert nach den AVB-A, § 10 Abs. 1a, vereinbart worden ist.

A 2 Welche Schiden, Gefahren, Sachen und Kosten sind nicht versichert? Welche Folgen ergeben sich aus
einer Obliegenheitsverletzung?

A21 Nicht versicherte Schiaden, Gefahren und Kosten
Nicht versichert sind ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen folgende Schdden, sofern nicht nachfolgend anders genannt:

. Gefahren und Schaden, die nach den AVB-A, AVB-B oder der Produktlinie Schleswiger Top Plus versicherbar bzw. dort explizit
ausgeschlossen sind;

= Schaden, die bei dem Versicherer gegen Pramienzuschlag versicherbar sind oder in den Schleswiger Gefahrenbausteinen ex-
plizit ausgeschlossen sind;

= Kostenentschadigungen, die lber die geregelten Entschadigungsgrenzen der AVB-A, der Schleswiger Produktlinie Top Plus,
den Schleswiger Kostenpakete und der Schleswiger Gefahrenbausteinen hinausgehen;

. vom Versicherungsnehmer oder dessen Reprasentanten vorsatzlich herbeigefiihrte Schaden;

. Schaden durch Mangel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder
dessen Reprasentanten bekannt sein mussten;

. Schaden durch Krieg oder kriegsdhnliche Ereignisse jeder Art sowie Schaden durch hoheitliche Eingriffe oder behordliche An-
ordnungen;

. Schaden durch Kernenergie oder radioaktive Strahlung, jedoch sind Schaden durch auf dem Versicherungsgrundstiick befind-
liche radioaktive Isotope mitversichert;

. Schaden durch natirliche oder mangelhafte Beschaffenheit, Konstruktions- und Planungsfehler, Verseuchung oder Vergif-
tung, jedoch sind mitversichert Schaden durch Verseuchung oder Vergiftung als Folge von Brand, Blitzschlag, Explosion oder
Anprall von Luftfahrzeugen, deren Teile oder Ladung;

= Schaden durch ReiBen, Setzen, Schrumpfen oder Dehnen der versicherten Gebdude, Gebdudebestandteile und Fundamente
einschlieflich Hof- und Gehsteigbhefestigungen aufgrund von baulichen oder statischen Mangeln sowie VerstoRen gegen bau-
liche Vorschriften;
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= Ausfall oder Fehlfunktion von EDV- oder elektronisch gesteuerten Anlagen der Energieversorgung, der Klima-, Mess- oder
Regeltechnik;

- Schaden an versicherten Sachen durch Bearbeitung;
= Schaden durch allmahliche Einwirkungen auf versicherte Sachen, unabhangig von der Ursache oder mitwirkenden Umstande;

= Schaden durch normale oder vorzeitige Abnutzung, Alterung, Verschlei3, Rost, Korrosion und Erosion, jedoch sind versichert
Schaden durch Rohrbruch;

= Schaden durch Verderb, Verfall, Ungeziefer, Faulnis, Schwamm, Pilz, Substanzverlust, Verfarbung oder Strukturveranderung,
es sei denn, es handelt sich um einen Folgeschaden eines versicherten Ereignisses;

= Schaden an versicherten Sachen, solange das versicherte Gebdude nicht bezugsfertig ist;

= Schaden durch Sturmflut. Eine Sturmflut ist ein ungewohnlich hohes Ansteigen des Wassers an Meereskiisten und Tidenflis-
sen, das durch das Zusammenwirken von Flut und einem landeinwarts gerichteten Sturm verursacht wird.

- Schaden durch Rickstau von Wasser aus Rohren der 6ffentlichen Abwasserkanalisation, es sei denn, es handelt sich um einen
Folgeschaden eines versicherten Ereignisses;

= Bruchschdden an Zu-/Ableitungsrohren, die auRerhalb des Versicherungsortes verlegt sind und nicht der Ver- und Entsorgung
versicherter Gebaude oder Anlagen dienen oder fiir die der Versicherungsnehmer die Gefahr nicht tragt;

= Schaden durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemafR geschlossene Fenster oder
AuRentiiren oder durch andere Offnungen, es sei denn, dass diese Offnungen durch ein versichertes Ereignis entstanden sind;

= Schaden an und durch Bau- und Montageleistungen, jedoch sind mitversichert Schaden durch Brand, Blitzschlag, Explosion
und Anprall von Luftfahrzeugen, deren Teile oder Ladung, Leitungswasser, Sturm/Hagel;

= Schaden, die durch Fahrzeuge verursacht werden, die vom Versicherungsnehmer, seinen Reprasentanten, Mietern, deren
Besuchern oder sonstigen im Gebaude berechtigt anwesenden Personen betrieben werden;

= Schaden an Gebauden oder an Gebaudeteilen, die nicht bezugsfertig sind. Dies gilt auch fiir die in diesen Gebauden oder
Gebdudeteilen befindlichen Sachen.

= Schaden durch einfachen Diebstahl versicherter Sachen;
= Schaden durch Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige hoheitliche MaRnahmen;

= Schaden durch die natiirliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung, Verschlei® und Selbst-
verderb, Material-, Konstruktions- oder Herstellungsmangel (Funktionsstérungen), Verfall, Schimmel, Rost und Korrosion;

. Schaden durch Bedienungs- und Programmierungsfehler an allen digitalen, elektrischen und elektronischen Geraten sowie
deren Zubehor;

= Schaden durch Tiere, Schadlinge und Ungeziefer aller Art sowie Mikroorganismen, z.B. Pilze, Bakterien, Schwamm, Zecken
etc.;

. Schaden durch Be- und Verarbeitung, Wartung, bestimmungswidrigen Gebrauch, Reinigung, Reparatur und Restaurierung (u.
a. BaumaRnahmen);

= Schaden durch Verlieren, Stehen-, Hingen- oder Liegenlassen.
A2.2 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind folgende Sachen:

. Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien gemdR Schleswiger Top Plus (TopPlus_09_2024_SVV_VGV)
, Abschnitt A 6.3;

. E-Ladestationen (Wallbox) gemald Schleswiger Top Plus (TopPlus_09_2024_SVV_VGV)
, Abschnitt A 6.5.

A 3 Welche Hochstentschidigungsgrenzen, welche Wartezeiten und Selbstbeteiligungen gelten fiir den
Gefahrenbaustein ,Unbenannte Gefahren“?

A3.1 Entschadigung
Der Versicherer leistet je Versicherungsfall bis zu 50 % der vereinbarten Versicherungssumme.
A3.2 Selbstbeteiligung

Es gilt eine generelle Selbstbeteiligung in Hohe von 0,15 % der vereinbarten Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls, max. 2.000 EUR.

Die Selbstbeteiligung wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet.
Die Ermittlung der Selbstbeteiligung erfolgt in Anlehnung an die Beispielermittlung nach den APR, Abschnitt A.2.1.1.1
A33 Wartezeit

Der Versicherungsschutz beginnt mit Wirksamwerden des Hauptversicherungsvertrages.
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A 4 Welche Kiindigungsfristen gelten fiir Gefahrenbaustein ,Unbenannte Gefahren“?

A4.1 Kiindigung

Versicherungsnehmer und Versicherer kdnnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten den Gefahrenbaustein in Textform
ordentlich kiindigen.

Kindigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

Kindigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung
des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

A4.2 Beendigung oder Widerruf des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung oder Widerruf der Hauptversicherung erlischt auch der Gefahrenbaustein Reisegepackversicherung, ohne dass es
einer weiteren Kiindigung bedarf.

ENDE der Versicherungsbedingungen Gefahrenbaustein ,,Unbenannte Gefahren” (UG_2025_04_SVV_VGV)
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Sofern vereinbart

Kostenpaket , Tier und Garten” (KP-TG_2025_04_VGV_TierundGarten)

A 1 Was ist die Vertragsgrundlage fiir das Kostenpaket ,Tier und Garten“? Was ist unter dem Kos-
tenpaket , Tier und Garten“ zu verstehen?

All. Vertragsgrundlage
Es gelten die

= Allgemeine Wohngebaude-Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-A_09_2024_SVV_Wohn-
gebdude), im Folgenden AVB-A,

= Allgemeine Versicherungsbedingungen fur die Sachversicherung (AVB-B_07_2024 SVV_Sach), im Folgenden AVB-B,

= Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngeb&udeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpa-
kete (APR_09_2024_SVV_VGV), im Folgenden APR,

= Versicherungsbedingungen der vereinbarten Produktlinie,
soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
Al.2 Voraussetzung

Voraussetzung fiir den Abschluss des Kostenpaketes ,Tier und Garten” ist es, dass die Produktlinie Schleswiger Top oder Schleswiger Top
Plus zugrundegelegt und der Versicherungswert als gleitender Neuwert nach den AVB-A, § 10 Abs. 1a, vereinbart worden ist.

Al3 Kostenpaket , Tier und Garten“
Der Versicherer erbringt monetare Hilfeleistungen in Form von Kostenentschadigungen gemaf den nach A2 definierten Ereignissen.

Im Verstdndnis dieser Versicherungsbedingungen zielt das Kostenpaket , Tier und Garten” auf die Wiederherstellung der beschadigten Sa-
chen ab.

A 2 Welche Schaden und Sachen sind versichert? Welche Entschidigungsgrenzen gelten fiir die ein-
zelnen Ereignisse?

A2.1 Aufrdumungs- und Wiederaufforstungskosten fiir umgestiirzte Biume

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten, um Baume oder deren Teile von dem im Versicherungsschein genannten
Versicherungsort zu entfernen, abzutransportieren und zu entsorgen, sowie die tatsachlichen anfallenden Kosten fiir die Wiederauffors-
tung.

Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen beinhalten die Wiederaufforstungskosten:
= die menschliche Anstrengung, um den Versicherungsort mit neuen Baumen gleicher Art und Menge wieder aufzufillen;
= die Kosten, welche fiir die Anschaffung neuer Baume in gleicher Art und Menge entstehen;

= die Kosten, die fur die Anschaffung von Nebenprodukten, wie beispielsweise Mutterboden, Diingemittel etc., anfallen, so dass eine
erfolgreiche Wiederaufforstung moglich ist.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfiillt sein:

= Die Bdume sind durch eine versicherte Gefahr nach den AVB-A, § 1 (Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel) umgestirzt, abgeknickt
oder derart beschadigt, dass sie entfernt werden missen.

= Eine natirliche Regeneration dieser Baume ist nicht zu erwarten.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fir Aufraumungs- und Wiederaufforstungskosten fiir umge-
stiirzte Baume

Schleswiger Top bis 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 7.500 EUR

Selbstbeteiligung Es gilt je Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung in Hohe von 10 % der Aufraumungs- und Wiederaufforstungskos-
ten, mindestens 250 EUR, max. 750 EUR.
Ausschluss Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

= bereits abgestorbene Baume oder in einem Umfang beschadigte Baume, so dass ein Absterben eingetreten ware;

= Kosten, die dadurch entstehen, dass die nach einem Versicherungsfall notwendige Wiederaufforstung nicht, auch nicht in Teilen,
erfolgreich sein wird;



Schleswigeﬁ

)

KP-TG_2025_04_VGV_TierundGarten

Kostenpaket ,Tier und Garten® (

nordisch. nah.

= Kosten, die infolge von Zerstérung oder Beschidigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn andere Ursachen zum
Versicherungsfall beitragen.

A2.2 Beseitigung von Spechtabschlagen

Der Versicherer ersetzt die angefallenen Kosten fiir die Beseitigung von Abschldgen durch Spechte (lat. Picidae) an versicherten Sachen,
die sich auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort befinden.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Entschéadigungsregelungen fiir die Beseitigung von Spechtabschligen

Schleswiger Top bis 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus bis 5.000 EUR

Selbstbeteiligung Es gilt eine Selbstbeteiligung in Hoéhe von 150 EUR je Versicherungsfall.

A23 Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern

Versichert sind die Kosten fiir eine fachgerechte Entfernung und Umsiedlung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern, welche sich
am oder im versicherten Gebaude, einschlieflich versicherter Nebengebdude, oder versicherter Garten- und Gewdchshauser, befinden.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir die Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennes-
tern

Schleswiger Top bis 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus bis 5.000 EUR

Ausschluss Der Versicherer leistet nicht, wenn

= die Entfernung und/oder die Umsiedlung aus rechtlichen Griinden, beispielsweise aus Griinden des Artenschutzes, nicht zuldssig ist
oder

= beim Versicherungsnehmer und/oder den in hiuslicher Gemeinschaft lebenden Personen Kenntnis tiber das Bestehen von oder den
im Bau befindlichen Wespen-, Hornissen- und Bienennestern vor Beginn des Versicherungsvertrages bestand.

A24 Entfernungs- und Neupflanzungskosten fiir Gartenpflanzen
A24.1 Versicherte Gefahren

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fir die Entfernungs- und Neupflanzung von Gartenpflanzen auf dem im Versi-
cherungsschein genannten Versicherungsort, die nach Eintritt eines Versicherungsfalles nach den AVB-A, § 1 zerstort oder beschadigt
worden sind.

Definition Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen werden folgende Formen und Gartenpflanzen zusammenge-
fasst:

. Blumen . Straucher . Biische . Grasflachen . Ziergraser

" Kletterpflanzen " Gemischte Pflanzungen, die verschiedene Arten von Pflanzen miteinander kombinieren, um dstheti-

sche oder funktionale Ziele zu erreichen
Voraussetzung Folgende Voraussetzungen miissen erfillt sein:

= Die Gartenpflanzen sind eine versicherte Gefahr nach den AVB-A § 1 umgestiirzt, abgeknickt oder derart beschadigt, dass sie entfernt
werden missen.

= Eine natirliche Regeneration ist nicht zu erwarten.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir Entfernungs- und Neupflanzungskosten fiir Gartenpflan-
zen nach einem versicherten Ereignis

Schleswiger Top bis 10.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 15.000 EUR

Ausschluss Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Entfernungs- und Neupflanzungskosten

fiir Baume, Gemusepflanzen, Obstpflanzen oder sonstigen Anlagen, die der hauswirtschaftlichen Selbstversorgung dienen;

Kosten, die infolge von Zerstérung oder Beschadigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn andere Ursachen zum
Versicherungsfall beitragen.
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A2.4.2 Wiederherstellung nach Wildschaden

In Ergdnzung zu A 2.4.1 ersetzt der Versicherer die tatsachlich angefallenen Kosten fiir die Entfernung- und Neupflanzung von Garten-
pflanzen auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort, die nach einem Wildeinfall zerstort oder beschadigt worden sind.

Definition Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingung handelt es sich bei dem Wild um Schalenwild oder Federwild nach
dem Bundesjagdgesetz.

Voraussetzung Eine natlrliche Regeneration dieser Gartenpflanzen ist nicht zu erwarten.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-

gender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir Entfernungs- und Neupflanzungskosten fir Gartenpflan-
zen nach einem Wildschaden

Schleswiger Top bis 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus bis 5.000 EUR

Selbstbeteiligung Es gilt eine generelle Selbstbeteiligung in Hohe von 150 EUR je Versicherungsfall.

Ausschluss Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Entfernungs- und Neupflanzungskosten fiir Biume, Gem{sepflan-
zen, Obstpflanzen oder sonstigen Anlagen, die der hauswirtschaftlichen Selbstversorgung dienen.

A25 Gartenanlagen

A25.1 Versicherte Gefahren

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fir die Wiederherstellung von Gartenanlagen auf dem im Versicherungsschein
genannten Versicherungsort, welche in Folge eines Versicherungsfalls zerstort oder beschadigt werden.

Definition Gartenanlagen im Sinne dieser Versicherungsbedingungen beziehen sich auf die Gesamtheit der Elemente in ei-
nem Garten des im Versicherungsschein genannten Versicherungsortes, die ausschlieRlich der Struktur und Asthe-
tik dienen. Hierzu zahlen folgende Anlagen:

= Blumenkasten und -kiibel . Dekorative Elemente wie Skulpturen und Kunstwerke . Rankgeriste
= Gartenbeleuchtungsanlagen . Strukturen (u. a. Zdune, Mauern), jedoch keine Grundstiickeinfriedungen
L Veranden . Wassermerkmale/Wasserfunktionen wie Bachlaufe, Springbrunnen etc.

. Zierpfade (keine Hof- und Gehwegbefestigungen)
Voraussetzung Die Gartenanlagen sind in Folge einer versicherten Gefahr nach den AVB-A, § 1 beschadigt oder zerstort worden.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir Gartenanlagen
Schleswiger Top bis 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 10.000 EUR

Ausschluss Kosten, die infolge von Zerstdrung oder Beschddigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung,
Rickstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Dies gilt
auch dann, wenn andere Ursachen zum Versicherungsfall beitragen.

A25.2 Wiederherstellung nach Wildschaden

In Erweiterung zu A 2.5.1 ersetzt der Versicherer die tatsachlich angefallenen Kosten fiir Gartenanalgen, die nach einem Wildeinfall zer-
stort oder beschadigt worden sind.

Definition Im Verstandnis dieser besonderen Versicherungsbedingungenen handelt es sich bei dem Wild um Schalenwild
oder Federwild nach dem Bundesjagdgesetz.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produk Entschadigungsregelungen fiir Kosten der Wiederherstellung von Gartenanlagen nach ei-
nem Wildschaden

Schleswiger Top bis 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus bis 5.000 EUR

Selbstbeteiligung Es gilt eine generelle Selbstbeteiligung in Hohe von 150 EUR je Versicherungsfall.
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A2.6 Gartenanlagen zur hauswirtschaftlichen Selbstversorgung

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fiir die Entfernungs- und Neupflanzung von Gartenanlagen zur hauswirtschaft-
lichen Selbstversorgung auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort, die nach Eintritt eines Versicherungsfalles nach
den AVB-A § 1 zerstort oder beschadigt worden sind.

Definition Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen handelt es sich bei Gartenanlagen zur hauswirtschaftlichen
Selbstversorgung um Anlagen, die darauf ausgelegt sind, Nahrungsmittel und Ressourcen fiir den eigenen Haus-
halt zu produzieren, um damit die Selbstversorgung des Versicherungsnehmers oder den mit ihm in hauslicher
Gemeinschaft lebenden Personen zu unterstiitzen.

Zu den Gartenanlagen zur hauswirtschaftlichen Selbstversorgung werden folgende Bestandteile gezéhlt:

. Gemiseanbau . Obstanbau . Krauterbeete . Beerenstraucher
= Nutzpflanzen = Kompost-Stationen = Bienenvolker (artgerechte Haltung vorausgesetzt)
= Rankhilfen fir Nutzpflanzen und Hochbeete . Kulturen, Kulturgruppen

Voraussetzung Folgende Voraussetzungen missen alle erfiillt sein:

= Die Gartenanlagen zur hauswirtschaftlichen Selbstversorgung sind in Folge einer versicherten Gefahr nach den AVB-A, § 1 beschéadigt
oder zerstort worden.

= Eine natirliche Regeneration der Gartenanlagen zur hauswirtschaftlichen Selbstversorgung ist nicht zu erwarten.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produk Entschadigungsregelungen fiir Kosten der Wiederherstellung von Gartenanlagen zur
hauswirtschaftlichen Selbstversorgung

Schleswiger Top bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis zu 10.000 EUR

Selbstbeteiligung Es gilt eine generelle Selbstbeteiligung in Hohe von 150 EUR je Versicherungsfall.

Ausschluss Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

= Kosten, die infolge von Zerstérung oder Beschidigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Das gilt ohne Beriicksichtigung mitwirkender
Ursachen;

= Mehrkosten, welche sich in Folge eines erlittenen Versicherungsfalles aus der Anschaffung von Substitutionsgltern ergeben kdnnen;
= Kosten fur den Ersatz von Hiihnern, Enten, Schafen, Ziegen oder sonstigen Erzeugertieren (Ausnahmen Bienenvdlker);

= Obstbdaume, Obstplantagen, Gemuise- und Krauterbeet-, Anlagen, Getreideanbau, Kulturen, Kulturgruppen und weiteres, dessen Er-
zeugnisse Uber die zu erwartenden, haushaltsiblichen Mengen hinausgehen und der Erzielung von Verkaufserlésen dienen;

= Kosten infolge von Wildschaden.
A27 Schaden durch Baume nach Wurzelbefall

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fiir die Zerstérung oder Beschadigung der versicherten Sache, nachdem die
strukturelle Integritat des Baumes durch Wurzelbefall massiv beschadigt wurde und der befallene Baum infolgedessen auf die versicherte
Sache stlrzt. Dies gilt auch fur mitwirkende Ursachen durch Sturm und Hagel nach den AVB-A, § 4

Definition Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen wird der Wurzelbefall von Baumen durch nachfolgende Ursa-
chen ausgelost:

=  Wurzelbefall durch Pilze = Wurzelbefall durch Insekten = Wurzelbefall durch Nematoden

= Wurzelbefall durch Nager und Wiihler, einschliefRlich Freilegung der Wurzeln durch Wiihlen und Graben

Voraussetzung Die befallenen Baume befinden sich auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort.

Dies gilt auch flr befallene Baume, die auf dem versicherten Grundstiick stehen oder direkt an dessen Einzaunung angrenzen.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschéadigungsregelungen fiir Kosten durch Schaden von Baumen nach Wurzelbefall
Schleswiger Top bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis zu 10.000 EUR

Selbstbeteiligung Es gilt eine generelle Selbstbeteiligung in Hohe von 500 EUR je Versicherungsfall.
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Subsididre Deckung  Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kdnnen, missen zuerst diese Versicherun-
gen in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt auch
dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

Ausschluss Nicht versichert sind Kosten fiir die Wiederherstellung der versicherten Sache, die in Folge einer Stérung der struk-
turellen Integritat des Baumes durch

= chemische Schadstoffe (Pestizide, Herbiziden, Bodenschadstoffe);

= Bodenerosion;

= sonstige Einwirkungen, wie unsachgemaRe Pflanzung, Graben oder Baumwaurzelschneiden;
entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn andere Ursachen zum Versicherungsfall beitragen.
Ferner sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen:

=  bereits befallene Bdume;

= Kosten fur die Entsorgung- und Wiederaufforstung der betroffenen Baume.

= Kosten, die infolge von Zerstérung oder Beschidigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn andere Ursachen
zum Versicherungsfall beitragen.

A28 Schaden an elektrischen Anlagen, Dimmungen und Unterspannbahnen durch wildlebende Tiere

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fiir Schaden an elektrischen Leitungen und elektrischen Anlagen innerhalb

versicherter Gebadude sowie Schdaden an Ddmmungen und Unterspannbahnen von Dachern, die unmittelbar durch BeiBen, Kratzen, Nis-

ten, Picken oder Urinieren wildlebender Tiere entstehen

Definition Im Verstandnis dieser Besonderen Versicherungsbedingungen handelt es sich bei dem Wild um Schalenwild oder
Federwild nach dem Bundesjagdgesetz.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Entschadigungsregelungen fiir Schaden an elektrischen Anlagen, Dammungen und Unter-
spannbahnen durch wildlebende Tiere

Produk
Schleswiger Top bis zu 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus bis zu 5.000 EUR

Selbstbeteiligung Fir Pickschdden durch Végel gilt eine generelle Selbstbeteiligung in Hohe von 150 EUR je Versicherungsfall.

Ausschluss Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

= Kosten fur Schaden an elektrischen Leitungen, Anlagen und Dammungen, die durch Amphibien, Fische, Gliederfier (u. a. Insekten,
Spinnen), domestizierte Tiere/Haustiere und Reptilien entstanden sind.

= Folgeschaden aller Art, bspw. durch Fehlen elektrischer Spannung.

A29 Schadlingsbekampfung

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fur eine Schadlingsbekampfung.

Definition Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingung gelten als Schadlinge:

= Ameisen . FI6he (lat. Siphonaptera) . Mause

= Ratten = Schaben (Kakerlaken) = Silberfische (lat. Lepisma saccharina)

Voraussetzung Das versicherte Gebaude, einschlieBlich der auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort befindli-

chen Nebengebduden, ist in einem solchen AusmaR von Schadlingen betroffen, welches nur fachmannisch besei-
tigt werden kann.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

igungsregelungen fiir Kosten durch Schédlingsbekédmpfung
SchleswigerTop

Schleswiger Top Plus bis zu 1.000 EUR
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A210 Wurzelschdaden am versicherten Gebadude

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fiir Schaden am versicherten Gebaude, einschlieflich der auf dem im Versi-
cherungsschein genannten Versicherungsort befindlichen Nebengebauden, wenn sie durch Baumwurzeln verursacht wurden.

Voraussetzung Versicherungsschutz fiir Wurzelschdden besteht nur, wenn
= die Baume sich auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort befinden und
= der Versicherungsnehmer die Gefahr hierfir tragt.

Baume auf Grundstiickseinfriedungen des im Versicherungsschein genannten Versicherungsscheins, fiir die der Versicherungsnehmer die
Gefahr tragt, stehen dem gleich.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produk e Entschéadigungsregelungen fiir Kosten durch Wurzelschaden am versicherten Gebaude
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Schleswiger Top bis zu 2.500 EUR

Schleswiger Top Plus bis zu 5.000 EUR

Selbstbeteiligung Es gilt eine Selbstbeteiligung in Héhe von 250 EUR je Versicherungsfall.

Ausschluss Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind
= Wurzelschdaden an der Bodenplatte des versicherten Gebaudes;

= Kosten fur Baumfellarbeiten und Wiederaufforstungskosten fir entfernte Baume aufgrund von drohenden oder bereits eingetrete-
nen Wurzelschaden am Gebdude;

= bereits durch Baumwurzeln verursachte Schaden.
A2.10.1 Besondere Obliegenheiten und Rechtsfolgen

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, oberflichennahe Wurzelentwicklungen, die durch Auswdélbungen oder sonstigen Erhebungen
des Erdreichs erkennbar sind, zu inspizieren und, sofern erforderlich, geeignete SchutzmaBnahmen, wie Wurzelschutzsysteme, zu instal-
lieren.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt unter den Voraussetzungen nach den AVB-B, Abschnitt B 3.3.1 und Abschnitt B
3.3.3, Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die Zahlung im Versicherungsfall ganz oder teilweise abzulehnen.

A 3 Welche Kiindigungsfristen gelten fiir das Kostenpaket ,Tier und Garten“?

A3.1 Kiindigung

Versicherungsnehmer und Versicherer konnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten das Kostenpaket in Textform ordentlich
kiindigen.

Kindigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres
wirksam wird.

Kindigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung des
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

A3.2 Beendigung oder Widerruf des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung oder Widerruf der Hauptversicherung erlischt auch das Kostenpaket ,, Tier und Garten®, ohne dass es einer weiteren Kiin-
digung bedarf.

ENDE der Versicherungsbedingungen fiir das Kostenpaket , Tier und Garten” (KP-TG_2025_03_VGV_TierundGarten)



Kostenpaket ,Nachhaltigkeit® (KP-N_2025_10_VGV_Nachaltigkeit)

92

Schleswigeﬁ

nordisch. nah.

Sofern vereinbart

Kostenpaket ,Nachhaltigkeit“ (KP-N_2025_10_VGV_Nachaltigkeit)

A 1 Was ist die Vertragsgrundlage fiir das Kostenpaket ,Nachhaltigkeit“? Was ist unter dem Kosten-
paket ,Nachhaltigkeit” zu verstehen?

All. Vertragsgrundlage
Es gelten die

= Allgemeine Wohngebaude-Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-A_09_2024_SVV_Wohn-
gebdude), im Folgenden AVB-A,

= Allgemeine Versicherungsbedingungen fur die Sachversicherung (AVB-B_07_2024 SVV_Sach), im Folgenden AVB-B,

= Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngeb&udeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpa-
kete (APR_09_2024_SVV_VGV), im Folgenden APR,

= Versicherungsbedingungen der vereinbarten Produktlinie,
soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
Al.2 Voraussetzung

Voraussetzung fur den Abschluss des Kostenpaketes ,Nachhaltigkeit” ist es, dass die Produktlinie Schleswiger Top oder Schleswiger Top
Plus zugrundegelegt und der Versicherungswert als gleitender Neuwert nach den AVB-A, § 10 Abs. 13, vereinbart worden ist.

Al3 Kostenpaket ,Nachhaltigkeit“
Der Versicherer erbringt monetare Hilfeleistungen in Form von Kostenentschadigungen gemaf den nach A2 definierten Ereignissen.

Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen zielt das Kostenpaket ,,Nachhaltigkeit” auf MaRnahmen ab, die dazu fiihren, ein nachhal-
tiges, und damit Ressourcen schonendes Wohnen in dem versicherten Gebdude zu erméglichen.

A 2 Welche Schaden und Sachen sind versichert? Welche Entschidigungsgrenzen gelten fiir die ein-
zelnen Ereignisse?

A2.1 Ausfall regenerativer Energieversorgung — Mehrkosten durch Primarenergiebezug

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen Mehrkosten fir den herkémmlichen Energiebezug (Priméarenergie), sofern auf dem
Versicherungsgrundstiick gelegene Anlagen zur regenerativen Energieversorgung zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkom-
men.

Bei den regenerativen Anlagen handelt es sich um Anlagen gemaR den Versicherungsbedingungen der Schleswiger Produktlinie Top Plus,
Abschnitt A 6.3, bzw. Schleswiger Produktlinie Top, Abschnitt A 6.2, nebst den dort aufgefiihrten notwendigen Komponenten und dazuge-
hérigen Teilen.

Voraussetzung Die regenerativen Anlagen sind durch die in AVB-A, § 1 genannten Gefahren oder durch Diebstahl nach A 2.3 zerstort
oder beschddigt werden oder infolge solcher Versicherungsfélle abhandenkommen.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschéadigungsregelungen fiir Mehrkosten durch den Ausfall regenerativer Energiever-
sorgung

Schleswiger Top bis 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 10.000 EUR

Ausschluss Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

= entgangene Einspeisevergutungen;

= Kosten, die infolge von Zerstdrung oder Beschidigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn andere Ursachen zum
Versicherungsfall beitragen.

A2.2 Beratung fiir den Einsatz nachhaltiger Technologien

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fiir die fachmannische Beratung zur nachhaltigen Technologie im Zuge der
Wiederherstellung der versicherten Sachen.

Voraussetzung Es liegt ein Versicherungsfall nach AVB-A, § 1 vor.
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Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschéadigungsregelungen fiir Beratung fiir den Einsatz nachhaltiger Technologien

Schleswiger Top bis 500 EUR

Schleswiger Top Plus bis 1.000 EUR

A23 Diebstahl von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien oder deren Teilen

In Erweiterung zu den AVB-A § 1 ist auch der Diebstahl von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien oder deren notwendigen
Komponenten und dazugehorigen Teilen versichert.

Bei den regenerativen Anlagen handelt es sich um Anlagen gemaf den Versicherungsbedingungen der Schleswiger Produktlinie Top Plus,
Abschnitt A 6.3, bzw. Schleswiger Produktlinie Top, Abschnitt A 6.2, nebst den dort aufgefiihrten notwendigen Komponenten und dazuge-
horigen Teilen.

Definition Im Sinne dieser Versicherungsbedingungen stellt der einfache Diebstahl eine widerrechtliche Aneignung der versi-
cherten Sachen dar, ohne dass Gewalt gegenliber Personen angewandt worden ist oder der Straftatbestand eines
Einbruches erfiillt wurde.

Voraussetzung Fir die Anlagen zu den regenerativen Energieversorgungen gelten die Voraussetzungen der Versicherungsbedin-
gungen der Produktlinie Schleswiger Top Plus, Abschnitt 6.3., oder der Produktlinie Schleswiger Top, Abschnitt A
6.2.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-

gender Hohe:

Produk Entschadigungsregelungen den Diebstahl von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren
Energien oder deren Teilen

Schleswiger Top bis 20.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 30.000 EUR

Ausschluss Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die entgangene Einspeisevergltung, wenn der Betrieb einer versicher-
ten Anlage infolge eines Diebstahls unterbrochen oder beeintrachtigt wird.

Subsididre Deckung ~ Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kdnnen, missen zuerst diese Versicherungen
in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt auch dann,
wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

A23.1 Besondere Obliegenheiten und Rechtsfolgen

a) Der Versicherungsnehmer hat die Anschaffungskostenrechnung, Angaben zum Hersteller und Errichter sowie eine technische Betriebs-
beschreibung der Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien aufzubewahren und nach Aufforderung dem Versicherer vorzulegen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so kann er Entschadigung nur dann verlangen, wenn er die Merkmale anderwei-
tig nachweisen kann. In diesem Fall ist die Entschadigung auf 5.000 EUR je Anlage begrenzt.

b) Der Versicherungsnehmer hat fiir die Installation und die Inbetriebnahme der Anlagen zur regenerativen Erzeugung von Energien ein
geeignetes (qualifiziertes) Fachunternehmen zu beauftragen. Nachweise (iber die Beauftragung und Inbetriebnahme sind durch den
Versicherungsnehmer vorzuhalten und auf Verlangen dem Versicherer vorzulegen.

c) Der Versicherungsnehmer hélt die Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung und anderen gesetzlichen Vorgaben fiir die Errichtung
und den Betrieb der Anlagen zur regenerativen Erzeugung von Energien ein. Dies gilt auch fir Verfahrensfreistellungen.

d) Der Versicherungsnehmer hat die Anlagen zur regenerativen Erzeugung von Energien stets in den vom Hersteller empfohlenen Inter-
vallen von einem fiir das jeweilige Gewerk qualifiziertes Fachunternehmen warten zu lassen und liickenlose Nachweise zu fiihren.

e) Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverziglich der nachstgelegenen Polizeidienststelle anzuzeigen.

f)  Der Versicherungsnehmer hat im Schadenfall die polizeiliche Anzeigebestatigung dem Versicherer vorzulegen, soweit ihm dies billiger-

weise zugemutet werden kann.

Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheiten nach (b-d), gilt unter den Voraussetzungen nach den AVB-B, Abschnitt B 3.3.1 und
Abschnitt B 3.3.3, Folgendes: Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen und die Zahlung im Versicherungsfall ganz oder teilweise abzu-
lehnen.

A24 Kosten fiir eine Energieberatung

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fiir eine qualifizierte Energieberatung fiir das versicherte Gebaude.
Voraussetzung Es gelten folgende Voraussetzungen:

= Die Kosten fiir eine Energieberatung resultieren aus einem Versicherungsfall nach AVB-A, § 1;

= Die qualifizierte Energieberatung wird durch einen durch die BAFA (Bundesamt fiir Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle) zugelassenen
Energieberater bzw. einen baubiologischen Berater durchgefiihrt.
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Ein Anspruch auf Leistung besteht zudem nur, wenn eine der nachfolgenden Beschadigungen festgestellt wird:
= Totalschaden der Heizungsanlage;

= Totalschaden an einer oder mehreren Gebdudefassaden;

= Schaden, welcher mehr als 10 % der Dachneueindeckung oder -ddmmung erfordert;

= Schaden, der den Austausch von Fenstern mit Rahmen oder Tiren erfordert.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschéddigung in fol-
gender Hohe:

Produk Entschadigungsregelungen den Diebstahl von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren
Energien oder deren Teilen

Schleswiger Top bis 325 EUR
Schleswiger Top Plus bis 650 EUR

Besonderheit Die Entschadigung wird wahrend der Vertragslaufzeit einmalig vom Versicherer geleistet.

A25 Kosten fiir behordlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fir eine behordlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung der

versicherten und vom Schaden betroffenen Gebdudeteile.

Definition Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen bezieht sich die energetische Modernisierung auf MaBnahmen,
die durch den Versicherungsnehmer ergriffen werden, um die Energieeffizienz des auf dem im Versicherungsschein
genannten Versicherungsort gelegenen Gebadudes zu verbessern. Hierzu gehdren beispielsweise MaBnahmen in der
Warmedammung, Heizungsmodernisierung, Einsatz von erneuerbaren Energien oder im Austausch von Fenstern
und Tiren.

Nicht dazu geh6ren Luxusmodernisierungen. Luxusmodernisierungen im Sinne dieser Versicherungsbedingungen beziehen sich auf die Auf-

wertung und Renovierung von Immobilien, die iiber das normale MaR hinausgehen und darauf abzielen, den Komfort, die Asthetik und den

Marktwert einer Immobilie erheblich (> 10 %) zu steigern.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfiillt sein:

= Die versicherten Sachen sind durch eine versicherte Gefahr nach den AVB-A § 1 zerstort oder beschadigt worden.

= Die Kosten werden ersetzt, soweit sie dem Stand der Technik fiir Neubauten entsprechen.

= Der Versicherungsfall betrdgt voraussichtlich mehr als 10.000 EUR.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-
gender Hohe:

Produk Entschadigungsregelungen fiur Mehrkosten fiir be ch nicht vorgeschriebene ener-
getische Modernisierung

Schleswiger Top bis 10.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 15.000 EUR

Ausschluss Nicht versichert sind die Kosten fiir MaRnahmen zur energetischen Modernisierung, sofern

= diese infolge von Zerstérung oder Beschidigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben, Erdsen-
kung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Das gilt ohne Beriicksichtigung mitwirkender Ursachen.

= die MaBnahmen bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles veranlasst wurden oder
= essich hierbei um Luxusmodernisierungen handelt.

A26 Mehrkosten fiir den nachhaltigen Wiederaufbau von Gartenanlagen

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten durch eine nachhaltige Gestaltung des Gartens auf dem Versicherungsort.

Definition Nachhaltige Gestaltungen des Gartens im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen sind MalRnahmen, die da-
rauf abzielen, die 6kologische Vielfalt im Garten zu fordern. Hierzu zadhlen folgende MalRnahmen:

= Anlage von Bienen- und insektenfreundliche Pflanzen; = Anschaffung von Insektenhotel, Vogelkasten, Bienenstock;

=  Anlage von ,Wilden Ecken” (unberihrte Gartenbereiche); = Anlage von Kompoststationen;

=  Rilckbau von Stein- oder Kiesgarten; = Verwendung von einheimischen Pflanzen;

= Verwendung von energieeffizienten und/oder insektenfreundlichen Gartenbeleuchtungen;
= Verwendung von wassereffizienten Bewasserungssystemen wie Tropfbewdsserung oder Regenwassernutzung.

Weitere MaRnahmen zu einem nachhaltigen Wiederaufbau von Gartenanlagen sind nach vorheriger Riicksprache mit dem Versicherer
moglich.
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Voraussetzung Der Garten auf dem Versicherungsort wurde infolge einer versicherten Gefahr nach den AVB-A, § 1, zerstort oder
beschadigt.
Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-

gender Hohe:

Produk Entschadigungsregelungen fiir Mehrkosten fiur den nachhaltigen Wiederaufbau von Gar-
tenanlagen

Schleswiger Top bis 10.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 15.000 EUR

Ausschluss Ausgeschlossen von der Kostenentschadigung sind

=  Kosten, die infolge von Zerstérung oder Beschadigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben,
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn andere Ursachen zum
Versicherungsfall beitragen.

= Aufwendungen fir eine nachhaltige Ausrichtung der Gartenanagen, die bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles entstanden sind.
A2.7 Mehrkosten fiir nachhaltige BaumaRnahmen am Dach nach einem Versicherungsfall

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Mehrkosten, die im Zusammenhang mit

= der Errichtung oder Wiederherstellung einer PV-Anlage und/oder Solarthermie Anlage;

= der Errichtung oder Wiederherstellung von Regenwassernutzungssystemen;

=  einer Dachbegriinung;

= der Verwendung von recycelten oder nachhaltigen Dachmaterialien;

am oder auf dem vom Versicherungsfall betroffenen Dach des auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsortes befindlichen
Gebdude, einschlieBlich der versicherten Nebengebdude, anfallen.

Voraussetzung Es gelten folgende Voraussetzungen:

=  Das Dach der versicherten Sache ist durch eine versicherte Gefahr nach AVB-A, § 1 zerstort oder beschadigt worden.
=  Die Mehrkosten werden ersetzt, soweit die BaumaRnahmen dem Stand der Technik entsprechen.

= Der versicherte Schadenumfang betragt voraussichtlich mehr als 10.000 EUR.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fur nachhaltige BaumaBnahmen nach einem Versicherungs-
fall

Schleswiger Top bis 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 10.000 EUR

Ausschluss Nicht versichert sind Mehrkosten fir nachhaltige BaumaRnahmen

= infolge von Zerstérung oder Beschidigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben, Erdsenkung,
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn andere Ursachen zum Versiche-
rungsfall beitragen.

= die bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles veranlasst wurden.
A28 Mehrkosten fiir die Wiederherstellung mit umweltfreundlichen oder nachhaltigen Baustoffen

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Mehrkosten, wenn umweltfreundliche oder nachhaltige Baustoffe zur Wiederherstel-
lung der von einem Versicherungsfall betroffenen (versicherten) Gebaudeteile verwendet werden.

Definition Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen zeichnen sich umweltfreundliche oder nachhaltigen Baustoffe vor
allem durch ihren minimalen Einfluss auf die Umwelt, sowohl wahrend der Herstellung und wahrend ihrer gesamten
Lebensdauer als auch durch eine hohe Recycling-Fahigkeit, aus.

Zu den umweltfreundlichen oder nachhaltigen Baustoffen zdhlen unter anderem:

= Bambus = Hanf = Holz = Jute

= Kies = Kork = Kokosfase = Lehm

= Napiergras . Recyclingglas = Recyclingbeton . Schilf

= Stroh . Wiesengras = Zellulose . Naturlacke und Naturharze
" Farben auf Basis von Kalk, Kreide, Lehm, Lein-, Soja- oder Sonnenblumendl sowie natiirlichen Harz
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Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfiillt sein:
= Die versicherte Sache ist durch eine versicherte Gefahr nach den AVB-A, § 1 zerstort oder beschadigt worden.

= Die Mehrkosten werden ersetzt, soweit die BaumaBnahmen zur Verwendung mit umweltfreundlichen oder nachhaltigen Baustoffen
nicht bereits vor Eintritt des Versicherungsfalls veranlasst wurden.

*  Die umweltfreundlichen oder nachhaltigen Baustoffe sind mit einem der folgenden Oko-Siegel versehen:

v" Blauer Engel v' Cradle to Cradle v" Eco Institut Tested Product, Eurofins
v" " Indoor Air Comfort Gold v DGNB-Navigator der Deutschen Gesellschaft flir Nachhaltiges Bauen
v" GEV-Emicode v Natureplus v’ RAL-Giitezeichen
Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-

gender Hohe:

Entschadigungsregelungen Mehrkosten fiir die Wiederherstellung mit umweltfreund-
lichen oder nachhaltigen Baustoffen

Produk
Schleswiger Top bis 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 10.000 EUR

Ausschluss Nicht versichert sind Mehrkosten fir die Wiederherstellung mit umweltfreundlichen oder nachhaltigen Baustoffen, die in-
folge von Zerstérung oder Beschidigung durch weiteren Naturgefahren wie Uberschwemmung, Riickstau, Erdbeben, Erd-
senkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn andere Ursa-
chen zum Versicherungsfall beitragen.

A2.9 Mehrkosten fiir ressourcenschonende Reparaturen

In Erweiterung zu Abschnitt A, § 8 AVB-A ,Mehrkosten” leistet der Versicherer im Versicherungsfall Entschadigung flr tatsachlich angefal-
lene ressourcenschonende Reparaturkosten auch tber den versicherten Neuwert hinaus.

Definition Ressourcenschonende Reparaturen im Sinne dieser Bedingungen sind Instandsetzungsmafnahmen an versicherten
Sachen, bei denen anstelle eines vollstandigen Ersatzes (z. B. Neuanschaffung, Wiederherstellung oder Neubau)
eine technisch gleichwertige Reparatur erfolgt, die unter Beriicksichtigung folgender Kriterien insgesamt geringere
Auswirkungen auf Umwelt und Ressourcenverbrauch hat:

= geringerer Materialeinsatz,

= Reduzierung von CO,-Emissionen,

= Vermeidung von Abfall und Riickbau,

= geringerer Energieaufwand bei der Durchfiihrung der MaRnahme.

Sofern Baustoffe flir ressourcenschonende Reparaturen verwendet werden, so missen diese dem Verstandnis dieser Bedingungen (siehe
Abschnitt 2.8) entsprechen.

Voraussetzung Eine Entschadigung wird nur geleistet, sofern

durch die gewahlte ReparaturmalRnahme nachweislich ein gleichwertiger funktionaler Zustand der versicherten Sache wiederhergestellt
wird

diese MaBnahme ressourcenschonender ist als ein vollstandiger Ersatz bzw. Neubau, und

die Reparatur nach anerkannten Regeln der Technik erfolgt ist.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Mehrkosten fiir ressourcenschonende Reparaturen
Schleswiger Top bis 10.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis 25.000 EUR

Ausschluss Nicht versichert sind ReparaturmalRnahmen, die lediglich voribergehenden Charakter haben oder zu einer Nut-
zungseinschrankung fihren.
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A 3 Welche Kiindigungsfristen gelten fiir das Kostenpaket ,Nachhaltigkeit“?

A3.1 Kiindigung

Versicherungsnehmer und Versicherer konnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten das Kostenpaket in Textform ordentlich kindi-
gen.

Kindigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam
wird.

Kindigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung des Versi-
cherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

A3.2 Beendigung oder Widerruf des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung oder Widerruf der Hauptversicherung erlischt auch das Kostenpaket ,Nachhaltigkeit”, ohne dass es einer weiteren Kiindigung
bedarf.

ENDE der Versicherungsbedingungen fiir das Kostenpaket ,,Nachhaltigkeit“ Verbundenen Wohngeb&udeversicherung (KP-N_2025_10_VGV_Nachhaltigkeit)
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Sofern vereinbart

Kostenpaket ,Notfall“ (KP-N_2025_03_VGV_Notfall)

A 1 Was ist die Vertragsgrundlage fiir das Kostenpaket ,Notfall“? Was ist unter dem Kostenpaket
»Notfall“ zu verstehen?

All. Vertragsgrundlage
Es gelten die

= Allgemeine Wohngebaude- Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-A_09_2024_SVV_Wohn-
gebdude), im Folgenden AVB-A,

= Allgemeine Versicherungsbedingungen fur die Sachversicherung (AVB-B_07_2024 SVV_Sach), im Folgenden AVB-B,

= Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kosten-
pakete (APR_09_2024_SVV_VGV), im Folgenden APR,

= Versicherungsbedingungen der vereinbarten Produktlinie,
soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.
Al.2 Voraussetzung

Voraussetzung fir den Abschluss Kostenpaketes ,Notfall” ist, dass die Produktlinie Schleswiger Top oder die Produktlinie Schleswiger
Top Plus zugrundegelegt und der Versicherungswert als Gleitender Neuwert nach den AVB-A, § 10 Abs. 1a, vereinbart worden ist.

Al3 Kostenpaket Notfall
Der Versicherer erbringt monetare Hilfeleistungen in Form von Kostenentschadigungen gemafR den nach A2 definierten Notféllen.

Im Versténdnis dieser Versicherungsbedingungen ist ein Notfall eine plétzliche, unvorhersehbar eingetretene oder eine vorhersehbar
androhende Situation ab, die sofortige, das heilt ohne Verzogerung eingeleitete, MaBnahmen erfordert, um das SchadenausmaR an der
versicherten Sache zu minimieren oder zu vermeiden.

Als Notfall gilt auch ein Notfall, der direkt aus einem Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 Abs. 1. entsteht.

A 2 Welche Ereignisse und Notfille sind versichert? Welche Entschidigungsgrenzen gelten fiir die
einzelnen Ereignisse?

A2.1 Aufwendungen fiir die Beseitigung von Rohrverstopfungen

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten, um Verstopfungen von Ableitungsrohren fachmannisch zu beseitigen (Not-
fallreparatur).

Voraussetzung Die Ableitungsrohre und Regenrohre miissen

= sich innerhalb des versicherten Gebaudes oder

= oder auf dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsort befinden und
= der Gebdude- oder Anlagenversorgung dienen.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir Aufwendungen fiir die Beseitigung von Rohrverstopfungen
Schleswiger Top bis 500 EUR
Schleswiger Top Plus bis 1.000 EUR

Ausschluss Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn

= festgestellt wird, dass die Rohrverstopfung bereits vor Beginn des Versicherungsvertrages vorhanden war oder
= die Ursache fiir die Rohrverstopfung nachweisbar auferhalb des versicherten Geb&udes liegt.

Ferner sind Verstopfugen ausgeschlossen, welche

= durch normalen VerschleiR oder altersbedingter Abnutzung oder

= durch eine mangelhafte Wartung

entstehen.

A2.2 Kinderbetreuung im Notfall

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich angefallenen Kosten fiir die Kinderbetreuung in einem Notfall.
Voraussetzung Es missen alle nachfolgenden Voraussetzungen erfiillt werden:

= Esliegt ein Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 oder den vereinbarten Gefahrenbausteinen vor.
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Die Kinder befinden sich in hduslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer.
Ferner gilt: die Schadensumme des Versicherungsfalles tibersteigt eine voraussichtliche Hohe von 5.000 EUR.

Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in folgender Hohe:

Produktlinie Entschéadigungsregelungen fur Kinderbetreuung im Notfall

Schleswiger Top bis 250 EUR

Schleswiger Top Plus bis 500 EUR

Ausschluss Ausgeschlossen von der Kostenentschadigung sind:

Der Versicherer zahlt keine Kinderbetreuungskosten bei geplanten Abwesenheiten der Aufsichtspersonen durch Urlaub, Arbeit oder
Freizeitaktivitaten.

Das Kind hat das 14. Lebensjahr bereits vollendet.

A23 Kostenpauschale
Der Versicherer leistet eine Kostenpauschale fiir persénliche Auslagen.

Definition Die Kostenpauschale im Verstandnis dieser Versicherungen dient der Abgeltung von entstanden oder entstehen-
den Kosten fir die Organisation von MaRBnahmen infolge eines Notfalls. Hierzu gehéren Kosten fur.

Telefonie-Aufwand (Festnetz, Smartphone) . Fahrtkosten/Reisekosten . Korrespondenz
W-LAN oder LAN-Kosten

Voraussetzung Es missen alle nachfolgenden Voraussetzungen erfiillt werden:

= Esliegt ein Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 oder den vereinbarten Gefahrenbausteinen vor.

Die Kostenpauschale wird durch den Versicherungsnehmer beantragt.

Der Versicherungsfall Gibersteigt eine voraussichtliche Entschadigungssumme von 2.500 EUR.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Produktlinie Entschéadigungsregelungen fiir die Kostenpauschale
Schleswiger Top 150 EUR
Schleswiger Top Plus 250 EUR

A24 Kosten fiir Absperrungen von StralRen und Wegen

Der Versicherer ersetzt auch die tatsachlich entstandenen Kosten fiir die zum Schutz der versicherten Sache eingerichtet Absperrung
von Strallen und Wegen.

Definition Absperrungen im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen stellen physische Barrieren dar, die

durch die 6ffentliche Hand (Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, Technisches Hilfsdienstwerk, Verkehrsbehérden) oder fachlich geeig-
neten Unternehmen (beispielsweise Bauunternehmen, Sicherheitsunternehmen) errichtet worden sind und

die der Sicherung der Gefahrenstelle (versicherten Sache) dienen und/oder

die den Zugang zur versicherten Sache fiir unbefugte Dritte verhindern.
Voraussetzung Es liegt ein Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 oder den vereinbarten Gefahrenbausteinen vor.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Produktlinie Entschéadigungsregelungen fiir die Kosten fiir Absperrungen von StraBen und Wegen

Schleswiger Top bis zu der vereinbarten Versicherungssumme
Schleswiger Top Plus bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

A25 Kosten fiir die Betreuung von Angehorigen im Notfall

Der Versicherer ersetzt die tatsdchlich entstandenen Kosten fur die weitere Betreuung von Kindern ab 14 Jahren und/oder pflegebeduirf-
tigen Angehdrigen nach einem Notfall.

Voraussetzung Es missen alle nachfolgenden Voraussetzungen erfiillt werden:

Es liegt ein Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 oder den vereinbarten Gefahrenbausteinen vor.

Kinder ab 14 Jahren, jedoch unter 18 Jahren oder die pflegebediirftigen Angehdrigen leben in hauslicher Gemeinschaft mit dem
Versicherungsnehmer.

Den pflegebediirftigen Angehoérigen wurde nach den geltenden Bestimmungen des Sozialgesetzbuches, Elftes Buch (XI), ein Pflege-
grad der Stufe 2 oder héher attestiert und die Pflege umfasst mindestens 10 Stunden, verteilt auf mindestes fiinf Tage pro Woche.
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= Die Pflege der pflegebedirftigen Angehorigen erfolgt durch den Versicherungsnehmer oder anderen in der hauslichen Gemein-
schaft lebenden Personen.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir die Kosten fiir die Betreuung von Angehorigen im Notfall
Schleswiger Top bis 1.500 EUR
Schleswiger Top Plus bis 2.500 EUR

A2.6 Elektro-Installateur-Service (Stromausfall)

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen Kosten fiir einen Elektro-Installateur Service (u. a. Reparatur, Sicherheitsprifungen,
Notdienst) nach einem Notfall.

Definition Die Elektroinstallation im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen umfasst alle MaRnahmen und Einrich-
tungen, die erforderlich sind, um die versicherten Sachen mit elektrischer Energie (Strom) zu versorgen.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfillt sein:
= Es liegt ein Stromausfall im versicherten Gebaude vor, der fachmannisch behoben werden muss.
= Der Elektro-Installateur-Service wird kostenpflichtig durch einen Fachbetrieb der Elektrohandwerke durchgefiihrt.

= Der Fachbetrieb der Elektrohandwerke dokumentiert die Ursache (Stromausfall).

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Entschadigungsregelungen fiir die Kosten fiir Elektro-Installateur-Service (Stromaus-
fall)

Schleswiger Top bis 500 EUR
Schleswiger Top Plus bis 1.500 EUR

Ausschluss Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Leistungen,

= zur Behebung von Defekten an elektrischen und elektronischen Geraten (u. a. Haushaltsgerate, Arbeitsgerate, Datenverarbeitungs-
gerate, Kommunikationsgerate);

= zur Behebung von Defekten an Stromverbrauchszahlern;

= zur Behebung von Defekten an der Elektroinstallation, die bereits vor Beginn des Versicherungsschutzes vorhanden waren oder
nicht durch die Ursache Stromausfall verursacht wurden;

= welche die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Elektroinstallation der versicherten Sache beinhalten.
A2.7 Kosten fiir Fehlalarm von Rauch-, Gas- oder Notrufmelder

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen Kosten, die durch Feuerwehreinsatz oder durch die Beseitigung von Schaden durch
einen gewaltsamen Zutritt von Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk oder Notdienst entstanden sind.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfillt sein:

= Rauch-,Gas- oder Notrufmelder missen nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut und mit einer funktionsfahigen Batte-
rien ausgestattet sein.

= Der Fehlalarm wurde bestimmungswidrig ausgel0st.
= Einsatzberichte der Feuerwehr, Polizei oder Notdienst sind durch den Versicherungsnehmer vorlagepflichtig.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

_ igungsregelungen fiir die Kosten fiir Fehlalarm von Rauch,- Gas- oder Notrufmel-

Produk
Schleswiger Top bis zu 5.000 EUR
Schleswiger Top Plus biszu 10.000 EUR

Ausschluss Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Kosten fiir Fehlalarm durch

= Tabakrauch, Kochdiinste und dergleichen;
= Fehlbedienung;

= entladenen oder leeren Akkumulatoren oder Batterien.
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A28 Kosten fiir Feuerloschung/Léschmittelkosten

Der Versicherer ersetzt die tatsdchlich entstandenen Kosten fiir die Feuerléschung bzw. die Loschmittelkosten der Feuerwehr oder an-
derer Hilfseinrichtungen.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfiillt sein:
= Esliegt ein Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 oder den vereinbarten Gefahrenbausteinen vor.
= Es besteht eine gesetzliche Leistungspflicht des Versicherungsnehmers zum Kostenausgleich.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Entschéadigungsregelungen fiir die Kosten fiir Feuerléschung/Léschmittelkosten
Schleswiger Top bis zu 5.000 EUR

Schleswiger Top Plus bis zur Versicherungssumme

A2.9 Kosten fiir Heizungsinstallateur Service

Der Versicherer ersetzt die tatsdchlich entstandenen Kosten fiir Heizungsinstallateur Service (u. a. Reparatur, Sicherheitsprifungen,
Notdienst) nach einem Notfall.

Definition Die Heizungsinstallation der versicherten Sache umfasst das gesamte System (einschlieBlich der Anlagen zur Er-
zeugung von regenerativen Energien), das fir die Erzeugung, Verteilung und Regelung der Warme im Gebaude
verantwortlich ist.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfiillt sein:

= Die Heizungsinstallation der versicherten Sache kann aufgrund eines plotzlichen Defektes nicht wieder in Betrieb genommen wer-
den oder es missen Anlagenteile der Heizungsinstallation aufgrund von plétzlichen Bruchschdden oder festgestellter Undichtigkeit
repariert oder ersetzt werden.

= Der Heizungs-Installateur-Service wird durch einen Fachbetrieb fir Bau, Wartung und Reparatur von Heizsystemen durchgefihrt.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Entschadigungsregelungen fiir die Kosten fur Heizungsinstallateur Service

Schleswiger Top bis zu 500 EUR
Schleswiger Top Plus bis zu 1.500 EUR

Ausschluss Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Leistungen,

die der Behebung von Defekten, Bruchschdden und Undichtigkeiten dienen, die bereits vor Beginn des Versicherungsschutzes vor-
handen waren;

fur Schaden, die durch Korrosion verursacht wurden;

fir Schaden, die nachweislich durch altersbedingten Verschleif entstanden sind;

welche die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Heizungsinstallation beinhalten.

A2.10 Kosten fiir die Leckortung

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen Kosten fiir eine Leckortung, auch wenn sich kein Versicherungsfall im Sinne der
AVB-A ereignet hat und/oder keine Ursachlichkeit festgestellt wurde.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Produktlinie Entschéadigungsregelungen fiir die Leckortung
Schleswiger Top Keine Entschadigungsleistung
Schleswiger Top Plus bis zu 1.500 EUR

A211 Kosten fiir Miet-/Ersatzgerite

Der Versicherer ersetzt die tatsdchlich entstandenen Kosten fiir voriibergehend gemietete, dringend benétigte Haushaltsgerate sowie
medizinische und elektromedizinische Gerate.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfiillt sein:
= Es liegt ein Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 oder den vereinbarten Gefahrenbausteinen vor.

= Eine Ersatzbeschaffung oder umgehende Reparatur der beschadigten Geréate ist nicht moglich.
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Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir Kosten fiir Miet-/Ersatzgerate
Schleswiger Top bis zu 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus bis zu 5.000 EUR

Subsididre Deckung  Wenn fir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kénnen, miissen zuerst diese Versicherun-
gen in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt auch
dann, wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

A2.12 Kosten fiir die Neueinstellung von Antennen- oder Satellitenanlagen

Sofern nach einem Sturm- und oder Hagelereignis im Sinne der AVB-A, § 4 die mit dem versicherten Gebdude verbundenen Antennen-

oder Satellitenanlagen durch einen Fachdienstleister neu ausgerichtet werden mussen, ersetzt der Versicherer die dadurch entstande-

nen Kosten.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir die Neueinstellung von Antennen- oder Satellitenanlagen

Schleswiger Top bis zu 500 EUR
Schleswiger Top Plus bis zu 750 EUR

A2.13 Kosten fiir die Notheizung/Leihgerite

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen Kosten fiir eine Notheizung in Form von Leih-Heizgerdten wahrend einer Heizperi-
ode.

Definition Im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen erstreckt sich die Heizperiode liber den Herbst und Winter, mit
kalendarischem Jahreszeitbeginn/-ende.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfillt sein:

Die Heizungsinstallation fallt unvorhergesehen aus.
= Eine Inbetriebnahme durch einen Heizungsinstallateur-Service nach A 2.8 ist nicht oder nicht sofort moglich.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir Kosten fiir die Notheizung/Leihgerate
Schleswiger Top Keine Entschadigung

Schleswiger Top Plus bis zu 1.500 EUR

A2.14 Kosten fiir provisorische MaBnahmen

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen Kosten fiir provisorische MaBnahmen.

Definition Provisorische MalRnahmen im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen sind MaRnahmen, um Schaden an
der versicherten Sache zu minimieren oder fur deren Schutz zu sorgen.

Zu den Provisorischen MaRBnahmen zdhlt auch die notwendige Bewachung zur Vermeidung von Folgeereignissen.
Voraussetzungen Es liegt ein Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 oder den vereinbarten Gefahrenbausteinen vor.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in
folgender Hohe:

Produktlinie Entschéadigungsregelungen fiir Kosten fiir provisorische MaBnahmen

Schleswiger Top bis zu 2.500 EUR
Schleswiger Top Plus bis zu 5.000 EUR

A2.15 Kosten fiir Rohrreinigungsservice im Notfall
Der Versicherer ersetzt die tatsdchlich entstandenen Kosten fiir Rohrreinigungsservices im Notfall.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfillt sein:

Es liegt eine Verstopfung von Abflussrohren von Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spilbecken, WCs, Urinalen, Bidets oder
Bodenabldufen des versicherten Gebaudes, inklusive den mitversicherten Nebengeb&uden vor, sofern sich diese auf dem im Versi-
cherungsschein genannten Versicherungsort befinden.

Die Verstopfung kann nur fachmannisch behoben werden.
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Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-
gender Hohe:

Produk Entschéadigungsregelungen fur Kosten fiir Rohrreinigungsservice im Notfall

Schleswiger Top Keine Entschadigung
Schleswiger Top Plus bis zu 500 EUR

A2.16 Kosten fiir die psychologische Betreuung nach Brand

Der Versicherer ersetzt die tatsdachlich angefallenen Kosten fiir eine psychologische Betreuung.
Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfiillt sein:
= Esliegt ein Versicherungsfall im Sinne der AVB-A, § 2 Abs. 2 vor.

= Der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in hduslicher Gemeinschaft lebende Person erleidet in unmittelbarer Folge zu einem dieser
Versicherungsfalle eine psychische Beeintrachtigung oder seelische Verletzung.

= Der gesetzliche Krankenversicherungstrager/der Krankenversicherer der geschadigten Person lehnt eine Kosteniibernahme ab und
= die Behandlung wurde innerhalb von 3 Monaten nach dem Ereignis begonnen.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-
gender Hohe:

Entschéadigungsregelungen fiir Kosten fiir die psychologische Betreuung nach Brand

Schleswiger Top bis zu 1.000 EUR
Schleswiger Top Plus bis zu 2.500 EUR

A217 Kosten fiir Sanitar-Installateur Service

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen Kosten flr Sanitér-Installateur Services (u. a. Reparatur, Sicherheitspriifungen, Not-
dienst) nach einem Notfall.

Definition Die Sanitarinstallation der versicherten Sache umfasst im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen das ge-
samte System, das fiir die Kalt- oder Warmwasserversorgung (Trinkwasser) sowie der Abwasserentsorgung im ver-
sicherten Gebaude verantwortlich ist.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfillt sein:

= Esliegt ein Defekt in der Weise vor, dass Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt werden kénnen oder die Kalt- oder Warmwas-
serversorgung unterbrochen ist oder die Abwasserentsorgung nicht bestimmungsgemaR erfolgt.

= Der Sanitdrinstallateur-Service wird durch einen Fachbetrieb fiir Bau, Wartung und Reparatur von Sanitaranlagen in privaten Haushal-
ten durchgefihrt.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Entschadigungsregelungen fiir Kost Sanitér-Installateur Service
Schleswiger Top bis zu 500 EUR

Schleswiger Top Plus bis zu 1.500 EUR

Ausschluss Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Leistungen,

= die der Behebung von Defekten, Bruchschdaden und Undichtigkeiten dienen, die bereits vor Beginn des Versicherungsschutzes vorhan-
den waren;

= die den Austausch von defekten Dichtungen und verkalkten Bestandteile beinhalten;

= welche den Austausch von Zubehor von Armaturen oder Boilern beinhalten;

= welche die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Sanitarinstallation beinhalten.
A2.18 Kosten fiir Schliisseldient im Notfall

Der Versicherer ersetzt die tatsichlich entstandenen Kosten fiir den Schliisseldient im Notfall. Hierzu zdhlen Kosten fiir das Offnen der
Wohnungstir und Kosten flir den Einbau eines provisorischen Schlosses.

Voraussetzung Es missen alle Voraussetzungen erfillt sein:

= Der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person kann nicht in das versicherte Gebaude gelangen, weil
a) der Schlussel fur die Wohnungstiir abhandengekommen oder abgebrochen ist oder
b) sie sich versehentlich ausgesperrt haben.

= Das Offnen der Wohnungstiir kann nur durch eine Fachfirma (Schliisseldienst) erfolgen.

= Die Funktionsfihigkeit der Wohnungstiir bleibt erhalten (Offnung) oder wird durch den Schliisseldienst wiederhergestellt (provisori-
sches Schloss).
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Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschadigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir Kosten fiir Schliisseldienst im Notfall
Schleswiger Top Keine Entschadigung

Schleswiger Top Plus bis zu 500 EUR

Ausschluss Von der Kostenentschadigung ausgeschlossen sind
= Reparaturkosten fiir eventuell entstandene Schaden an der Wohnungstur.

= Kosten flr den Ersatz der Wohnungstiir oder fir die Schlosserneuerung.

A2.19 Kosten fiir die Unterbringung und der tierarztlichen Behandlung eines Haustieres
Der Versicherer ersetzt die tatsdchlich entstandenen Kosten fiir die Unterbringung und die tierarztliche Behandlung eines Haustieres.

Definition Haustiere im Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen sind Tiere, die artgerecht in dem versicherten Wohnge-
baude gehalten werden (z. B. Fische, Katzen, Vogel).

Keine Haustiere im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind exotische Tiere oder Nutztiere.

= Exotische Tiere werden im Allgemeinen als Wildtiere und deren Nachzuchten definiert, die weder in Deutschland heimisch sind noch
als domestiziert angesehen werden kdnnen.

Bei Nutztieren handelt es sich um landwirtschaftliche Nutztiere und andere warmbliitige Wirbeltiere, die zur Erzeugung von Nahrungs-
mitteln, Wolle, Hauten oder Fellen oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden oder deren Nachzucht zu diesen
Zwecken gehalten werden soll.

Voraussetzung Es liegt ein Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 oder den vereinbarten Gefahrenbausteinen vor.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschadigungsregelungen fiir die Unterbringung und der tierarztlichen Behandlung eines
Haustieres

Schleswiger Top bis zu 1.500 EUR
Schleswiger Top Plus bis zu 2.500 EUR

Subsididre Deckung ~ Wenn fiir einen Versicherungsfall auch andere Versicherungen leisten kdnnen, missen zuerst diese Versicherungen
in Anspruch genommen werden (subsididre Deckung). Dieser Vorgang der anderen Versicherungen gilt auch dann,
wenn diese ebenfalls eine nachrangige Zahlungspflicht vereinbart haben.

A2.20 Kosten fiir VerkehrssicherungsmaBnahmen

Der Versicherer ersetzt die tatsachlich entstandenen Kosten fiir VerkehrssicherungsmaRnahmen.
Voraussetzung Alle Voraussetzungen missen erfullt sein:

= Esliegt ein Versicherungsfall nach den AVB-A § 1 oder den vereinbarten Gefahrenbausteinen vor.

= Es entsteht durch den Eintritt des Versicherungsfalls eine Gefahr innerhalb und/oder auRerhalb des Versicherungsortes, zu deren Si-
cherung der Versicherungsnehmer aufgrund gesetzlicher und 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist.

Entschadigung Der Versicherer leistet je Versicherungsfall und je nach zugrundeliegender Produktlinie eine Entschddigung in fol-
gender Hohe:

Produktlinie Entschéadigungsregelungen fiir VerkehrssicherungsmaBnahmen
Schleswiger Top bis zur Versicherungssumme

Schleswiger Top Plus bis zur Versicherungssumme
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A 3 Welche Kiindigungsfristen gelten fiir das Kostenpaket ,Notfall“?

A3.1 Kiindigung
Versicherungsnehmer und Versicherer kdnnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten das Kostenpaket in Textform ordentlich kiin-
digen.

Kiindigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirk-
sam wird.

Kindigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung des Ver-
sicherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

A3.2 Beendigung oder Widerruf des Hauptversicherungsvertrages

Mit Beendigung oder Widerruf der Hauptversicherung erlischt auch das Kostenpaket , Notfall“, ohne dass es einer weiteren Kiindigung
bedarf.

ENDE der Versicherungsbedingungen fiir das Kostenpaket ,,Notfall“ Verbundenen Wohngeb&udeversicherung (KP-N_2025_04_VGV_Notfall)
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Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngebiudeversicherung, Schleswiger Gefah-
renbausteine und Schleswiger Kostenpakete (APR_10_2025_SVV_VGV)

Teil A - Annahmerichtlinien

A 1 Welche Risiken sind versicherbar und welche Risiken sind nicht versicherbar? Wie wirkt die
Energieeffizienzklasse des Wohngebiudes? Welche Kombinationsmoéglichkeiten ergeben sich
aus den Schleswiger Produktlinien, Schleswiger Gefahrenbausteinen und Schleswiger Kostenpa-
keten?

Al1l Grundsatz

Die Annahmerichtlinien gelten fiir die Schleswiger Wohngebaudeversicherung, fir die jeweiligen Schleswiger Produktlinien sowie fiir
die hinzuwahlbaren Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpakete der Schleswiger Versicherung a. G. (Versicherer)
in ihren glltigen Fassungen.

Al2 Versicherbare Risiken
Generell ist eine Annahme nur von objektiv und subjektiv positiven Risiken méglich.
Al.21 Standig und selbst bewohntes Wohngebdude

In Erweiterung zu den AVB-A, § 17 ist ein Gebaude standig bewohnt, wenn es nicht langer als 60 Tage oder Uber eine fiir den Einzelfall
vereinbarte langere Frist hinaus unbewohnt ist. Beaufsichtigt ist ein Gebaude dann, wenn sich wahrend der Nacht eine dazu berech-
tigte volljahrige Person darin aufhalt.

Ein Leerstand, beispielsweise im Zuge von einem Eigentlimerwechsel oder SanierungsmaRnahmen, bleibt hiervon unberiihrt und ist
nach den AVB-A, § 17 anzeigepflichtig.

Al1.2.2 Gebaude

Im Sinne dieser APR gelten als Gebaude das Einfamilienhaus (EFH) oder Zweifamilienhaus (ZFH) mit einer Wohneinheit, mit oder ohne
Einliegerwohnung, in den Ausfiihrungen:

= Einzelhaus = Doppelhaus = Reihenhaus = Kettenhaus
= Atriumhaus = Hofhaus = Fertighaus =  Ferienhaus
Al.23 Wohnung

Zur Wohnung gehoren:

diejenigen Raume, die den Wohnzwecken dienen;

= Rdume, die ausschlielllich beruflich oder gewerblich genutzt werden, gehdren nicht zur Wohnung. Davon ausgenommen sind
Raume, die ausschlieBlich Uber die Wohnung zu betreten sind (sog. Arbeitszimmer in der Wohnung).

= Loggien, Balkone sowie an das Gebaude unmittelbar anschlieBende Terrassen. Gleiches gilt fir ausschlielich vom Versicherungs-
nehmer zu privaten Zwecken genutzte Rdume in Nebengebauden einschlieBlich Garagen. Diese miissen sich auf dem Versiche-
rungsgrundstiick befinden, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet. Der Nutzung durch den Versicherungsnehmer steht
eine Nutzung durch Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in hduslicher Gemeinschaft leben, gleich.

= gemeinschaftlich genutzte, verschlieBbare Raume (z. B. ausgewiesene Stellflichen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller). Diese
missen sich auf dem Versicherungsgrundstiick befinden, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet.

Al24 Wohnflache

Die Wohnflache bildet die Grundflache aller zu Wohnzwecken nutzbaren Radume, die zur versicherten Wohnung gehoren. Dazu zdhlen

auch Hobby- und Party-Raume, Dielen und Wintergéarten. Treppen, Balkone, Loggien und Terrassen, sowie Keller- und Speicherrdume
gelten ebenso als Wohnflache, soweit diese zu Wohn- und Hobbyzwecken ausgebaut sind.

Abziige bei der Wohnflachenermittlung, beispielweise aufgrund von Deckenhdhen unterhalb von zwei Metern, sieht unser Verstand-
nis der Wohnflachenermittlung nicht vor.

Alternativ kann die Wohnflache gemaR Bauunterlagen angegeben werden, wenn diese mit dem aktuellen Bauzustand Ubereinstim-
men.

Al1.25 Baujahr und Bezugsfertigkeit des Wohngebaudes
Als Baujahr gilt das Jahr, in dem die erstmalige Bezugsfertigkeit hergestellt worden ist.

Bezugsfertigkeit liegt vor, wenn das zu versichernde Gebaude fiir den Einzug und der Nutzung durch den Versicherungsnehmer bereit
ist. Wesentliches Merkmal dafiir ist, dass alle Bau- und Ausbaumafinahmen abgeschlossen und grundlegende Installationen zur Ver-
sorgung und Einrichtungen vorhanden sind.
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A1.2.6 Nebengebdude

Nebengebaude im Sinne dieser Annahmerichtlinien beziehen sich auf Strukturen, die rdumlich oder funktional von dem zu versichern-
den Geb&ude getrennt sind, zu privaten Zwecken genutzt werden und eine Quadratmetergrundflache je Nebengebdude von 65 gm?
nicht Gibersteigen.

Nicht als Nebengebdude gelten Gebdude, die zu gewerblichen, landwirtschaftlichen, industriellen Zwecken oder als Wirtschaftsge-
baude (Scheunen, Stélle, Lagerhallen) genutzt werden oder wurden oder Gebaude, die sich nicht auf dem Versicherungsort befinden.

Al127 Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht fiir Risiken innerhalb des Geschaftsgebiets der Bundesrepublik Deutschlands.
Al3 Schleswiger Wohngebaudeversicherung

Die Schleswiger Wohngebdudeversicherung in den Schleswiger Produktlinien Basis, Top und Top Plus wird als verbundene Wohnge-
baudeversicherung, bestehend aus den Gefahren:

= Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung (§ 2 der AVB-
A), Leitungswasser (§ 3 der AVB-A), Sturm/Hagel (§ 4 der AVB-A),

geflihrt.
Al13.1 Bauartklassen

v’ =versicherbar ¢ =nicht versicherbar

Versicherbare Produktlinie Schleswiger
Bedachung

massives Mauerwerk, Beton Hartdach, z.B. Ziegel, Schie-
fer, Betonplatten, Metall, ge-
sandete oder beschieferte
Dachpappe

Stahl- oder Holzfachwerk mit Stein- oder | wie Klasse |
Glasfullung Stahl- oder Stahlbetonkon-

struktion mit Wandverkleidung aus nicht

brennbarem Material (z.B. Profilblech,

Putz, Klinker, kein Kunststoff oder As-

best)

Holz, Holzfachwerk mit Lehmfullung, wie Klasse |
Holzkonstruktion mit Verkleidung jegli-

cher Art, Stahl- oder Stahlbetonkonstruk-

tion mit Wandplattenverkleidung aus

Holz oder Kunststoff, Gebaude mit einer

oder mehreren offenen Seiten

wie Klasse | oder Il weich, z.B. vollstandig oder
teilweise Eindeckung mit
Reet, Holz, Stroh u. a.

wie Klasse Il wie Klasse IV

in allen Teilen (einschl. der tragenden Hartdach, z.B. Ziegel, Schie-

Konstruktion) aus feuerbestandigen Bau- | fer, Betonplatten, Metall, ge-

teilen (massiv sandete oder beschieferte
Dachpappe

Fundament massiv, tragende Konstruk- wie Klasse |
tion aus Stahl, Holz, Leichtbauteilen oder

dergleichen, auBen mit feuerhemmen-

den Bauteilen bzw. nicht brennbaren

Baustoffen verkleidet (z.B. Putz, Klinker-

steine, Gipsplatten, Profilblech, kein

Kunststoff oder Asbest)

FHG 3 wie FHG Il, jedoch ohne feuerhemmende | wie Klasse |
Ummantelung bzw. Verkleidung v
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A13.2 Maximale Versicherungssumme

Je nach zugrunde liegender Schleswiger Produktlinie kdnnen die nachfolgenden Hochstversicherungssummen vereinbart werden:

Produktlinien Schleswiger Basis Schleswiger Top Schleswiger Top Plus
w 40.000 Mark 40.000 Mark 40.000 Mark

Al4 Anfragepflichtige Risiken

Wohngebaudeversicherungen mit einer voraussichtlichen Gesamtversicherungssumme in Héhe von tber 40.000 Mark und/oder mehr
als 270 Quadratmeter Wohnfldche und/oder Geb&ude, die gegen einzelne Gefahren versichert werden sollen, sowie Gebdude mit
geringfligigen Mangeln (beispielsweise fehlende Ziegel im Mauerwerk, tiefe Fassadenrisse, groRflachig abgeplatzter AuRenputz) sind
anfragepflichtig.

Far die Risikolberprifung bendtigt der Versicherer unter anderem
= Informationen zum Versicherungsnehmer und Risikoort;
= Vorschadenverlauf der letzten 5 Jahre;
= Informationen zu Vorversicherungen, Kiindigungsgrund und Kiindigender (Versicherungsnehmer oder Versicherer);
= Informationen zum Objekt durch Vorlage von Gebdudebeschreibung, Gebdude- und/oder Geschosspldnen, Lageplanen;
= Qualifizierte Wertermittlung (beispielsweise SkenData Wert 1914, Baugutachten);
= Aktuelle und aussagefahige Objektfotos;
. Sofern erforderlich: ausgefullter und unterschriebener Sanierungsfragebogen
Al4 Nicht versicherbare Risiken
Al4.1 Generell nicht versicherbare Risiken
Folgende Risiken konnen Uber die Schleswiger Produktlinien Basis, Top und Top Plus nicht versichert werden:
= Wohngebaude, welche die generelle Hochstversicherungssumme nach A 1.2.8 Uiberschritten haben;
= Wohngebaude mit einem Baujahr von mehr als 100 Jahren vor Datum der Antragsstellung;

= Wohngebdude mit mehr als 4 Vollgeschossen und/oder mehr als 4 Garagen/Carports und/oder mehr als 4 Nebengebiuden
und/oder mehr als 4 Tiefgaragenplatze;

= Mehrfamilienhduser;
. Ferienhduser/Wochenendhiuser, die
= dlter als 50 Jahre ab Antragsstellung sind;
= unter Denkmalschutz (auch teilweise) stehen;
= mit der vorrangigen Erzielung von Einkilinften betrieben werden;
= langer als 90 Tage im Jahr ununterbrochen unbewohnt sind;
= (ber eine Gesamtwohnfldche von mehr als 200 gm? verflgen;
= zum Zeitpunkt der Antragsstellung mit einem Wert von mehr als 25.000 Mark (Wert 1914) bewertet werden.
= Der gewiinschte Wohngebdudeversicherungsschutz soll ein Jahr oder spater ab Datum der Antragsstellung beginnen;
= Der Vorvertrag ist vom Vorversicherer gekiindigt worden;

= Es sind drei oder mehr Versicherungsfille (Feuer, Sturm/Hagel und Leitungswasserschaden) innerhalb der letzten funf Jahre
oder ein Schaden mit Schadenaufwand von groRer als 10.000 EUR eingetreten, und zwar unabhdngig davon, ob eine Regulie-
rung durch den Vorversicherer erfolgt oder abgelehnt worden ist;

= Fir die Gefahrenbausteine Elementarschaden und Starkregen besteht eine Nichtversicherbarkeit, wenn in den letzten 10 Jah-
ren ein Versicherungsfall eingetreten ist, und zwar unabhangig davon, ob eine Regulierung durch den Vorversicherer erfolgt
oder abgelehnt worden ist;

= Wohngebaude, welche in den letzten 12 Monaten vor Antragsstellung nicht versichert waren;
= Objekte, die nicht wohnwirtschaftlich genutzt werden;
= Wohngebaude, die nicht bezugsfertig sind (auBer Feuer-Rohbau);

. Wohngebaude mit erheblichen Mangeln wie beispielsweise erheblicher Schimmelbefall, Einsturzgefahr, briichiger Dachstuhl
oder andere Mangel, die die Bewohnbarkeit oder Funktionsfahigkeit des Wohngebaudes erheblich beeintrachtigen;

= Nebengebaude > 65 gm?2 (Quadratmetergrundflache)

. Nebengebaude, die fir gewerbliche, landwirtschaftliche, industrielle Zwecke oder als sonstige Wirtschaftsgebaude (Scheunen,
Stélle, Lagerhallen) genutzt werden oder wurden. Der Ausschluss gilt nicht fur privat genutzte Gewadchshauser, Werkstatten,
Gartenlauben, Gerathaus, Schuppen oder ahnliches.

. Wohngebaude mit einem Gewerbeanteil von grofRer 10 %;
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= Wohngebaude, die vorrangig mit der Erzielung von Einkiinften betrieben werden (sog. Mietobjekte);

109

Ein Mietobjekt im Sinne dieser Annahmerichtlinien ist ein Gebadude, das von einem Eigentiimer an Dritte zur Nutzung gegen

Entgelt Gberlassen wird (Vollvermietung). Hierzu zdhlen nicht Wohngebaude mit Einliegerwohnungen.
= Leerstehende oder Giberwiegend ungenutzte Wohngebaude;
= Wohngebaude unter Denkmalschutz;
= zum Abbruch bestimmte Wohngebdude;
= Versicherungen zum Zeitwert;
= Wohngebaude, welche nicht allseitig umschlossen sind;
= Lauben, Schrebergarten, Datschas, Mobilheime.
A1l.5 Spezifische Regelungen zur Versicherbarkeit/Nicht Versicherbarkeit
Al15.1 Energieeffizienzklassen

Zur Berechnung der Vertragspramie und fiir die modulare Ausgestaltung der Schleswiger Produktlinien, Schleswiger Gefahren-
bausteine und Schleswiger Kostenpakete ist unter anderem die Energieeffizienzklasse als weiterer, bestimmender Schadensatz-
faktor maRgebend.

Es gilt im Ergebnis: die Auswirkungen auf die Versicherungspramie und auf das modular gestaltete Versicherungsprodukt fallen
umso vorteilhafter aus, je niedriger der Energiebedarf ist und je jlinger das Gebaudealter betragt.

A15.1.1 Energieeffizienzklassen nach Skendata EnergyCheck

Die Energieeffizienzklasse wird durch eine technisch integrierte Schnittstelle zu dem Skendata EnergyCheck innerhalb der Schles-
wiger Angebots- und Antragsprozesse ermittelt.

Der SkenData EnergyCheck ermdoglicht eine normbasierte, energetische Bewertung des zu versichernden Wohngebdudes nach
den aktuell gultigen Standards. Im Ergebnis wird fir das zu versichernde Wohngebaude eine Energieeffizienzklasse nach Anlage
10 der Gebdudeenergiegesetz (GEG) in seiner aktuell giiltigen Fassung ermittelt.

Der technische Aufbau von Modell, Rechenkern und Schnittstellen entspricht dem Stand der Technik und erfillt die gangigen
Sicherheitsstandards.

A15.1.2 Alternative Energieausweise

Alternativ werden die in bereits bestehenden Energieeffizienznachweise ausgewiesenen Energieeffizienzklassen akzeptiert, so-
fern:

= der Energieausweis bei Antragsstellung nicht alter als 10 Jahre ist,
= der Energieausweis nach den Vorgaben der DIN-V 18599 oder der DIN-V 4108 erstellt ist und

= nach Ausstellung des Energieausweises keine energetischen Modernisierungsmalnahmen (z.B. Dach-, AuRenwand-, Fens-
tersanierung etc.) durchgefiihrt worden sind.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer jederzeit auf Anforderung den Energieausweis vorzulegen.
A1.5.1.3 Befreiung nach § 102 GEG

Sofern der Eigentimer oder Bauherr nach § 102 GEG von den Anforderungen der GEG befreit sind, wird eine durchschnittliche
Energieeffizienzklasse, abhdngig vom Gebaudealter, fir die Berechnung der Versicherungspramie und der modularen Ausgestal-
tung der Schleswiger Produktlinien, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpakete unterstellt.

A1.5.1.4  Ausschluss Erstellung Energieausweis und Sanierungsfahrplan

Die Erstellung eines Energieausweises flr das zu versichernde Gebaude gemaR §§79 ff. GEG oder ein Sanierungsfahrplan zur
Verbesserung der Energieeffizienz nach § 84 GEG sind nicht Gegenstand der Energieeffizienzklassenermittlung und werden durch
den Versicherer auch nicht anderweitig angeboten.

A1.5.1.5 Kombinationsméglichkeiten Produktlinien nach der Energieeffizienzklasse

Die Energieeffizienzklasse des zu versichernden Wohngebaudes ermdglicht die Vereinbarung von folgenden Produktlinien:

Energieeffi- Endenergie [Kilowattstun-

zienzklasse | den pro Quadratmeter Ge- Schleswiger Basis Schleswiger Top Schleswiger Top

baudenutzflache und Jahr] Plus

vereinbar
vereinbar vereinbar vereinbar
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Al6 Schleswiger Gefahrenbausteine
Ale6.1 Grundsatz

Mit Ausnahme der Schleswiger Elektronik- Schleswiger Bauleistungs- und der Schleswiger Glasversicherung gilt fiir die Vereinbarung
der Schleswiger Gefahrenbausteine, dass eine Wohngeb&udeversicherung (Hauptversicherung) auf Grundlage Allgemeine Wohnge-
biude- Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-A_01_2024 SVV_Wohngeb&ude)

bei dem Versicherer besteht und die Schleswiger Produktlinien Basis, Top oder Top Plus zugrundegelegt sind.

Die Regelungen nach A 1.3 bis A 1.4 gelten ebenfalls fiir die Vereinbarung der Schleswiger Gefahrenbausteine.

Al6.2 Kombinationsméglichkeiten

Es besteht die Moglichkeit, dass der Wohngebaudeversicherungsschutz, je nach zugrundeliegender Schleswiger Produktlinie, um spe-
zifische Gefahrenbausteine in folgender Kombination kostenpflichtig erweitert werden kann:

_ Schleswiger Basis Schleswiger Top Schleswiger Top
Plus

| Schleswiger Gefahrenbausteine | |

Glasversicherung Schleswiger Top Plus " vereinbar vereinbar vereinbar
Sofort-Schutz vereinbar

Unbenannte Gefahrendeckung nicht vereinbar nicht vereinbar vereinbar

Die mit ,1“ gekennzeichneten Gefahrenbausteine werden nach Beantragung als eigenstandiger Vertrag gefihrt.
A1.6.3 Gefahrenbausteine Elementarschadenversicherung und Starkregen

Fur die Versicherbarkeit von Risiken werden die durch die GDV Dienstleistungs-GmbH, 20097 Hamburg ermittelten Gefahrdungsklas-
sen fir Hochwasser- und Starkregenereignisse (HGK und SGK) zugrunde gelegt. Es gelten fir die Versicherbarkeit/Nicht Versicherbar-
keit der Gefahrenbausteine Elementarschaden und Starkregen folgende Regelungen:

Produkttinien
Hochwassergefahrdungsklassen (Gefahrenbaustein Elementarschaden)

HGK 1
HOK 2
HGK 3

HoK 4
Schleswiger Basis

Starkregengefdhrdungsklasse (Gefahrenbaustein Starkregen)

SGK 1

SGK 2

SGK 3

Al.7 Kostenpakete
Al17.1 Grundsatz

Fur die Vereinbarung der Schleswiger Kostenpakete gilt, dass eine Wohngeb&dudeversicherung (Hauptversicherung) auf Allgemeine
Wohngebaude- Versicherungsbedingungen (VGB 2024-SL) Abschnitt "A", Version 09 /2024 (AVB-A_01_2024_SVV_Wohngebiude)
bei dem Versicherer besteht und die Schleswiger Produktlinien Basis, Top oder Top Plus zugrundegelegt sind.

Die Regelungen nach A 1.3 bis A 1.4 gelten ebenfalls fiir die Vereinbarung der Schleswiger Kostenpakete.
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Al17.2 Kombinationsmdéglichkeiten

Es besteht die Moglichkeit, dass der Wohngebaudeversicherungsschutz, je nach zugrundeliegender Schleswiger Produktlinie, um spe-
zifische Kostenpakete in folgender Kombination erweitert werden kann:

Schleswiger Kostenpakete Schleswiger Basis Schleswiger Top Schleswiger Top Plus

»rierund Garten* nicht vereinbar vereinbar vereinbar

Nachhaltgieit”
.Notfall

A.1.8 Pramienpflicht

Die Schleswiger Gefahrenbausteine und die Schleswiger Kostenpakete sind pramienpflichtig und fiihren bei Auswahl zu einer Erho-
hung der Wohngebaudeversicherungspramie. Die Rechnungsstellung erfolgt, mit Ausnahme der eigenstandigen Vertrage (siehe A
1.5.2.2) mit der Rechnungsstellung der Wohngebdudeversicherung.

A 2 Welche Wartezeiten und Selbstbeteiligungen gelten fiir die Schleswiger Produktlinien, Schleswiger Gefahrenbau-
steine und Schleswiger Kostenpakete?

A21 Selbstbeteiligungen

Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschadigung oder der Betrag, den der Versicherungsnehmer je Versicherungsfall selbst zu
tragen hat.

Je nach Hohe fihrt die gewahlte Selbstbeteiligung zu einer unterschiedlich hohen Entlastung der Pramie.

V_VGV)

A2.1.1 Generelle Selbstbeteiligungen Schleswiger Produktlinie Basis, Top und Top Plus

R_10_2025_SV'

Der Versicherer bietet die Moglichkeit an, fur die versicherten Gefahren nach den AVB-A, §§ 2-4 zwischen den nachfolgenden Selbst-
beteiligungshohen zu wahlen.

Generelle Selbstbeteiligungen fiir die Gefahren Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge, Leitungs-
wasser, Sturm, Hagel

Selbstbeteiligung in % der vereinbar- Schleswiger Basis Schleswiger Top Schleswiger Top Plus
ten Versicherungssumme (Gleitender
Neuwert) zum Schadenzeitpunkt

(eine Selbstbeteiligung

0,10 % vereinbar vereinbar vereinbar
0,25 % vereinbar vereinbar vereinbar
0,50 % vereinbar

Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpakete (AP

1,00 % vereinbar vereinbar vereinbar

2,00 % vereinbar vereinbar vereinbar

5.00% vereinbar

Die Selbstbeteiligung wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet.

Die Regelungen nach A 2.1.2 (Elementar und Starkregen), A 2.1.3 (Vorschaden Leitungswasser) und A 2.1.4 (Schleswiger Gefahren-
bausteine und Schleswiger Kostenpakete) bleiben hiervon unberiihrt:

A21.11 Beispielermittlung zur Hohe der Selbstbeteiligung

Die generelle Selbstbeteiligung in EUR ergibt sich aus der im Jahr des Versicherungsfalles vereinbaren Versicherungssumme und der
in diesem Jahr vereinbarten Selbstbeteiligung (in %).

(a) Vereinbarte Versicherungssumme zum Zeitpunkt Versicherungsfall: 400.000 EUR
(b) Gewahlte Selbstbeteiligung 05%
(c) Selbstbeteiligung der Produktlinien Basis, Top und Top Plus im Jahr 2024: (al);f)”) - 400-‘1’(‘]’2*05 = 2.000,00 EUR

In dem vorliegenden Beispielfall betragt die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall fiir die zugrunde liegende Schleswiger Produktli-
nien Basis, Top oder Top Plus insgesamt 2.000,00 EUR.
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A21.2 Generelle Selbstbeteiligungen Schleswiger Gefahrenbausteine Elementar und Starkregen

Der Versicherer bietet fiir die Schleswiger Gefahrenbausteine Elementar und Starkregen die Moglichkeit an, zwischen folgenden
Selbstbeteiligungshohen fiir Elementarschiaden und Starkregenereignisse zu wahlen:

Generelle Gefahrenbausteine Elementar und Starkregen

Selbstbeteiligung in % der vereinbarten
Versicherungssumme (Gleitender Neu- Starkregen
wert) zum Schadenzeitpunkt

Fur die Hochwassergefahrdungsklasse (HGK) 3 und der Starkregengefahrdungsklasse (SGK) 3 (siehe A 1.5.3) sind folgende Mindest-
selbstbeteiligungen vorgesehen:

@000 Mindestselbstbeteiligung HGK 3 und SGK 3

Selbstbeteiligung in % der vereinbarten Ver-

sicherungssumme (Gleitender Neuwert) Elementar HGK 3 Starkregen SGK 3
zum Schadenzeitpunkt

Mindestselbstbeteiligung oder h : 1,50 % 1,50 %

Die Berechnung der Selbstbeteiligungshdhe erfolgt analog der Beispielermittlung aus A.2.1.1.1. Die Selbstbeteiligung wird auf zwei
Stellen nach dem Komma errechnet.

A213 Spezifische Selbstbeteiligungen bei Vorschaden Leitungswasser
Sofern fiir die Gefahr Leitungswasser (siehe AVB-A, Abschnitt § 3 ff.) in Bezug auf das zu versichernde Wohngebaude
=  ein Vorschadenverlauf innerhalb der letzten finf Jahre durch den Vorversicherer bestatigt und/oder

= ein Vorschadenverlauf innerhalb der letzten fiinf Jahre durch den Versicherungsnehmer vorvertraglich (siehe AVB-B, Abschnitt
B 3.1.1) angezeigt wird;

= essich bei dem zu versichernden Wohngebaude um ein versicherbares Risiko handelt (siehe A 1.4.1),

gilt fir die Gefahr Leitungswasser eine spezifische Mindestselbstbeteiligung in der Schleswiger Produktlinie Basis, Top und Top Plus,
sofern die Vorschadengesamtsumme mehr als 1.500 EUR betragt:

Selbstbeteiligung Leitungswasser bei Vorschaden

_ Schleswiger Schleswiger Top Schleswiger Top Plus
Basis

Selbstbeteiligung in % der vereinbarten
Versicherungssumme (Gleitender Neuwert) 1,00 % 1,00 %
zum Schadenzeitpunkt

Die Berechnung der Selbstbeteiligungshohe erfolgt analog der Beispielermittlung aus A.2.1.1.1. Die Selbstbeteiligung wird auf zwei
Stellen nach dem Komma errechnet.

Sofern eine nach A 2.1.1 hohere Selbstbeteiligung gewahlt wird, ersetzt diese die spezifische Selbstbeteiligung fur die Gefahr Lei-
tungswasser.

A21.3.1 Dauer
Die Mindestselbstbeteiligung bleibt fiir eine ununterbrochene Dauer von drei Jahren nach Versicherungsbeginn bestehen.

Eine Reduzierung der Mindestselbstbeteiligung ist nach Ablauf der ununterbrochenen Dauer von drei Jahren mdglich, sofern wah-
rend der ununterbrochenen Dauer von drei Jahren nach Versicherungsbeginn

= kein Leitungswasserschaden eingetreten ist, und zwar unabhangig davon, ob eine Regulierung durch den Versicherer erfolgt
oder abgelehnt worden ist,

= die falligen Pramien (Erst- und Folgebeitrag) rechtzeitig geleistet worden sind,

Rechtzeitig geleistet ist eine fallige Pramie dann, wenn keine der Rechtsfolgen nach AVB-B, Abschnitt B.1.3.2 (Rucktrittsrecht
des Versicherers bei Zahlungsverzug), B 1.3.3 (Leistungsfreiheit des Versicherers), B 1.4.2 (Schadenersatz bei Verzug), B 1.4.3
(Mahnung), B.1.4.4 (Leistungsfreiheit nach Mahnung) oder B 1.4.5 (Kiindigung nach Mahnung) eingetreten sind.

= der Versicherungsschutz nicht aus anderen Griinden pramienfrei gestellt oder die Pramien gestundet worden sind.
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A21.3.2 Beantragung

113

Der Versicherungsnehmer muss die Herabsetzung der Mindestselbstbeteiligung fiir die Gefahr Leitungswasser durch eine geson-
derte Mitteilung in Textform beim Versicherer beantragen.

A21.33 Wirksamkeit

Die erfolgreich beantragte Herabsetzung der Mindestselbstbeteiligung fiir die Gefahr Leitungswasser wird mit Wirkung der nachsten
Vertragshauptfalligkeit wirksam. Der Versicherer bestatigt die Herabsetzung der Mindestselbstbeteiligung in Textform.

A214 Spezifische Selbstbeteiligung Schleswiger Produktlinien, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kos-

tenpakete

Fur die Schleswiger Produktlinien, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpakete gelten folgende Selbstbeteiligun-

[oje]
o
i:

TOP Plus

TOP Plus

TOP Plus

TOP Plus

TOP Plus

TOP Plus

TOP

I

Text

Schleswiger Top 3 Terrarien
Plus

Schleswiger Top 2. Frostbedingte oder sonstige
Plus Bruchschaden (Ableitungsrohre
ohne Dichtheitsprifung)

Schleswiger Top 2. Leitungswasserschaden (Ablei-
Plus tungsrohre ohne Dichtheitspru-

Schleswiger Top . Sturmschaden ohne Mindest-
Plus windstarke innerhalb des Gebau-
des

Regelung

250 EUR

1.500 EUR

1.500 EUR.

250 EUR

Graffitischaden 250 EUR
Schleswiger Top 5.6 Kosten fur den Diebstahl von mit- 500 EUR
Plus versicherten Sachen

Frostbedingte oder sonstige
Bruchschaden (Ableitungsrohre
ohne Dichtheitsprifung)

Leitungswasserschaden (Ablei-
tungsrohre ohne Dichtheitspru-

Sturmschaden ohne Mindest-
windstarke innerhalb des Gebau-
des

Graffitischaden

Frostbedingte oder sonstige
Bruchschaden (Ableitungsrohre
ohne Dichtheitsprifung)

Leitungswasserschaden (Ablei-
tungsrohre ohne Dichtheitspru-

Schleswiger Basis . Ferienhaus und Wochenend-
wohnsitz

2.500 EUR
2.500 EUR

250 EUR

250 EUR

Kosten fur den Diebstahl von mit- 500 EUR
versicherten Sachen

2.500 EUR
2.500 EUR

1,00 % der VSU im
Schadenjahr fur Lei-
tungswasserscha-
den
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[Quete | Uperscrite Abschnitt [Text || Regelung

Schleswiger Basis, Top und Top Plus Vorschaden Leitungswasser > 1.500 EUR Gesamtschadensumme: ge-
nerelle Selbstbeteiligung in Hohe von 1,00 % fir die Gefahr Leitungs-
wasser.

EL_09_2024_SVV_VGV Gefahrenbaustein Ele- Elementarschaden 0,5 % Mindest-SB
mentar

Sonderregelung HGK 3: 2,00 % der vereinbarten Versicherungssumme

ST_07_2024_SVV_VGV Gefahrenbaustein Starkregenereignisse 0,5 % Mindest-SB
Starkregen Sonderregelung SGK 3: 2,00 % der vereinbarten Versicherungssumme
UG_09_2024_SVV_VGV Gefahrenbaustein un- A3.2 Unbenannte Gefahren 0,15 % der geltenden
benannte Gefahren VSU max. 2.000 EUR
KP-

Kostenpaket Tier und . Aufraumungs- und Wieder- 10 % der Aufrdumungs-
TG_09_2024_VGV_Tier- Garten aufforstungskosten fir umge- | und Wiederaufforstungs-
undGarten stlrzte Baume kosten, mind. 250 EUR,
max. 750 EUR

KP-TG_09_2024_VGV_Tier- | Kostenpaket Tier und A2.2 Beseitigung von Spechtab- 150 EUR
undGarten Garten schlagen

KP-TG_09_2024_VGV_Tier- | Kostenpaket Tier und A2.4.4 Wiederherstellung nach Wild- 150 EUR
undGarten Garten schaden (Gartenpflanzen)
KP-TG_09_2024_VGV_Tier- | Kostenpaket Tier und A2.5.4 Wiederherstellung nach Wild- 150 EUR
undGarten Garten schaden (Gartenanlagen)

KP-TG_09_2024_VGV_Tier- | Kostenpaket Tier und A2.6 Gartenanlagen zur hauswirt- 150 EUR
undGarten Garten schaftlichen Selbstversorgung

KP-TG_09_2024_VGV_Tier- | Kostenpaket Tier und A2. Schaden durch Baume nach 500 EUR
undGarten Garten Wourzelbefall

KP-TG_09_2024_VGV_Tier- | Kostenpaket Tier und . Schaden an elektrischen Anla- 150 EUR fur Pickscha-
undGarten Garten gen, Dammungen und Unter- den durch Vogel
spannbahnen durch wildle-
bende Tiere

KP-TG_09_2024_VGV_Tier- | Kostenpaket Tier und A2.10 Wurzelschaden am versicher- 250 EUR
undGarten Garten ten Gebaude

KP-N_09_2024_VGV_Not- Kostenpaket Nachhal- Diebstahl von Anlagen zur Er- 750 EUR
fall tigkeit zeugung von erneuerbaren
Energien oder deren Teilen

)
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A21.41 Richtlinien Selbstbeteiligungen
Die nach A 2.1.4 gegelten Selbstbeteiligungen gehen den Regelungen nach A 2.1.1, jedoch nicht den Regelungen nach A.2.1.3 vor.

Fir den Gefahrenbaustein Elementarschaden und Starkregen gelten die in 2.1.4. aufgefiihrten Selbstbeteiligungsregelungen, sofern
dem Versicherungsvertrag fur diese Gefahrenbausteine keine hohere Selbstbeteiligung nach A 2.1.2 zugrunde liegt.

Teil B - Pramienrichtlinien

B 1 Welche Mindestprimie liegt dem Schleswiger Wohngebiudeversicherungsvertrag zugrunde? Welche
Ratenzahlungszuschliage werden erhoben und welche Bezahlverfahren werden akzeptiert? Welche Rege-
lungen bestehen hinsichtlich der Versicherungssteuererhebung?

B1.1 Mindestpramie

Fir die Schleswiger Produktlinien Basis, Top und Top Plus (ohne Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpakete)
gelten folgende, jahrliche Mindestpramien, ohne Versicherungssteuer:

Produktlinien Schleswiger Basis Schleswiger Top Schleswiger Top Plus

Jahrliche Mindestpramie 118,00 EUR 154,00 EUR 179,00 EUR
ohne Versicherungssteuer

Unterjahrige Zahlungsweisen sind moglich, sofern die jahrliche Mindestpramie nicht unterschritten wird.

Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpakete (APR
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B1.2 Ratenzahlungszuschlage

Bei einer halbjahrlich vereinbarten Ratenzahlung der filligen Gesamtpramie (Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger
Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpakete). betragt der Ratenzahlungszuschlag 3%, bei vierteljahrlicher Zahlweise 5%. Eine
monatliche Zahlweise ist nicht vorgesehen.

B1.3 Laufzeitrabatt

Bei einer vertraglichen Laufzeit von mehr als einem Jahr gewahrt der Versicherer einen Laufzeitrabatt in Hohe von 5 % auf die Ge-
samtpramie (Schleswiger Wohngebaudeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpakete).

Unberihrt hiervon bleiben die Vorgaben zur Mindestpramie nach B 1.1.
B1.4 Bezahlverfahren

Der Vertragsabschluss ist unabhéngig der Zahlweise sowohl bei Vereinbarung des Lastschrifteinzugsverfahrens (SEPA) als auch bei
Zahlung per Rechnung moglich.

B 1.6 Versicherungssteuer

Der Versicherer bericksichtigt bei der Pramienberechnung die gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungssteuern nach dem Versi-
cherungssteuergesetz in aktuell glltiger Fassung.

Fur die Hauptversicherungen und Gefahrenbausteine sowie Kostenpakete gelten folgende Steuersatze gemaR Versicherungsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. April 2021 (BGBI. | S. 874).

Produktbezeichnung
Produktlinie Basis Basis_2025_03_SVV_VGV 19 % auf 86 % der Versicherungspramie
Produktlinie Top Top_2025_03_SVV_VGV 19 % auf 86 % der Versicherungspramie

Produktlinie Top Plus TopPlus_2025_03_SVV_VGV 19 % auf 86 % der Versicherungspramie
Starkregen ST_07_2024_SVV_VGV 19 % auf 86 % der Versicherungspramie

Elementarschadenversicherung EL_2025_03_SVV_VGV 19 % auf 86 % der Versicherungspramie
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Elektronikversicherung ABE_2025_03_SVV_Allgefahren 19 % der Versicherungspramie
Feuerrohbauversicherung FRBV_2025_03_SVV_ABBL 19 % auf 60 % der Versicherungspramie
Bauwesenversicherung fur Neubauten ABBL_2025_03_SVV_Bauwesen 19 % der Versicherungspramie

Glasversicherung GLV_07_2024_SVV_Glas 19 % der Versicherungspramie

Mietausfallversicherung Schleswiger MAV_2025_03_SVV_VGV 19 % der Versicherungspramie
MAV Top Plus

Sofort-Schutz Sofort_Schutz_2025_03_SVV_VGV 19 % auf 86 % der Versicherungspramie
Unbenannte Gefahrendeckung UG_2025_03_SVV_VGV 19 % auf 86 % der Versicherungspramie

Kostenpaket ,, Tier und Garten* KP-TG_2025_03_VGV_TierundGar- 19 % auf 86 % der Versicherungspramie

ten
Kostenpaket ,,Nachhaltigkeit* KP-N_2025_03_VGV_Nachaltigkeit 19 % auf 86 % der Versicherungspramie
Kostenpaket ,,Notfall“ KP-N_2025_03_VGV_Notfall 19 % auf 86 % der Versicherungspramie

ENDE der Annahme- und Pramienrichtlinien Schleswiger Wohngeb&udeversicherung, Schleswiger Gefahrenbausteine und Schleswiger Kostenpa-
kete (APR_10_2025_SVV_VGV)
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Merkblatt zur Datenverarbeitung und Datenschutzhinweise (KI_01_2024_SVV_DSGVO)

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen und
Zwecke der Datenver-
arbeitung

Verantwortlicher fiir
die Datenverarbeitung

Datenschutzbeauftrag-
ter

Einwilligungserkldrung

Versicherungen kénnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung
(EDV) erfullen. Nur so lassen sich Vertragsverhaltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln. Die
Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu lhrer Person wird insbesondere durch die Europai-
sche Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und Nutzung
nur zuldssig, wenn die DSGVO oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt.

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestim-
mungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren malRgeblichen Gesetze. Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten wir daher nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder ver-
pflichtet sind.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benotigen wir die von lhnen hierbei gemachten Anga-
ben fiir den Abschluss des Vertrages und zur Einschatzung des von uns zu ibernehmenden Risikos.
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfiihrung des Ver-
tragsverhadltnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benétigen wir
etwa, um prifen zu kénnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss und die Durchfiihrung des Versicherungsvertrages sind ohne die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten nicht maglich.

Dariiber hinaus bendétigen wir lhre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifi-
schen Statistiken, z. B. fir die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vorga-
ben. Die Daten aller mit einer Fremdgesellschaft bestehenden Vertrage nutzen wir fiir eine Betrachtung
der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -
erganzung, fur Kulanzentscheidungen oder fiir umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage fiir diese Verarbeitungen personenbezogener Daten fur vorvertragliche und vertragli-
che Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO.

lhre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6
Abs. 1 S.1 lit. f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

= zur Gewadhrleistung der IT-Sicherheit und des IT- Betriebs,

= zur Direktwerbung fiir unsere eigenen Versicherungsprodukte und fiir andere Produkte unse-
rer Kooperationspartner sowie fiir Markt- und Meinungsumfragen,

= zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur
Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Dariiber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur Erfiillung gesetzlicher Verpflichtun-
gen wie beispielsweise aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs-

pflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fiir die Verarbeitung dienen in diesem Fall
die jeweiligen gesetzlichen Regelungeni. V. m. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. ¢) DSGVO.

Schleswiger Versicherungsverein a. G.:
DorfstraRe 38

25924 Emmelsbull-Horsbiill

Mail info@schleswiger.de
Telefax  +49 (0) 4665 940422

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse des Verantwortlichen
mit dem Zusatz — Datenschutzbeauftragter — oder per E-Mail unter:

datenschutz@schleswiger.de

Unabhangig von einer im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwéagung und im Hinblick auf eine si-
chere Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist in lhren Versicherungsantrag eine Einwilligungser-
klarung nach der DSGVO aufgenommen worden.

Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht
zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserkla-
rung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldassigen Rahmen erfol-
gen.
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Kategorien von Emp-
fangern der personen-
bezogenen Daten

Datenspeicherung bei lhrem Versicherer

Wir speichern Daten, die fur den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunachst lhre Angaben
im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kunden-
nummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls
die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers oder eines Sachverstandigen gefiihrt (Vertragsdaten).
Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart lhre Angaben zum Schaden
und ggf. auch Angaben von Dritten (Leistungsdaten).

Riickversicherer

Von uns bernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rickversiche-
rer). Daflir kann es erforderlich sein, lhre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rickversicherer zu
Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild tiber das Risiko oder den Versicherungsfall machen
kann. Dariber hinaus ist es moglich, dass der Riickversicherer uns aufgrund seiner besonderen Sach-
kunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei der Bewertung von Verfahrensablaufen unter-
stitzt. Wir Gbermitteln Ihre Daten an den Riickversicherer nur soweit dies fiir die Erfilllung unseres Ver-
sicherungsvertrages mit lhnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen
erforderlichen Umfang.

Dateniibermittlung an Versicherungsvermittler

Soweit Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsvertrage von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet
lhr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchfiihrung des Vertrages benétigten Antrags-, Vertrags-
und Schadendaten. Auch tbermittelt der Schleswiger Versicherungsverein a. G. diese Daten an die Sie
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu lhrer Betreuung und Beratung in lhren Ver-
sicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten bendtigen.

Dateniibermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsanderung
und im Schadenfall dem Versicherer alle fir die Einschatzung des Wagnisses und fiir die Schadenab-
wicklung wichtigen Umstande anzugeben. Hierzu gehoren z.B. Versicherungsfille oder Mittei-lungen
Uber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekiindigte). Um
Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Versicherten
aufzuklaren oder um Liicken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlieBen, kann es
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskiinfte auf Anfrage
zu erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fallen (Mehrfachversicherung, Ubergang von Ersatzan-
spriichen sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhdhe und Schadentag.

Zentrale Hinweissysteme

Bei Prifung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur wei-
teren Aufklarung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an
den zustandigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfra-
gen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbanden wie dem Ge-samtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Da-
tensammlungen gefiihrt. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu
Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dirfen, also nur soweit bestimmte Vorausset-
zungen erfillt sind.

Beispiel Sachversicherer: Aufnahme von Schaden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder
wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekiindigt wird und be-
stimmte Schadensummen erreicht sind. Zweck: Risikoprifung, Schadenaufklarung, Verhinderung wei-
teren Missbrauchs.

Externe Dienstleister

Wir bedienen uns zur Erfillung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer
Dienstleister, die diese hier genannten Datenschutzhinweise ebenfalls berticksichtigen
Mitversicherte

In Vertragen, bei denen es neben dem Versicherungsnehmer noch andere mitversicherte Personen

gibt, kann es zur Vertragsdurchfiihrung erforderlich sein, dass Daten der jeweils anderen Person tber-
mittelt werden. Sofern lhre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein.
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Weitere Empfanger

Dariber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere Empfanger Gbermitteln, wie
etwa an Behorden zur Erfullung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Finanzbehérden oder Strafver-

folgungsbehorden).
Dauer der Datenspei- Wir I6schen lhre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben genannten Zwecke nicht mehr er-
cherung forderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten fiir die Zeit aufbewahrt wer-

den, in der Anspriiche gegen unseren Versicherungsverein geltend gemacht werden kdnnen (gesetzli-
che Verjahrungsfrist). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem
aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwdschegesetz. Die Speicherfristen be-
tragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte Sie kénnen unter der oben zum Verantwortlichen angegebenen Adresse Auskunft Gber die zu lhrer Per-
son gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kénnen Sie unter den gesetzlichen Vorausset-zun-
gen die Berichtigung oder die Loschung Ihrer Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Ein-
schrankung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestell-
ten Daten in einem strukturierten, gangigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwer-
bung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, konnen Sie dieser Verarbeitung wi-
dersprechen, wenn sich aus lhrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen.

Sie kénnen sich tber unseren Datenschutzbeauftragten Informationen zu unseren externen Dienstleis-
tern und des Riickversicherers einholen.

Beschwerderecht
Sie haben die Mdoglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten

oder an eine Datenschutzaufsichtsbehdrde zu wenden. Die fiir uns zustandige Datenschutzaufsichtsbe-
horde ist:

Unabhangiges Landeszentrum fiir Datenschutz
Schleswig-Holstein

Postfach 7116

24171 Kiel

Einwilligungsklausel Sie als Kunde des Schleswiger Versicherungsverein a. G. willigen mit Antragsunterschrift ein, dass
nach der Europaischen
Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSG-VO)

®  der Schleswiger Versicherungsverein a. G. die von lhnen in diesem Antrag und kiinftig mitgeteilten
Daten erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur Antragsprifung sowie zur Begriindung, Durch-
flihrung oder Beendigung dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist.

® jhre Daten an Ruckversicherungen und an andere Versicherer Gibermittelt und dort zu den genann-
ten Zwecken verwendet werden.

® der Schleswiger Versicherungsverein a. G. lhre Daten und sonstigen nach § 203 StGB geschitzten
Daten in den oben genannten Fallen — soweit erforderlich — an den fiir Sie zustandigen der Schles-
wiger Versicherungsverein a. G. lhre Daten und sonstigen nach § 203 StGB geschiitzten Daten in
den oben genannten Féllen — soweit erforderlich — an den fir Sie zustandigen selbststandigen Ver-
sicherungsvermittler tibermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken
genutzt werden durfen.

Datenschutzerklarung Die Datenschutzerklarung des Schleswiger Versicherungsverein a. G. klart Sie als Nutzer Gber die Art,
den Umfang und dem Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch uns als
Versicherer auf. Die Datenschutzerklarung finden Sie unter:

Internet: www.schleswiger.de/datenschutz

Ende Merkblatt zur Datenverarbeitung und Datenschutzhinweise (KI_01_2024_SVV_DSGVO)
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Widerrufsrecht

Widerrufsfolgen

Besondere Hinweise

Abschnitt 2

Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (bei-
spielsweise Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Frist beginnt, nachdem lhnen folgende Informationen jeweils in Textform zugegangen sind:

. der Versicherungsschein

= die Vertragsbestimmungen, einschlieBlich der fiir das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschlieBlich der Tarifbestimmungen oder Beson-
deren Bedingungen.

. diese Belehrung
= das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
= und die weiteren in Abschnitt 2 dieser Widerrufsbelehrung aufgefiihrten Informationen

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu
richten an:

Schleswiger Versicherungsverein a. G
DorfstraRBe 38
25924 Emmelsbull-Horsbiill

Mail info@schleswiger.de
Telefax +49 (0) 4665 940422

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beitrage, wenn Sie zugestimmt haben, dass
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Den Teil der Beitrage, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, dirfen wir in diesem Fall
einbehalten. Dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich je nach Zahlungsweise des Beitrags wie
folgt errechnet

a) bei vereinbarter jahrlicher Zahlungsweise: die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum Zugang
des Widerrufs multipliziert mit 1/360 des Jahresbeitrags

b) bei vereinbarter halbjdhrlicher Zahlungsweise: die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/180 des Halbjahresbeitrags

c) bei vereinbarter vierteljdhrlicher Zahlungsweise: die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/90 des Vierteljahresbeitrags

d) bei vereinbarter monatlicher Zahlungsweise: die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum Zu-
gang des Widerrufs multipliziert mit 1/30 des Monatsbeitrags

Die Erstattung zurilickzuzahlender Beitrage erfolgt unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des
Widerrufs.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur
Folge, dass empfangene Leistungen zurlickzugewdhren und gezogene Nutzungen herauszugeben sind

= lhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdriicklichen Wunsch sowohl von lhnen
als auch von uns vollstandig erfiillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeibt haben.

= Soweit eine vorlaufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei
uns.
= Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Vertragen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.

Auflistung der fiir den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Wir haben Ihnen folgende Informationen zur Verfligung zu stellen:

(1) Die Identitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, tber die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben
ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstrager eingetragen ist, und die zugehorige Registernummer

(2) die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die flir die Geschaftsbeziehung zwischen dem Versi-
cherer und Ihnen maRgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedlrfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form
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die Hauptgeschaftstatigkeit des Versicherers

die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben iber Art, Umfang und Falligkeit der Leistung
des Versicherers

den Gesamtpreis der Versicherung einschlieBlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beitrage einzeln
auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhaltnis mehrere selbstandige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder,
wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die lhnen eine
Uberpriifung des Preises ermdglichen

gegebenenfalls zusatzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mogliche weitere
Steuern, Gebihren oder Kosten, die nicht Gber den Versicherer abgefiihrt oder von ihm in Rechnung gestellt werden

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfiillung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beitrage

die Befristung der Giiltigkeitsdauer der zur Verfligung gestellten Informationen, beispielsweise die Gliltigkeitsdauer befriste-
ter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises

Angaben dariiber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere (iber den Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend der der Antrag-steller an den Antrag gebunden sein soll

das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausiibung, insbesondere
Namen und Anschrift derjenigen Person, gegeniber der der Widerruf zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs
einschlieRlich Informationen Gber den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die
Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen er-
folgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form

Angaben zur Laufzeit des Vertrages und Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages (sofern vorhanden)

Angaben zur Beendigung des Vertrages soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form

dass auf den Vertrag anwendbare Recht

die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt
werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit lhrer Zustimmung die Kommunikation wahrend
der Laufzeit dieses Vertrages zu fiihren

einen moglichen Zugang fir Sie zu einem aulergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls
die Voraussetzungen fir diesen Zugang; dabei ist ausdricklich darauf hinzuweisen, dass die Moglichkeit fir Sie, den Rechts-
weg zu beschreiten, hiervon unberiihrt bleibt

Name und Anscr der zustandigen Aufsichtsbehdrde sowie die Moglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehdrde

Ende der Widerrufsbelehrung (KI_01_2024_SVV_Widerruf)
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) uiber die Folgen einer Verletzung
der gesetzlichen Anzeigepflicht (KI_01_2024_SVV_Anzeigepflicht)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
damit wir lhren Versicherungsvertrag ordnungsgemaR prifen kénnen, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsge-
maR und vollstandig beantworten. Es sind auch solche Umstande anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegeniliber dem Versicherungsvermittler machen méchten, sind unverziiglich und unmittelbar gegeniiber
dem Schleswiger Versicherungsverein a.G., DorfstraRe 38, 25924 Emmelsbill-Horsbdill, in Textform nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefahrden, wenn Sie unrichtige oder unvollstandige Angaben machen oder
gemacht haben. Ndhere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht konnen Sie der nachstehenden Informa-
tion entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstande, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemafl und vollstandig anzuzeigen. Wenn wir nach lhrer Vertragserklarung, aber vor Ver-
tragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umstanden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen kénnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, knnen wir vom Vertrag zurlicktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen,
dass weder Vorsatz noch grobe Fahrldssigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigenpflicht haben wir kein Riicktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstdnde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklaren wir den Ricktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, blei-
ben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursachlich war. Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben

Bei einem Ruicktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Ricktrittserklarung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kiindigung

Kénnen wir nicht vom Vertrag zuriicktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlassig oder
schuldlos verletzt haben, kénnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

3. Vertragsanderung

Kénnen wir nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stdnde, wenn auch zu anderen Bedienungen, geschlossen hatten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlassig verletzt, werden die anderen Bedingungen riickwirkend Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanderung der Beitrag um mehr als 10% oder schlieRen wir die Gefahrabsicherung fur den
nicht angezeigten Umstand aus, konnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung Gber die
Vertragsdanderung fristlos kiindigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

gepflicht)

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Uber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

KI_01_2024_SVV_Anzei

(



KI_01_2024_SVV_Anzei

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) uber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

(

122 S)
Schleswiger/)

nordisch. nah.

4, Ausiibung unserer Rechte

Wir kénnen unsere Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nur innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns
geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangen. Bei der Auslibung unserer Rechte haben wir die Umsténde anzuge-
ben, auf die wir unsere Erklarung stltzen. Zur Begriindung konnen wir nachtraglich weitere Umstande angeben, wenn fiir
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir kdnnen uns auf die Rechte zum Ricktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nicht berufen, wenn wir den nicht
angezeigten Gefahrenumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Ricktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsanderung erléschen mit Ablauf von fiinf Jahren nach Vertrags-
schluss. Dies gilt nicht fiir Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt zehn Jahre, wenn
Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind beziglich der Anzeigepflicht, des
Ricktritts, der Kiindigung, der Vertragsanderung und der Ausschlussfrist fiir die Ausiibung unserer Rechte die Kenntnis und
Arglist lhres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu beriicksichtigen. Sie konnen sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Ende Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) liber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht
(KI_01_2024_SVV_Anzeigepflicht)

gepflicht)
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Satzung Schleswiger Versicherungsverein a. G. (Fassung S09/2023)

§ 1 Name, Sitz und Ge- 1.

schiftsgebiet

§ 2 Zweck des Vereins 1.

§ 3 Geschaftsjahr und 1.

Der im Jahre 1847 gegriindete Verein fiihrt den Namen Schleswiger Versicherungsverein auf Ge-
genseitigkeit. Er hat seinen Sitz in Emmelsbull-Horsbiill, Kreis Nordfriesland.

Das Geschaftsgebiet umfasst das In- und Ausland.

Der Verein betreibt Sachversicherungen und die Allgemeine Unfallversicherung, ausgenommen In-
dustrieversicherungen. Der Verein kann Versicherungsvertrage gegen festes Entgelt schlieBen und
aktive Rickversicherung gewahren. Die Einnahme aus diesen Versicherungen darf 15% der Ge-
samtbeitragseinnahme nicht tbersteigen.

Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger

Bekanntmachungen

§ 4 Mitgliedschaft 1. Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss eines Versicherungsvertrages oder durch Eintritt in einen
bestehenden Versicherungsvertrag erworben. Sie endet mit dem Versicherungsverhaltnis, es en-
den damit auch alle verbundenen Rechte.

§ 5 Organe Vereinsorgane sind
1. die Mitgliedervertretung
2. der Aufsichtsrat
3. der Vorstand

§ 6 Mitgliedervertre- 1. Die Mitgliedervertretung vertritt als oberstes Organ die Gesamtheit der Mitglieder

tung 2. Die Mitgliedervertretung besteht aus mindestens 21 und hochstens 33 von ihr selbst gewahlten

§ 7 Mitgliedervertreter- 1.

versammlung

Mitgliedern. Fir die Mitgliedervertretung ist jedes Mitglied wahlbar, welches das 70. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat und weder Angestellter noch Vertreter des Vereins oder an der Verwal-
tung oder Vertretung eines anderen Versicherungsunternehmens beteiligt ist. Eine Stellvertretung
in der Mitgliedervertretung ist nur durch einen anderen Mitgliedervertreter zulassig, jedoch kann
ein Mitgliedervertreter hochstens einen an der Teilnahme verhinderten Mitgliedervertreter vertre-
ten

Gewadhlt wird durch Stimmzettel. Zurufwahl ist gestattet, sofern nicht mehr als drei anwesende
Mitgliedervertreter dagegen Widerspruch erheben. Entfallt bei einer Wahl auf mehrere Personen
die gleiche Stimmenzahl, so entscheidet das Los.

Die Amtszeit der Mitgliedervertreter betragt vier Jahre. Wiederwahl ist zuldssig.

Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig aus, so kdnnen die Mitgliedervertreter in der nachsten Ver-
sammlung Ersatzmitgliedervertreter wahlen. Die Amtszeit der Ersatzmitgliedervertreter wahrt so
lange, wie das Amt der Ausgeschiedenen gewahrt hatte.

Mitgliedervertreter kdnnen wegen grober Verletzung ihrer Pflichten oder aus anderem wichtigem
Grunde von der Mitgliedervertretung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men ausgeschlossen werden. Als wichtiger Grund gelten insbesondere Zahlungsunfahigkeit des
Mitgliedervertreters oder die Beteiligung an der Verwaltung oder Vertretung eines anderen Versi-
cherungsunternehmens.

Das Amt des Mitgliedervertreters ist ein Ehrenamt, Auslagen werden erstattet.

Verhandlungen und Beschlisse der Mitgliedervertretung werden in den ordentlichen und aulReror-
dentlichen Mitgliedervertreterversammlungen gefasst. An den Versammlungen nehmen die Mit-
glieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates teil.

Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Zeit, des Or-
tes und der Tagesordnung einberufen. Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der §§ 121 ff des Akti-
engesetzes.

Zur Beschlussfahigkeit der Mitgliedervertreter-versammlung ist die Anwesenheit bzw. Vertretung
gemal § 6 Nr. 2 von mindestens einem Drittel der Mitgliedervertreter erforderlich.

Ist eine Mitgliedervertreterversammlung nicht beschlussfahig, so kann eine neu einberufene Ver-
sammlung auch bei Anwesenheit von weniger als einem Drittel der Mitgliedervertretung tiber Ge-
genstande der gleichen Tagesordnung Beschluss fassen, wenn in der Einladung zu der neuen Ver-
sammlung darauf besonders hingewiesen wurde.

123



Satzung Schleswiger Versicherungsverein a. G. (Fassung S09/2023)

124

§ 8 Aufgaben der Mit-
gliedervertreterver-
sammlung

§ 9 Aufsichtsrat

§ 10 Sitzungen des Auf-
sichtsrates

o v &
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Soweit nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz Vorschriften des Aktiengesetzes tiber Minderhei-
tenrechte entsprechend gelten, tritt an die Stelle des zehnten bzw. zwanzigsten Teils des Grundka-
pitals eine Minderheit von einem Zehntel bzw. Zwanzigstel der in der Mitgliedervertreterversamm-
lung anwesenden Mitgliedervertreter.

Die Vereinsmitglieder kénnen Vorschlage fiir Wahlen zur Mitgliedervertretung und Antrége, die
nicht Fragen der Geschéftsflihrung betreffen, zur Beschlussfassung durch die Mitgliedervertretung
dem Vorstand vorbringen und ein Vereinsmitglied zur Begriindung in die Mitgliedervertreterver-
sammlung entsenden.

Die Mitgliedervertreterversammlung wird von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder seinem
Stellvertreter geleitet.

Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines
jeden Geschéaftsjahres statt.

Eine aullerordentliche Mitgliedervertreterversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand oder
der Aufsichtsrat dieses im Interesse des Vereins fur erforderlich halten, oder wenn mindestens funf
Mitgliedervertreter dieses schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Griinde beim Vorstand
beantragt haben.

Uber die Verhandlungen der Mitgliedervertreter-versammlung ist ein notarielles Protokoll aufzu-
nehmen.

Die alljahrliche Bestimmung und Bestellung des Wirtschaftsprifers.

Entgegennahme des Geschaftsberichtes, des Jahresabschlusses und des Berichtes des Aufsichtsra-
tes Uber die Priifung des Jahresabschlusses.

Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat sich flr die Feststellung durch
die Mitgliedervertreterversammlung entschieden haben oder der Aufsichtsrat den Abschluss nicht
billigt.

Beschlussfassung liber die Verwendung des Bilanzgewinnes.

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Wahl des Aufsichtsrates.

Festsetzung der Vergiitung des Aufsichtsrates.

Anderung der Satzung und Einfiihrung weiterer Versicherungszweige bzw. -arten.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen, die Mitglied des Vereins sein missen. Sie werden von
der Mitgliedervertreterversammlung gewahlt, die iber die Entlastung flr das vierte Geschaftsjahr
nach der Wahl beschliet. Das Geschéftsjahr der Wahl ist nicht einzurechnen. Wiederwahl ist zulas-
sig. Zwei Ersatzmitglieder werden gleichzeitig flr alle sechs Aufsichtsratsmitglieder bestellt.

Der Aufsichtsrat wahlt unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreterversammlung, in der Wahlen
zum Aufsichtsrat vorgenommen wurden, einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter des Vorsit-
zenden.

Beschliisse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Beschlussfassung durch schriftliche,
fernschriftliche oder fernmindliche Stimmabgabe ist zuldssig, wenn der Vorsitzende des Aufsichts-
rates aus besonderen Griinden dieses anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Ver-
fahren widerspricht.

Sitzungen des Aufsichtsrates finden statt, sooft es die Geschafte erfordern. Die Sitzungen sollen
einmal im Kalendervierteljahr, sie missen einmal im Kalenderhalbjahr stattfinden. Eine auReror-
dentliche Einberufung muss unverziiglich erfolgen, wenn der Vorstand oder ein Aufsichtsratsmit-
glied dieses verlangt. Die Sitzung hat binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattzufinden.

Die Einberufungen der Sitzungen erfolgen durch den Vorsitzenden, bei Verhinderung durch seinen
Stellvertreter. Die Einberufung erfolgt in der Regel schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung, in
dringenden Fallen auch mindlich, fernmindlich oder fernschriftlich.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist und
die Mindestzahl nicht unterschritten wird.

Beschliisse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei schriftlicher, fernschriftlicher oder fernmundli-
cher Stimmenabgabe gilt die Regelung entsprechend.
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§ 11 Aufgaben des Auf-
sichtsrates

§ 12 Vorstand

§ 13 Einnahmen

§ 14 Beitrage
§ 15 Nachschiisse

1.

Uber die Verhandlungen und Beschliisse des Aufsichtsrates ist ein Protokoll zu fertigen. Das Proto-
koll ist von den anwesend gewesenen Mitgliedern zu unterzeichnen.

Willenserklarungen des Aufsichtsrates sind im Namen des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden abzu-
geben.

Den Aufsichtsrat treffen die ihn durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Rechte und Pflichten. Ihm
obliegen insbesondere

a. die Uberwachung der Geschéftsfiihrung

b. die Priifung des Jahresabschlusses und des Vorschlages zur Uberschussverteilung sowie Be-
richterstattung an die Mitgliedervertreter-versammlung
c. die Feststellung des Jahresabschlusses und des Geschaftsberichtes

d. die Bestellung des Vorstandes und die schriftliche Regelung der Dienstverhéltnisse

Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, durch eine Geschaftsordnung oder durch Beschliisse festzulegen,
dass bestimmte Geschéafte nur mit seiner Zustimmung vom Vorstand vorgenommen werden kon-
nen. Insbesondere ist die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich

a. zur Erteilung von Prokuren und Handlungsvollmachten

b.  zum Erwerb und zur VerdauRerung von Grundstiicken
c.  zur Beleihung von Grundstiicken
d. zur Anlage von Vermoégenswerten, die nach Art oder Umfang von besonderer Bedeutung sind

e. fir die Bestellung und Abberufung von Vorstanden und Geschaftsfiihrern in wesentlichen
Tochtergesellschaften

f.  zur Einfiihrung oder Anderung von Allgemeinen Versicherungsbedingungen

Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermachtigt

a. die Satzung zu dndern, soweit es die Fassung betrifft

b.  die Beschlisse der Mitgliedervertreterversammlung, durch welche die Satzung gedndert wer-
den soll, soweit abzudndern, wie die Aufsichtsbehorde dieses vor der Genehmigung verlangt

Die Anderungen sind der Mitgliedervertreterversammlung bei ihrem nichsten Zusammentreffen
vorzulegen und aulRer Kraft zu setzen, wenn dieses von ihr verlangt.

Der Vorstand leitet unter eigener Verantwortung den Verein.

Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat kann eine von ihnen zum
Vorsitzenden bestimmen.

Der Verein wird vertreten durch

a. zwei Vorstandsmitglieder oder

b.  durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen
wenn der Aufsichtsrat nicht etwas anderes beschlief3t.

Der Vorstand ist ermdchtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Allgemeine Versicherungsbedin-
gungen einzufiihren oder zu andern.

Die Einnahmen bestehen aus

a) den falligen Beitrdgen der Mitglieder
b) den sonstigen Einnahmen

c) den gegebenenfalls zu zahlenden Nachschissen

Die Mitglieder haben im Voraus Beitrdge gemalR den vom Vorstand festgesetzten Tarifen zu entrichten.

1.

Reichen die Beitrdge, die sonstigen Einnahmen sowie die gemaR § 16 Nr. 3 und 4 der Satzung ver-
fligbaren Riicklagen zur Deckung der Ausgaben eines Geschéftsjahres und der nach § 16 Nr. 2 der
Satzung vorgeschriebenen Zufiihrung zur Verlustriicklage nicht aus, so ist der Fehlbetrag durch
Nachschiisse zu decken. Die Nachschisse diirfen die zur Deckung dieses Fehlbetrages erforderliche
Summe nicht Ubersteigen.
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§ 16 Verlustriicklage,
freie Riicklage

§ 17 Beitragsriickerstat-
tung

§ 18 Vermodgensanlage

§ 19 Auflésung des Ver-
eins

§ 20 Liquidation
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Das Erheben und die Hohe der Nachschiisse werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rates festgesetzt. Die Hohe darf einen halben Jahresbeitrag nicht Gberschreiten

Zur Zahlung der Nachschisse sind alle Mitglieder, auch die im Geschaftsjahr ausgeschiedenen, im
Verhéltnis ihrer fur das betroffene Geschaftsjahr zu zahlenden Beitrage verpflichtet.

Die Zahlung der Nachschiisse unterliegt den gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie die Zahlung
der Beitrage.

Zur Deckung eines auRergewohnlichen Verlustes aus dem Geschéftsbetrieb ist eine Verlustricklage
in mindestens folgender Hohe als Sollverlustriicklage zu bilden

Gebuchte Brutto-beitrdge (geb. BBE) Sollverlustriicklage

bis 0,26 Mio. EUR 100 % der geb. BBE

bis 0,52 Mio. EUR zusatzlich 80 % der 0,26 Mio. EUR Ubersteigenden geb.
BBE

bis 1,28 Mio. EUR zusatzlich 10 % der 0,52 Mio. EUR Ubersteigenden geb.
BBE

Uiber 1,28 Mio. EUR zusatzlich 5 % der 1,28 Mio. EUR Ubersteigenden geb.
BBE

Der Verlustriicklage sind bis zum Erreichen oder Wiedererreichen der Sollverlustriicklage jahrlich 3
% der gebuchten Bruttobeitrdage zuzufiihren. MaRgeblich fir die Zufiihrung ist der Stand der Ver-
lustriicklage vor einer Entnahme nach § 16 Nr. 4.

Ist die Sollverlustriicklage gebildet, kann der Vorstand bis zu 50 % des Jahresiiberschusses des Ge-
schaftsjahres der Verlustriicklage oder freien Riicklagen zufiihren. Die Mitgliedervertretung kann
weitere Zufiihrungen zu Riicklagen gemaR § 8 der Satzung beschlieRen. Eine Auflosung freier Riick-
lagen ist nur soweit zuldssig, wie die gesetzlichen bzw. aufsichtsbehordlichen Solvabilitatsvorschrif-
ten eingehalten werden.

Die Verlustricklage darf nur zu einem Drittel ihres jeweiligen Bestandes in einem Geschaftsjahr in
Anspruch genommen werden. Durch Inanspruchnahme darf der Bestand nicht geringer werden als
50 % der Sollverlustriicklage.

Mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrde kann von den Zufiihrungs- und Entnahmebestimmungen
abgewichen werden.

Soweit der Uberschuss eines Geschéftsjahres nicht der Verlustriicklage oder anderen Riicklagen
zugeflhrt wurde, ist er der Riickstellung flr Beitragsriickerstattung zuzufihren.

Diese Ruckstellung darf ausschlieRlich zur Gewdhrung von Beitragsriickerstattung verwendet wer-
den.

MalRstab fiir die Verteilung der Beitragsriickerstattung bilden die Beitrage zur Hauptfalligkeit des
folgenden Geschéftsjahres oder die Nachschiisse des Geschaftsjahres. Auf welche Versicherungs-
zweige eine Rickerstattung verteilt wird, entscheidet der Vorstand.

Das Vereinsvermogen ist nach den gesetzlichen Bestimmungen und den von der Aufsichtsbehdrde er-
lassenen Richtlinien anzulegen.

1.

Die Mitgliedervertreterversammlung kann die Auflésung des Vereins beschlieRen. Zu dem Be-
schluss tber die Auflésung ist die Anwesenheit von drei Vierteln der Mitgliedervertreter erforder-
lich. Ist die Versammlung nicht beschlussfahig, so ist eine neue Versammlung einzuberufen, die
ohne Riicksicht auf die Zahl der erschienenen Mitgliedervertreter beschlussfahig ist. Auf diese
Folge muss in der Einladung hingewiesen werden.

Der Verein gilt als aufgelost, wenn drei Viertel der erschienenen Mitgliedervertreter der Auflésung
zugestimmt haben. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehérde.

Die Auflésung wird durch den Vorstand vollzogen. Die zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern
bestehenden Versicherungsverhaltnisse enden zum Schluss des laufenden Geschaftsjahres.

Nach der Auflésung findet die Liquidation durch den Vorstand statt. Die Liquidatoren fassen ihre
Beschliisse mit Stimmenmehrheit. Die Beitrags- und Nachschusspflicht der Mitglieder bleibt bis
zum Ablauf des Geschéftsjahres bestehen.

Ergibt sich nach Beendigung der Liquidation ein Uberschuss, so wird dieser nach dem Verhiltnis
der im letzten Geschéftsjahr gezahlten Beitrage an die Mitglieder verteilt.

Genehmigt durch die Bundesanstalt fiir Finanzdienst-
leistungsaufsicht am 05.09.2023
GZ: VA 33-1 5004/00471#00026



